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Aufsätze

Interkommunale Zusammenarbeit 
im Wandel 
 

Prof. Dr. Ivo Bischoff, Leiter des Fachgebiets Finanzwissenschaft an der Universität Kassel 
Dr. Eva Bode, wiss. Mitarbeiterin 

– Forschungsdossier der IKZ-Arbeitsgruppe an der Universität Kassel

Zeitliche Struktur der IKV-Entstehung nach Aufgabenbereichen. 
Quelle: Rosenfeld et al. (2016)

1  Die amtliche Statistik hält keine umfassenden IKZ-
 Daten bereit. Vollständige Daten gibt es lediglich zu 
 den Zweckverbänden. Sie stellen die Grundlage 
 der oben skizzierten Forschungsarbeiten dar – zu-
 sammen mit Daten zu allen Zweckvereinbarungen 
 in Rheinland-Pfalz, Befragungsdaten zu den Ko-
 operationsaktivitäten von mehr als 1300 Gemein-
 den in ausgewählten Bereichen (vgl. Rosenfeld et 
 al., 2016), sowie einer Zusammenstellung aller in-
 terkommunalen Gewerbegebiete in Deutschland.
2  https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-for
 schungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.
 htm?projekt=S-2014-713-4%20F

1. Einleitung 
Kleine und mittlere Kommunen, insbeson-
dere im ländlichen Raum, haben es 
zunehmend schwerer, die Daseinsvor-
sorge zu gewährleisten, im interregio-
nalen Wettbewerb zu bestehen und ei-
gene politische Handlungsspielräume 
aufrechtzuerhalten. Die interkommunale 
Zusammenarbeit von Gemeinden (IKZ) 
wird als eine Möglichkeit propagiert, 
diesen Herausforderungen zu begegnen 
(vgl. Rosenfeld et al., 2016). Im Zuge der 
digitalen Transformation, die mit einiger 
Verzögerung nun auch in Deutschland 
entschieden vorangetrieben werden soll, 
kommt dem Thema IKZ eine Schlüssel-
rolle zu. 
In der wirtschaftswissenschaftlichen For-
schung hat das Thema IKZ – trotz seiner 
erheblichen politischen Relevanz – bisher 
nur wenig Beachtung gefunden. Eine Ar-
beitsgruppe am Fachgebiet Finanzwis-
senschaft der Universität Kassel (Fach-
gebietsleiter Prof. Dr. Ivo Bischoff) hat sich 
diesem Thema in den letzten Jahren an-
genommen. Der vorliegende Aufsatz gibt 
einen Überblick über die bisherigen 
Forschungsergebnisse der Arbeitsgrup-
pe. Auf die zahlreichen und wertvollen 
Arbeiten anderer Forscherinnen und For-
scher wird nur am Rande verwiesen. Eine 
angemessene Würdigung ihrer Beiträge 
findet sich in den Forschungsarbeiten der 
Arbeitsgruppe, die diesem Abschnitt zu-
grunde liegen. 

Abschnitt 2 skizziert die Ergebnisse der 
quantitativen Forschung zur Entstehung 
von IKZ-Verbünden in Deutschland. Die 
Studien zur Wirkung von IKZ werden in 
Abschnitt 3 umrissen. Im Mittelpunkt von 
Abschnitt 4 steht die Frage nach der Be-
deutung der IKZ für die kommunale Leis-
tungserstellung in einer digitalisierten 
Welt. Hier steht die Forschung noch ganz 
am Anfang. 

2. Entstehung von IKZ 
In den Verwaltungswissenschaften wird 
die Entstehung von IKZ-Verbünden seit 
zwei Jahrzehnten intensiv beforscht. 
Zahlreiche Studien analysieren den Zu-
sammenhang zwischen den Charakte-
ristika einer Gemeinde (Größe, fiskalische 
Lage, Altersstruktur etc.) und der Ko-
operationsintensität (einen Überblick lie-
fern Bel und Warner, 2016). Sie zeigen 
übereinstimmend, dass IKZ unter kleine-
ren Gemeinden wahrscheinlicher ist als 
unter großen. Die Mehrheit der Studien 
kommt zudem zu dem Schluss, dass 
fiskalischer Druck mit einer verstärkten 
IKZ-Aktivität einhergeht. Einen bedeuten-
den Argumentationsrahmen liefert der 
sog. Institutional Collective Action - An-
satz (vgl., z.B. Feiock, 2013). Ausgangs-
punkt ist die Überzeugung, dass IKZ 
geeignet ist, die Ineffizienzen eines nicht-
sachgerechten/optimalen Gebietszu-
schnitts zu reduzieren. Diesen Vorteilen 
stehen allerdings zusätzliche Transak-
tionskosten bei der Anbahnung als auch 
beim Betrieb von IKZ-Verbünden gegen-
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Tabelle 1: Zweckverbände und Vereinbarungen in Rheinland Pfalz in 2019 
nach Produktbereich

Produktbereich   Vereinbarung Verband Summe

11 - Innere Verwaltung 258 7 265

12 - Sicherheit und Ordnung 77 1 78

21 - Schulträgeraufgaben, Grundschulen, 
Hauptschulen, Gymnasien etc. 124 10 134

22 - Sonderschulen 61 4 65

23 - Berufsfach- und Fachschulen, 
Fachgymnasien und Fachoberschulen etc. 61 0 61

24 - Schülerbeförderung, Fördermaß-
nahmen für Schüler etc. 24 0 24

25 - Wissenschaft und Forschung, 
Zoologische und Botanische Gärten etc. 3 3 6

26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen 5 1 6

27 - Volkshochschulen, Büchereien, 
Sonstige Volksbildung 3 1 4

28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 1 1

31 - Grundversorgung nach dem SGB XII, 
Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II, etc. 10 0 10

34 - Unterhaltsvorschussleistungen, 
Betreuungsleistungen etc. 1 0 1

35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2 0 2

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 180 79 259

41 - Gesundheitsdienste 7 2 9

42 - Sportförderung 38 11 49

51 - Räumliche Planung und Entwicklung 7 9 16

52 - Bauen und Wohnen 6 2 8

53 - Versorgung und Entsorgung 261 67 328

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 33 5 38

55 - Natur- und Landschaftspflege 124 95 219

56 - Umweltschutz 2 0 2

57 - Wirtschaft und Tourismus 22 51 73

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 2 0 2

Quelle: Bischoff, Wimberger und Wolfschütz, 2020

Tabelle 2: Altersstruktur der Verbünde (in % der im Jahr 2019 
vorhandenen Kooperationen) 

Gründungsdatum        Vereinbarung                  Verband              Summe 

vor 1990  33 %  k.A.   33 % 

1990-1999  12 %  k.A.   12 % 

2000-2004  3 %  10 %   13 % 

2005-2009  5 %  8 %   13 % 

2010-2014  18 %  2 %   20 % 

2015-2019  7 %  2 %   9 % 

Insgesamt  78 %  22 %   100 % 

Quelle: Bischoff, Wimberger und Wolfschütz, 2020 

über. Die Einbindung der kooperierenden 
Kommunen in vorhandene, übergemeind-
liche Netzwerke auf Ebene des Leitungs-
personals können die Transaktionskosten 
senken (vgl., z.B. LeRoux and Carr, 2007). 

Die Entstehung deutscher IKZ-Verbünde 
hat über lange Zeit wenig Beachtung 
gefunden. Das liegt nicht zuletzt an der 
lückenhaften Basis von amtlichen Daten, 
auf die Forschungsarbeiten zurückgreifen 

1können.  Eine Befragung westdeutscher 
Gemeinden – durchgeführt im Jahr 2015 
unter Mitwirkung der Kasseler Arbeits-
gruppe – zeigt einen stetigen Anstieg der 
Zahl von IKZ-Verbünden in den Jahren 

21990 bis 2015 (vgl. Abbildung 1).  Eine 
Vollerhebung aller Zweckverbände und 
Zweckvereinbarungen in Rheinland-Pfalz 
aus dem Jahr 2020 bestätigt dieses Bild 
(vgl. Bischoff, Wimberger und Wolfschütz, 
2020). Diese Vollerhebung zeigt, dass 
Kommunen in sehr vielen verschiedenen 
Leistungsfeldern zusammenarbeiten (vgl. 
Tabelle 1). 
Dabei werden zumeist sehr kleine IKZ-
Verbünde mit nur zwei bis drei Mitgliedern 
gebildet (vgl. Tabelle 2). Verbünde mit 
mehr als 100 Mitgliedern sind selten. 
Insbesondere im Bereich der IT-Dienst-
leistungen spielen sie aber eine Schlüs-
selrolle (siehe Abschnitt 4) 
Auf Basis der Befragungsdaten aus dem 
Jahr 2015 untersuchen Bischoff und 
Wolfschütz (2020) die Entstehung von 
Kooperationen im Aufgabenfeld Allgemei-
ne Verwaltung. Sie zeigen, dass kleine 
sowie bevölkerungsmäßig schrumpfende 
Gemeinden IKZ mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit als größere und nicht-
schrumpfende Gemeinden betreiben. Zu-
dem deuten die Analysen darauf hin, dass 
fiskalischer Druck IKZ eher verhindert als 
fördert. Zugleich haben IKZ-Förderpro-
gramme der Landesregierungen erheb-
lich zur Entstehung neuer IKZ-Verbünde 
im Aufgabenbereich der Allgemeinen 
Verwaltung beigetragen. 
Im Bereich Tourismusmarketing entste-
hen regionale Spillovers und mithin der 
Anreiz für Kommunen zum Trittbrettfahren 
auf den Tourismusmarketing-Aktivitäten 
der Nachbarn. Die Analysen von Bergholz 
(2017) zeigen, dass in Konstellationen, in 
denen die Anreize zum Trittbrettfahren 
groß sind, weniger IKZ im Bereich Tou-
rismusmarketing zu beobachten ist. In 
touristisch geprägten Regionen wird häu-
figer kooperiert als in touristisch weniger 
erschlossenen Regionen. Zudem sinkt die 
Kooperationsneigung mit steigender Be-
völkerungszahl. 
Seit 2000 haben mehr als 400 deutsche 
Gemeinden interkommunale Gewerbe-
gebiete gegründet. Die Analysen von 
Bischoff, Melch und Wolfschütz (2020) 
zeigen, dass diese vor allem in Autobahn-
nähe und in vergleichsweise flächen-
reichen Gemeinden entstehen. Zudem 
deuten ihre Analysen darauf hin, dass 
interkommunale Gewerbegebiete eine 
Reaktion auf einen besonders intensiven 
Steuerwettbewerb darstellen. Für Ge-
meinden kann die Kooperation eine Platt-
form zur Koordination ihrer Steuerpolitik 
darstellen. Dieses Ergebnis passt zu 
neueren Forschungsergebnissen von Di 
Liddo and Giuranno (2016), Breuille et al 
(2018) und Agrawal et al. (2020). Damit 
stellt sich unmittelbar die Frage, ob die IKZ 
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Gemeinden mit und ohne interkommunalem Gewerbegebiet in 2015. 
Quelle: Bischoff, Melch und Wolfschütz (2020)

auch in Deutschland als Instrument zur 
Aushebelung des Standortwettbewerbs 
verwendet wird. 
Grundsätzlich können viele Ziele, die 
durch IKZ erreicht werden können, auch 
durch Gebietsreformen und Zwangsfu-
sionen von Gebietskörperschaften er-
reicht werden (vgl. Bischoff, Wimberger 
und Wolfschütz, 2020). Allerdings trifft 
diese auf erhebliche politische Widerstän-
de (vgl. Blesse und Rösel, 2017; Rösel, 
2017). 
Die IKZ-Arbeitsgruppe ist der Frage nach-
gegangen, inwieweit die IKZ – gewisser-
maßen als kleine Schwester der Gebiets-
reform – ebenfalls vergleichbare politische 
Widerstände hervorruft. Im Auftrag des 
Hessischen Ministeriums des Inneren und 

für Sport wurde dazu eine Befragung unter 
den Bürgerinnen und Bürgern in 60 
hessischen Gemeinden durchgeführt (vgl. 
Bischoff, Bergholz und Blaeschke, 2014). 
Die Ergebnisse zeigen keine breite Ab-
lehnungsfront gegenüber IKZ. Überra-
schenderweise haben die Eigenschaften 
der Heimatgemeinde (etwa Größe oder 
Finanzkraft) keinen nennenswerten Ein-
fluss auf die Akzeptanz für IKZ. Bürgerin-
nen und Bürger, die eine Abnahme der 
demokratischen Kontrolle infolge von IKZ 
befürchten, lehnen diese häufiger ab. 
Auch Bürgerinnen und Bürger, die hohes 
Vertrauen in die eigene Lokalpolitik haben, 
stehen IKZ eher skeptisch gegenüber, was 
damit zu erklären ist, dass sie eine Än-
derung in den Verantwortlichkeiten und 

Zuständigkeiten nicht wünschen. Das 
gleiche gilt für Bürgerinnen und Bürger, die 
eine besondere emotionale Bindung zu 
ihrer Heimgemeinde haben (vgl. Bischoff, 
Bergholz und Blaeschke, 2014; Bergholz 
und Bischoff, 2019). Diese Ergebnisse 
haben wichtige politische Implikationen. 
Erstens können kleine und finanzschwa-
che Gemeinden, bei denen die erwarteten 
Erträge aus IKZ wie auch der Handlungs-
druck am größten sind, nicht auf eine 
größere Unterstützung der Bevölkerung 
bauen. Zweitens sollte die Lokalpolitik 
beim Prozess der IKZ-Anbahnung ihre 
Bürgerinnen und Bürger in transparen-
ten Verfahren einbinden und IKZ-Arran-
gements mit tansparenten Governance-
Strukturen treffen. 
Bergholz und Bischoff (2018) analysieren 
diese Widerstände bei Lokalpolitikerinnen 
und –politikern. Dazu wurden Gemeinde-
vertreterinnen und –vertreter gefragt, ob 
sie einer kooperativen Bereitstellung von 
öffentlichen Leistungen mit anderen Ge-
meinden in den Bereichen Allgemeine 
Verwaltung, Kinderbetreuung, bürgerna-
he Infrastruktur (z.B. Bürgerhäuser oder 
Kulturzentren) sowie dem Bauhof positiv 
oder negativ gegenüberstehen. Die Ana-
lysen zeigen, dass Gemeindevertreterin-
nen und –vertreter einen Machtverlust be-
fürchten und daher IKZ tendenziell ableh-
nen. Zugleich zeigt die Analyse eine hö-
here Zustimmung zu IKZ in finanzschwa-
chen Gemeinden und in Gemeinden mit 
politisch ähnlichen Nachbargemeinden. 

3. Wirkungen von IKZ 
Aus theoretischer Sicht gibt es eine Reihe 
von Argumenten, die dafür sprechen, 
dass IKZ erhebliche positive Wirkungen 
haben kann. Aber können diese Potentia-
le wirklich gehoben werden? In den letzten 
Jahren hat sich die empirische Forschung 
auch dieser Frage zugewendet (einen 
Überblick liefern Bel und Sebo, 2018 
sowie Wolfschütz, 2020). Zumeist werden 
die Kosten (pro Kopf) als zu erklärende 
Variable verwendet. Ein großer Teil der 
Studien befasst sich mit IKZ im Bereich 
Wasser/Abwasser oder Müllentsorgung. 
Die einzelnen Studien kommen zu unter-
schiedlichen Ergebnissen. Kosten-Sen-
kungen beobachten die Studien vor allem 
bei kleinen Gemeinden und IKZ-Konstruk-
ten, die auf einer Delegation der Aufga-
benerfüllung und nicht auf einer gemein-
schaftlichen Erfüllung basieren (vgl. Bel 
and Sebo, 2018). Eine Analyse zu den 
Effizienzwirkungen von Abwasserzweck-
verbänden in Hessen kommt ebenfalls zu 
gemischten Ergebnissen (vgl. Blaeschke 
und Haug, 2017). Die gemischten Ergeb-
nisse der Wirkungsanalyse lassen sich 
vor allem damit erklären, dass den posi-
tiven Effekten durch Größenvorteile nega-
tive Effekte durch höhere Transaktions-
kosten gegenüberstehen (vgl. Feiock, 
2013; Wolfschütz, 2020). 

Gemeinden mit interkommunalem Gewerbegebiet

Gemeinden ohne interkommunalem Gewerbegebiet

Ostdeutsche Gemeinden von Analyse ausgeschlossen
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In Deutschland betreiben viele Gemein-
den die kommunale Wirtschaftsförderung 
gemeinsam in Zweckverbänden. In ihrer 
Analyse zu Westdeutschen Zweckverbän-
den zwischen 2007 und 2015 kommt 
Wolfschütz (2020) zu dem Ergebnis, dass 
Kooperation im Bereich der Wirtschafts-
förderung zu erhöhter wirtschafts- und 
finanzpolitischer Prosperität führen kann 
und sich dies besonders über mehrjähri-
ge Kooperationstätigkeit manifestiert. 
Dieses Ergebnis wird zum Teil durch Stu-
dien aus anderen europäischen Ländern 
gestützt. So finden, z.B. Arntsen et al. 
(2020), dass Verbünde, die länger be-
stehen, geringere Kosten aufweisen. Sie 
erklären diesen Umstand durch über die 
Zeit gewachsenes Vertrauen zwischen 
den Kooperationspartnern, was wieder-
um Transaktionskosten niedrig hält. 
Im Anschluss an die eingangs erwähnte 
Befragung unter westdeutschen Gemein-
den hat eine Projektgruppe unter Beteili-
gung der Kasseler IKZ-Arbeitsgruppe eine 
Befragung von Personalräten in kooperie-
renden Gemeinden durchgeführt. Im Zen-
trum standen IKZ-Verbünde in den Aufga-
benbereichen Bauhof und Allgemeine 
Verwaltung (vgl. Rosenfeld et al., 2019). 
Von Personalräten kann hinsichtlich der 
Bewertung lokaler Reformmaßnahmen 
eine gewisse Neutralität und eine hohe in-
haltliche Kompetenz erwartet werden. Ihre 
Antworten verdeutlichen, dass IKZ in 
erster Linie zu Qualitätssteigerungen füh-
ren, nicht aber zu Kostensenkungen. 

3. Die Rolle der IKZ im Zuge der 
digitalen Transformation 
In einem Gutachten im Auftrag des Lan-
des Rheinland-Pfalz befasst sich die 
Arbeitsgruppe mit der Frage, inwieweit 
die IKZ eine Alternative zu politisch extrem 
unpopulären Regionalreformen (hier: 
Kreisreformen) darstellen kann (vgl. Bi-
schoff, Wimberger und Wolfschütz, 2020). 
Im Zentrum des Gutachtens steht das 
Argument, dass die Diskussion um zu-
kunftssichere Kommunalstrukturen im 
Zeitalter der Digitalisierung noch einmal 
grundlegend neu geführt werden muss. 
Denn die Digitalisierung eröffnet völlig 
neue IKZ-Potentiale - exemplarisch auf-
gezeigt am Beispiel des Unterhaltsvor-
schussgesetzes (UVG)-Prozesses. Diese 
neuen IKZ-Potentiale ermöglichen es 
insbesondere kleineren Kommunen, auch 
ohne Zusammenlegung Größenvorteile 
zu generieren. Zugleich entwertet die 
Digitalisierung die empirische Grundlage, 
auf Basis derer die optimale Größe für die 
Kommune der Zukunft bestimmt werden 
kann. Die existierenden Studien, auf die 
sich solche Überlegungen stützen kön-
nen, stammen aus der vor-digitalen Zeit 
und können für die Gestaltung von Kom-
munen in einer digitalen Zukunft nicht 
maßgeblich sein (vgl. auch Bischoff und 
Bode, 2020). Bischoff, Wimberger und 

Wolfschütz (2020) empfehlen daher, der-
zeit keine Gebietsreformen durchzufüh-
ren. Stattdessen sollten die Querverbin-
dungen zwischen Digitalisierung und 
Kommunalstruktur analysiert und die sich 
neu ergebenden IKZ-Potentiale konse-
quent genutzt werden. 
In einem aktuellen Aufsatz greifen Bi-
schoff und Bode (2020) die Überlegun-
gen aus o.g. Gutachten auf und entwi-
ckeln sie weiter. Im Folgenden sollen die 
Kernargumente von Bischoff und Bode 
(2020) kurz skizziert werden. Ausgangs-
punkt dafür sind die tiefgreifenden Ver-
änderungen, die Verwaltungshandeln im 
Zuge der digitalen Transformation durch-
laufen muss (vgl. Tabelle 3). 
Die digitale Transformation geht einher mit 
fundamentalen Veränderungen der Kos-
tenstruktur. Auf der einen Seite ist mit 
steigenden Fixkosten (z.B. Mehlich und 
Postler, 2005, 2007; Heuermann et al., 
2018) zu rechnen. Zum anderen wird eine 
konsequente Digitalisierung öffentlicher 
Verwaltungsprozesse die variablen Kos-
ten reduzieren. Kosteneinsparpotentiale 
liegen zum einen in der konsequenten 
Trennung von Front- und Back-office Pro-
zessen sowie in der Verlagerung von 
Teilen des Verwaltungsaufwands auf die 
Kunden (z.B. Yildiz, 2007; Fromm et al., 
2015; Bernhart et al., 2018). Erhebliche 
zusätzliche Kostensenkungspotentiale 
lassen sich durch die Automatisierung 
von Prozessen und den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz (KI) generieren: 
Entscheidungsprozesse ohne Ermes-
sensspielräume werden vollständig auto-
matisiert ablaufen. In Prozessen mit Er-

Tabelle 3: Verwaltungshandeln in der analogen und vernetzt-digitalen Welt

    Verwaltungshandeln in der

    analogen Welt  vernetzt-digitalen Welt

Persönliches Erscheinen der  Für fast alle Nur für Akte mit
Bürger/innen am Ort der   Verwaltungsakte schwerwiegender
Verwaltung erforderlich       Willenserklärung

Räumliche Nähe von verwaltungs-
internen Prozessbeteiligten  I.d.R. notwendig I.d.R. icht notwendig

Entscheidungsvorbereitung durch  Menschen Automatisierte Routinen 
      und KI (soweit möglich), 
      Menschen (sofern nötig)

Entscheidungsfindung durch Menschen Automatisierte Routinen 
      und KI (soweit möglich), 
      Menschen (sofern nötig)

Medienbrüche innerhalb    Vorhanden Nicht vorhanden
von Prozessen

Mehrfachführung von Stammdaten  Gegeben Nur ausnahmsweise 
      gegeben

Charakteristikum

Quelle: Bischoff und Bode, 2020.

messenspielräumen können Automatisie-
rung und KI die Entscheidungsvorberei-
tung übernehmen (vgl. Mehr, 2017; Wirtz 
et al., 2019). Dadurch sinken die variablen 
Kosten für standardisierbare Prozesse 
auch bei hohen Fallzahlen auf nahe Null. 
Schließlich senkt die Digitalisierung die 
Raumüberwindungskosten für Informa-
tionen (auf Null). De facto wird der 
Raumbezug für große Teile von Verwal-
tungsprozessen aufgehoben. 
In der politischen Praxis wurde der Zu-
sammenhang zwischen Digitalisierung 
und IKZ bereits teilweise erkannt. Aktuell 
spielt die IKZ bei der Bewältigung der 
Herausforderungen aus dem Online-Zu-
gangs-Gesetz (OZG) eine wichtige Rolle. 
Bereits zuvor haben sich zahlreiche, 
zumeist sehr große IKZ-Verbünde zur Be-
reitstellung von IT-Infrastruktur gebildet. In 
Hessen etwa ist ein Großteil der Gemein-
den im Zweckverband „ekom21 - KGRZ 
Hessen“ organisiert, in Nordrhein-West-
falen besteht der „Zweckverband Kom-
munale Informationsverarbeitung-civi-
tec“, und in Rheinland-Pfalz der „Zweck-
verband für Informationstechno-logie und 
Datenverarbeitung der Kommunen in 
Rheinland-Pfalz (ZIDKOR)“. Solche Ver-
bünde bilden die Plattform für die Um-
setzung von Automatisierung und KI-
Einsatz in der Zukunft. Denn auch deren 
Potentiale lassen sich nur überkommunal 
sinnvoll heben. 
Über diese IKZ-Potentiale in der Digitali-
sierung hinaus gibt es aber auch er-
hebliche IKZ-Potentiale durch Digitalisie-
rung. Sie schlummern in Bereichen, die IT 
und digitale Lösungen nicht zum Ge-
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genstand haben, wohl aber verwenden. 
Sie entstehen durch den Wegfall des 
Raumbezugs vieler Verwaltungstätigkei-
ten. Exemplarisch zu nennen ist hier die 
Personalverwaltung oder die Unterstüt-
zung von Mobilitätsangeboten im ländli-
chen Raum. Hier können Buchung und 
Abrechnung von Fahrten, die selbst natür-
lich nach wie vor raumgebunden sind, 
über Online-tools gebündelt verarbeitet 
werden. Bei der Administration von Ba-
gatellsteuern ermöglicht die IKZ die Bün-
delung von hinreichend großen Fallzahlen 
– verbunden mit einer effizienten Nutzung 
von Spezialwissen und qualifizierten 
Vertretungsregelungen. In komplexen Fra-
gen wie dem Baurecht können überkom-
munal Kompetenzen vorgehalten und 
effizient ausgelastet werden. Unter die 
Potentiale der IKZ durch Digitalisierung 
fallen auch die Auftragsangelegenheiten – 
etwa im Bereich der Sozialgesetzgebung 
(vgl. das Kapitel zum UVG-Prozess in 
Bischoff, Wimberger und Wolfschütz, 
2020) 
Wie groß die IKZ-Potentiale in einem 
speziellen Aufgabenbereich sind, hängt 
weniger von den Charakteristika des 
Aufgabenbereichs, sondern vielmehr vom 
Anteil und den Charakteristika der Pro-
zessanteile ohne Raumbezug ab. Grund-
sätzlich sind die Potentiale umso höher, 
•  je größer die Größenvorteile in den 
 Prozessen ohne Raumbezug sind (et-
 wa dem Standardisierungspotential 
 und damit der KI-Fähigkeit). 
•  je größer der Anteil des (Arbeits)- auf-
 wands der Leistungserbringung ist, der 
 auf Prozesse ohne Raumbezug entfällt. 
•  je klarer die Teilprozesse mit Raumbe-
 zug von jenen ohne Raumbezug ge-
 trennt werden können. 
•  je geringer die interkommunalen Unter-
 schiede in den Prozessen ohne Raum-
 bezug sind. 

Die Hebung zukünftiger IKZ-Potentiale in 
der wie durch Digitalisierung hat aller-
dings ihren Preis: Die Kommunen müssen 
einen signifikanten Teil der heute in-house 
erledigten (Teil-)Prozesse auf IKZ-Verbün-

3de auslagern.  Damit verbunden ist auch 
ein Abfluss an Personal und Ressourcen. 
Es ist zu erwarten, dass kleinere Kommu-
nen mehr Prozesse auslagern müssen als 
große Kommunen. Aber auch große Kom-
munen sind vermutlich zu klein, um die 
digitale Transformation allein stemmen zu 
können. 

4. Ausblick 
Das Thema IKZ wird auch in Zukunft auf 
der politischen Agenda bleiben. Zu-
gleich besteht weiterhin erheblicher For-
schungsbedarf – vor allem zu den Wirkun-
gen von IKZ. Im Zentrum steht dabei 
neben den durchschnittlichen Effekten vor 
allem die Rolle moderierender Faktoren: 
Unter welchen Bedingungen kann IKZ 

3  In einigen Aufgabenfeldern und (Teil)-Prozessen 
 wird auch eine Übertragung auf eine übergeordnete 
 Gebietskörperschaft angezeigt sein. Für ein Up-
 zoning kommen insbesondere die Aufgaben der 
 Auftragsverwaltung in Frage. Denn das Hauptargu-
 ment für die Ansiedlung auf kommunaler Ebene – 
 die räumliche Nähe von Bürgerschaft und Verwal-
 tung – verliert an Gewicht. Zugleich bleibt der Kern 
 der kommunalen Selbstverwaltung durch das Up-
 zoning dieser Aufgaben unberührt.

positive Wirkungen generieren und unter 
welchen Bedingungen gelingt dies nicht? 
Welche Rolle spielt z.B. die Größe des IKZ-
Verbunds? Sind intern homogene Verbün-
de vorzuziehen? An diesen Fragen wird 
die Kasseler IKZ-Arbeitsgruppe auch in 
den nächsten Jahren weiterarbeiten. Auf-
grund der hohen Anforderungen an die 
Daten liegt ein vielversprechender Ansatz 
für zukünftige Forschung darin, die Stu-
dien regional stärker zu fokussieren und 
dazu gezielt in Kooperation mit den Mi-
nisterien, Rechnungshöfen oder kommu-
nalen Spitzenverbänden zusätzliche re-
gionale Daten zu sammeln. Auf diesem 
Weg können zusätzliche Faktoren in die 
Analyse einbezogen werden, um kausale 
Effekte sauberer zu identifizieren. Gerade 
diese regional fokussierten Studien sind 
auch für die politische Praxis von großem 
Interesse. Mithin bieten sie ein interes-
santes Feld für eine Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Politik. 
Ganz oben auf der politischen Agenda 
steht die strategische Neugestaltung der 
kommunalen Verwaltungsstrukturen im 
Zuge der digitalen Transformation. Um 
das gesamte IKZ-Potential abschätzen 
und nutzen zu können, müssen Kommu-
nen die kommunalen Prozesse systema-
tisch in Bezug auf o.g. Kriterien klassifizie-
ren. Hier kommt den kommunalen Spit-
zenverbänden eine Schlüsselrolle zu. Sie 
können Diskussionen bündeln und den 
Austausch fördern. Der Wissenschaft 
kann eine begleitende Rolle zukommen. 

 self-interest matter? Regional Studies 
 52(12), S. 1624-1635. 
Bergholz, C. und Bischoff, I. (2019). Citi-
 zens' support for inter-municipal 
 cooperation: Evidence from a survey in 
 the German state of Hesse, Applied 
 Economics 51(12), S. 1268-1283. 
Bernhart, J., Decarli, P. und Promberger, 
 K. (2018). Auswirkungen von E-Go-
 vernment auf Bürokratie- und Verwal-
 tungskosten. In: Stember, J., Eixels-
 berger, W. und Spichiger A. (Hrsg.). 
 Wirkungen von E-Government. Wies-
 baden: Springer Fachmedien Wiesba-
 den, S. 87–118. 
Bischoff, I., Bergholz, C., und F. Blaeschke 
 (2014b). Bürgerpräferenzen zum The-
 ma Interkommunale Zusammenarbeit 
 – Ergebnisse einer Befragung in drei 
 hessischen Landkreisen. Gutachten 
 im Auftrag des Hessischen Ministe-
 riums des Innern und für Sport. 
Bischoff, I. und Bode, E. (2020). Der Ne-
 xus zwischen Digitalisierung und der 
 Frage nach der optimalen Kommunal-
 struktur. dms – der moderne staat – 
 Zeitschrift für Public Policy, Recht und 
 Management, 14(1-2021), online first, 
 1-21. DOI: 10.3224/dms.v14i1.01. 
Bischoff, I.; Melch, S. und Wolfschütz, E. 
 (2020). Does Interlocal Competition 
 Drive Cooperation in Local Economic 
 Development Policies? Evidence on 
 Interlocal Business Parks in Germany, 
 Urban Affairs Review, online first. 
 DOI:10.1177/1078087420908650. 
Bischoff, I. und Wolfschütz, E. (2020). 
 Inter-municipal cooperation in admi-
 nistrative tasks – the role of population 
 dynamics and elections, Local Govern-
 ment Studies, onl ine f i rst  DOI: 
 10.1080/03003930.2020.1771307. 
Bischoff, I., Wimberger, A. und Wolf-
 schütz, E. (2020). Gutachten zur wis-
 senschaftlichen Untersuchung der po-
 tentiellen Rolle der Interkommunalen 
 Zusammenarbeit bei der Umsetzung 
 der Kommunal- und Verwaltungsre-
 form in Rheinland-Pfalz. Gutachten im 
 Auftrag des Ministeriums des Innern 
 und für Sport. 
Blaeschke, F. und Haug, P. (2017). Does 
 intermunicipal cooperation increase 
 efficiency? A conditional metafrontier 
 approach for the Hessian wastewater 

Literatur 
Agrawal, D. R., Breuillé, M.-L. und Le Gallo, 
 J. (2020). Tax Competition with Intermu-
 nicipal Cooperation (March 24, 2020). 
 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3560611 
Arntsen, B., Torjesen, D. O., und Karlsen, 
 T. I. (2020). Associations between 
 structures, processes and outcomes in 
 inter-municipal cooperation in out-of-
 hours services in Norway: A survey 
 study. Social Science & Medicine, 258, 
 113067. 
Bel, G. und Sebo, M. (2018). Does inter-
 municipal cooperation really reduce 
 delivery costs? An empirical evaluation 
 of the role of scale economies, trans-
 action costs, and governance arrange-
 ments. IREA Working Papers 2018-16. 
Bel, G., Warner, M. E. (2016). Factors ex-
 plaining inter-municipal cooperation in 
 service delivery: a meta-regression 
 analysis. In: Journal of Economic Po-
 licy Reform 19 (2), S. 91–115. 
Bergholz, C. (2017). Inter-Municipal Co-
 operation in the Case of Spillovers – 
 Evidence from Western German Muni-
 cipalities. Local Government Studies 
 44(1), S. 22-43. 
Bergholz, C. und Bischoff I. (2018). Local 
 council members' view on inter-munici-
 pal cooperation: Does office-related 



67Die Gemeinde SH 3/2021

 sector, Local Government Studies 44 
 (1), S. 151-171. 
Blesse, S. und Rösel, F. (2017). Was brin-
 gen kommunale Gebietsreformen? 
 Perspektiven der Wirtschaftspolitik 18 
 (4), S. 307–324. 
Breuillé, M.-L., Duran-Vigneron, P. und 
 Samson, A.-L. (2018). Inter-municipal 
 cooperation and local taxation. Journal 
 of Urban Economics 107, S. 47–64. 
Rosenfeld, M., Bischoff, I., Bergholz, C., 
 Melch, S., Haug, P. und Blaeschke, F. 
  (2016). Interkommunale Kooperation 
 ist deutlich im Kommen – Ergebnisse 
 einer Kommunalbefragung des IWH 
 und der Universität Kassel. Wirtschaft 
 im Wandel 22, S. 9-12. 
Di Liddo, G. und Giuranno, M. G. (2016). 
 Asymmetric yardstick competition and 
 municipal cooperation. Economics
 Letters 141, S. 64–66. 
Feiock, R. C. (2013). The Institutional Col-
 lective Action Framework. Policy Stu-
 dies Journal 41 (3), S. 397–425. 
Fromm, J., Welzel, C., Nentwig, L., Weber, 
 M., Ziesing, J. H., Martin, P. et al. (2015): 
 Bürokratieabbau durch Digitalisierung: 
 Kosten und Nutzen von E-Government 
 für Bürger und Verwaltung. Gutachten 
 für den Nationalen Normenkontrollrat. 
 Kompetenzzentrum öffentliche IT am 
 Fraunhofer-Institut für offene Kommu-
 nikationssysteme Fokus (Hrsg.). 
 [https://www.normenkontrollrat.bund.
 de/resource/ blob/300864/753834/
 ea4c588fa9edf79304d947baf766e624 

 /2015-11-12-gutachten-egov-2015-
 dokumentat ion-data.pdf;  Stand 
 19.12.2019]. 
Heuermann, R., Engel, A. und von Lucke, 
 J. (2018a): Digitalisierung: Begriff, Zie-
 le und Steuerung. In: Heuermann, R., 
 Tomenendal, M. und Bressem C. (Hrsg.).
 Digitalisierung in Bund, Ländern und 
 Gemeinden. IT-Organisation, Manage-
 ment und Empfehlungen. Berlin: Sprin-
 ger Gabler, S. 9–50. 
LeRoux, K. und Carr, J. B. (2007). Explai-
 ning Local Government Cooperation 
 on Public Works. Evidence From Mi-
 chigan. Public Works Management & 
 Policy 12 (1), S. 344–358. 
Mehlich, H. und Postler, J. (2005). Virtuelle 
 Organisationen im Kommunalbereich. 
 HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik 
 (242), S. 63–73. 
Mehlich, H. und Postler, J. (2007). Die vir-
 tuelle Kommunalverwaltung. Neue Ko-
 operationsformen durch eGovernment.
 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos Ver-
 lagsgesellschaft mbH & Co. KG. 
Mehr, H. (2017). Artificial Intelligence for 
 Citizen Services and Government, Har-
 vard Kennedy School. 
 [https://ash.harvard.edu/files/ash/files
 /artificial_intelligence_for_citizen_ ser
 vices.pdf, Stand 20.09.2020] 
Rösel, F. (2017). Do mergers of large local 
 governments reduce expenditures? 
 Evidence from Germany using the syn-
 thetic control method. European Jour-
 nal of Political Economy 50, S. 22-36. 

Rosenfeld, M.T.W.; Bischoff, I., Haug, P. 
 und Melch, S. (2019). Interkommunale 
 Zusammenarbeit als Weg zu besseren 
 Verwaltungsstrukturen? – Ergebnisse 
 einer Befragung der Personalräte aus-
 gewählter Gemeinden. Die öffentliche 
 Verwaltung 22, S. 905-911. 
Wirtz, B., Weyerer, J. und Geyer, C. (2019). 
 Artificial Intelligence and the Public 
 Sector - Applications and Challenges. 
 International Journal of Public Ad-
 ministration 42 (7), S. 596-615. 
Wolfschütz, E. (2020). The Effect of Inter-
 municipal Cooperation on Local Busi-
 ness Development in German Munici-
 palities. MAGKS Joint Discussion Pa-
 per Series in Economics No. 05-2020. 
Yildiz, M. (2007). E-government research: 
 Reviewing the literature, limitations, 
 and ways forward. Government Infor-
 mation Quarterly 24 (3), S. 646–665. 

Die Autor/innen
Prof. Dr. Ivo Bischoff (Fachgebietsleitung)
Ivo Bischoff leitet das Fachgebiet Finanz-
wissenschaft an der Universität Kassel 
seit 2009. Er ist Mitglied der Konnexitäts-
kommission des Landes Hessen.
Dr. Eva Bode (wiss. Mitarbeiterin)
Eva Bode arbeitet seit April 2015 am 
Fachgebiet Finanzwissenschaft. Das 
Thema IKZ steht im Schwerpunkt ihrer 
Dissertation mit dem Titel „Empirical 
Analyses of the Emergence and the Effect 
of Inter-municipal Cooperation” (abge-
schlossen im Juli 2020).

Hoch wird sie gehangen – die örtliche 
Verfügbarkeit des Auftragnehmers. Wäh-
rend das Vergaberecht einen möglichst 
freien (auch räumlichen) Wettbewerb 
anstrebt, sind die dahingehenden Präfe-
renzen vieler Kommunen und kommuna-
ler Unternehmen oft ambivalenter. Natür-
lich freuen sich auch kommunale Akteure 
über einen intensiven Preiswettbewerb. 
Dieser wird mit einer größeren Anzahl 
potentieller Bieter tendenziell erhöht. 
Immerhin steigt so die Chance, dass ein 
Bieter mitmischt, der noch wirtschaftlicher 
offerieren kann als seine Konkurrenten. 
Dass „regionale Gravitationsfelder“ in den 

Protektionismus oder 
Beschaffungsautonomie? 
Die örtliche Verfügbarkeit im 
Vergabeverfahren

Dr. Jan F. Reese, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Tobias Krohn, Rechtsanwalt im Bereich öffentliches Wirtschaftsrecht 

     Dr. Tobias Krohn

Vergabeunterlagen dieser Chance eher 
abträglich sind, dürfte nicht überraschen. 
Das Verlangen nach einem Firmensitz 
oder zumindest nach einer Betriebsstätte 
in kommunaler Einzugsnähe schließt all 
diejenigen Bieter aus, die diese – in der 
Regel als Eignungs- oder Zuschlagskrite-
rium formulierte – Anforderung nicht erfül-
len. Gleichwohl muss hinter diesem 
Wunsch nicht immer ein kommunaler Pro-
tektionismus oder ein Blick auf die Gewer-
besteuerertragslage stehen.
In vielen Fällen liegt dem Ansinnen ein 
sachlicher Grund zugrunde, der mehr ist 
als politisches Kalkül. Ob der Betriebsfüh-

Dr. Jan F. Reese
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rer einer kommunalen Infrastruktur, der 
Schadensregulierer einer Versicherung 
oder das bewährte Bauunternehmen aus 
der Region: sie alle versprechen Vorteile 
bei räumlicher Nähe zum Ort der Lei-
stungserbringung. Der eine ist schneller 
vor Ort, der andere kennt die kommunale 
Landschaft und deren Besonderheiten 
und wieder ein anderer strengt sich in der 
Hoffnung auf Folgeaufträge mehr an als 
ein Unternehmen von außerhalb. Das 
kann dazu führen, dass er für Fehler bzw. 
Mängel einsteht, für die er rechtlich gar 
nicht einzustehen hätte – allein um seinen 
Ruf in der Region aufrecht zu erhalten. 
Aber genügt das? Die Grenze zwischen 
unzulässiger Wettbewerbsverfälschung 
und zulässiger Beschaffungsautonomie 
ist fließend und einzelfallabhängig. Es 
bedarf für regionale Bedingungen stets 
eines sachlichen Grundes, der darüber 
hinaus auch in seiner Bedeutung so ge-
wichtig sein muss, dass er die bewirkte 
Wettbewerbsbeschränkung aufwiegt. Mit 
der Frage, wie man Regionalität in die 
Vergabeunterlagen einbringen kann, oh-
ne dabei die rechtlichen Grenzen (eindeu-
tig) zu überschreiten, beschäftigt sich 
dieser Beitrag.  

I. Regionale Gravitationsfelder 
in der Eignungsprüfung
Öffentliche Auftraggeber dürfen aus-
schließlich Unternehmen beauftragen, die 
für den Auftrag geeignet sind und keine 
Ausschlussgründe aufweisen. Diese 
Forderung findet in § 122 GWB ihren 
Ursprung und zieht sich in vergleichbarer 
Formulierung durch sämtliche Verfahrens-

1ordnungen.  Auch Sektorenauftraggeber 
in Schleswig-Holstein dürfen ihre Aufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte im frei 
gestalteten Verfahren (§ Abs. 3 Vergabe-
gesetz SH) nur an geeignete Unterneh-
men vergeben. Das ist einerseits eine 
wirtschaftliche Selbstverständlichkeit, da 
das Eignungskriterium als Vorfilter für 
solche Unternehmen gilt, die schon aus 
Gründen in ihrer Person nicht für die Auf-
tragserfüllung in Betracht kommen oder in 
Betracht kommen sollten (zum Beispiel: 
finanziell nicht leistungsfähig, nicht ausrei-
chend fachkundig, in Liquidation). Ander-
erseits kann eine solche Forderung auf 
das Wettbewerbs- und das Gleichbe-
handlungsgebot zurückgeführt werden, 
die beide auch im Verfahren nach § 3 Abs. 
3 VGSH einzuhalten sind. Das Verga-
berecht möchte in transparenter Form 
sicherstellen, dass Bieter rein leistungs-
bezogen ausgewählt werden. 
Die Eignungsfeststellung ist für sich ge-
nommen ein relativ formloses Verfahren 
und eröffnet dem Auftraggeber so einen 
gewissen Wertungsspielraum. Maximal 
formlos ist diese Prüfung sogar dann, 
wenn im Verfahren auf einen öffentlichen 
Aufruf verzichtet wird. Das ist zumeist in 
freihändigen Vergaben, in beschränkten 

Verfahren / Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb und im Verfahren 
nach § 3 Abs. 3 VGSH der Fall. Hier findet 
die Eignungsprüfung ohne feste Regula-
rien im Vorfeld des Verfahrens statt. 
Gleichwohl dürfen auch in diesen Verfah-
ren nur geeignete Unternehmen zur Ange-
botsabgabe aufgefordert werden. Das 
Problem um die örtliche Verfügbarkeit 
zeigt sich dann regelmäßig in der Form, 
dass nur regional ansässige Unterneh-
men zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden (2.). In Verfahren mit öffentlichem 
Aufruf geht es dagegen darum, ob und 
inwieweit örtliche Aspekte als Eignungs- 
oder Zuschlagskriterium festgelegt wer-
den können. (1.). 

1. Vergabeverfahren mit 
öffentlichem Aufruf 

a) „Ortsansässigkeit“: Zulässigkeit 
kaum vorstellbar
Es dürfte in aller Regel unzulässig sein, in 
den Eignungskriterien vorzuschreiben, 
dass der Auftragnehmer ortsansässig 

2sein muss.  Mit ortsansässig ist gemeint, 
dass der Auftragnehmer seinen Sitz oder 
zumindest eine Betriebsstätte – eben 
etwas institutionalisiertes – in einer be-
stimmten räumlichen Entfernung zum 
Auftragsort haben muss. Eine solche Be-
vorzugung einheimischer Unternehmen 
steht im Widerspruch zu dem Ziel der 
Vergaberechts, eine Öffnung des Marktes 
für öffentliche Aufträge zu erreichen. Es ist 
auch nur schwer vorstellbar, dass der 
regionale Sitz in irgendeiner Weise auf-
schlussreich für die Eignung zur Auftrags-
durchführung sein kann. Verstärkt gilt das 
noch, wenn in den Vergabeunterlagen 
verlangt wird, dass die Ortsansässigkeit 
bereits vorhanden sein muss und der Auf-
tragnehmer so nicht einmal die Chance 
hätte, sie bis zum Vertragsschluss herzu-
stellen. Es liegt schon fast auf der Hand, 
dass ein Unternehmen nicht deshalb per 
se für einen Auftrag ungeeignet sein kann, 
weil es vor Vertragsbeginn keinen Sitz und 
keine Betriebsstätte in unmittelbarer räum-
liche Entfernung gehalten hat. 

b) „Örtliche Präsenz“: Zulässigkeit 
bei richtiger Formulierung und 
gewichtigem Grund möglich
Von dem Begriff der Ortsansässigkeit zu 
trennen ist jener der örtlichen Verfügbar-
keit bzw. Präsenz. Anders als die Ortsan-
sässigkeit, die mit der Belegenheit des 
Auftragnehmers auf einen starren Zu-
stand abstellt, der ohne wirkliche Aussa-
gekraft für den konkreten Auftragserfolg 
ist, ist ein Verlangen nach örtlicher Verfüg-
barkeit zielorientierter. Hiermit stellt die 
Vergabestelle unmittelbar auf diejenige 
Bedingung ab, aus der sie die in ihren Au-
gen positiven Auswirkungen für das Gelin-
gen des Auftrages schließt: Ein Auftrag-
nehmer, der in bestimmten Zeiträumen 

örtlich präsent ist, reagiert schneller, ist 
für die Kommunalbevölkerung schneller 
greifbar und steht für Abstimmungsge-
spräche schneller zur Verfügung. Wo er 
seinen Sitz hat, spielt für diese Frage 
keine Rolle.
Gleichwohl wird man häufig davon abra-
ten müssen, lediglich örtlich präsente 
Unternehmer als geeignet anzusehen. 
Das Vergaberecht verbietet (früher etwas 
mehr als heute) die Vermischung von 
Eignungs- und Zuschlagskriterien. Die 
Eignungskriterien adressieren generelle, 
unternehmensindividuelle Anforderun-
gen, wohingegen Zuschlagskriterien die 
Ausführung des konkreten Auftrags be-
treffen. Dass aber ein Unternehmen im 
Allgemeinen (und nicht nur in Bezug auf 
den konkreten Auftrag) aufgrund seiner 
fehlenden örtlichen Präsenz per se unge-
eignet ist, dürfte sich nur in seltenen Fällen 
argumentieren lassen. Die örtliche Prä-
senz kann er schließlich auch während 
der Vertragslaufzeit herstellen.
Einen in der Praxis bedeutsamen Anwen-
dungsfall erkannte das OLG München 
2013 im Zusammenhang mit der Be-
triebsführung über eine Einrichtung der 

3Wasserver- und Abwasserentsorgung.  
Hier legte der Auftraggeber in Bezug auf 
die Eignung fest, dass der Auftragnehmer 
binnen 30 Minuten einsatzbereit mit Ge-
rätschaften vor Ort sein können muss, 
andernfalls ihm die Eignung fehle. Es 
liege, so das OLG, auf der Hand, dass bei 
einer Störung im Bereich der Wasserlei-
tungen oder des Abwassers ein unverzüg-
liches Handeln des beauftragten Dienstes 
sichergestellt sein muss. Unternehmen, 
die das nicht sicherstellen können, seien 
per se ungeeignet. Das dürfte mit Blick auf 
die grundsätzliche Beschaffungsautono-
mie der Vergabestelle mit Nachdruck zu 
befürworten sein. So können bereits in 
einem sehr frühen und verhältnismäßig 
einfach zu handhabenden Verfahrenssta-
dium Unternehmen ausgesiebt werden, 
die diese wichtige Voraussetzung nicht 
erfüllen können. Allerdings ist Vorsicht 
geboten, da diese Entscheidung bloß 
einen Einzelfall betraf. Eine Reaktionsfrist 
als Eignungskriterium festzulegen, ver-
langt nach einer sorgfältigen Abwägung 
im Einzelfall. Nicht nur muss der sachliche 
Grund für diese Einschränkung gewichtig 
sein – gewichtiger als die mit ihr bewirkte 
Wettbewerbsbeschränkung –; es darf 
auch nicht der Fehler gemacht werden, 
tatsächlich ein rein auftragsbezogenes 

 1  §§ 45, 46 SektVO, § 16b VOB/A, § 16b VOB/A (EU), 
 § 42 VgV, § 31 UVgO.
2  Vgl. VK Sachsen, Beschluss v. 31.1.2007 – 1/SVK/
 124-06; Beschluss v. 19.11.2001 – 1/SVK/119-01.
3  OLG München, Beschluss vom 11.04.2013 - Verg 
 03/13.
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Zuschlagskriterium als Eignungskriterium 
zu formulieren. Hier wartet ein weiterer Ver-
gabefehler. 

Praxistipp: Möchten Sie einen lo-
kalen Bezug der Bieter/Bewerber 
sicherstellen, so dürften sich Eig-
nungskriterien hierfür wohl nur selten 
eignen. Es scheint kaum vorstellbar, 
dass eine Ortsansässigkeit oder 
(erst-recht) eine bereits bei Abgabe 
des Angebots / Teilnahmeantrags 
bereits vorhandene Ortsansässigkeit 
einer vergaberechtlichen Nachprü-
fung standhält. Als weiteres fehleran-
fälliges Risiko tritt hinzu, dass durch 
eine ungenaue Formulierung die 
Grenze zwischen Eignungs- und 
Zuschlagskriterien verwischt und ein 
weiterer Fehler provoziert werden 
kann. Sollten sie dieses Eignungskri-
terium infolge einer internen Abwä-
gungsentscheidung mit Blick auf 
seinen Nutzen für vertretbar halten, 
gilt es bei der Eignungsprüfung aller-
dings zu berücksichtigen, dass Bie-
ter/Bewerber die geforderte Reak-
tionsfrist auch durch Eignungsleihen 
sicherstellen können.

2. Vergabeverfahren ohne 
öffentlichen Aufruf
In Verfahren ohne öffentlichen Aufruf fin-
det die Eignungsprüfung vor dem eigentli-
chen Verfahren statt. Aufgefordert werden 
dürfen nur geeignete Unternehmen. Hier 
zwingt der Wettbewerbsgrundsatz dazu, 
regelmäßig zwischen den aufgeforderten 
Unternehmen zu wechseln und nicht stets 

4dieselben anzuschreiben.  Eine Ergän-
zung erfährt dieser Grundsatz durch das 
Gebot der Gleichbehandlung. Dieser 
streitet dafür, auch Unternehmen „von 
außerhalb“ aufzufordern. 
Kein Grundsatz ohne Ausnahme: 
Sofern sich entsprechend dem vor-
stehend Geschriebenen ein sachlicher 
Grund finden lässt, der lokale Anfragen 
„legitimiert“, können auch Anfragen in be-
stimmten Radien zulässig sein. Es scheint 
sogar vertretbar, den Gestaltungsspiel-
raum an dieser Stelle noch etwas weiter zu 
ziehen als oben, denn: Aufträge, für die 
ein Verfahren ohne öffentlichen Aufruf 
statthaft ist, wecken grundsätzlich – je-
denfalls nach dem gesetzlichen Leitbild – 
ein geringeres wirtschaftliches Interesse 
im Unternehmertun als solche, für die auf 
die öffentlichen Regelverfahren zurückge-
griffen werden muss. In der Folge ist aber 
auch der Wettbewerbsgrundsatz weniger 
stark beeinträchtigt. Daraus folgt wieder-

um, dass der sachliche Grund, der seine 
Beeinträchtigung aufwiegen muss, ten-
denziell von geringerem Gewicht sein 
darf.

Praxistipp: Obwohl Verfahren ohne 
öffentlichen Aufruf weniger justitiabel 
sind und Fehler hier seltener aufge-
deckt werden, sollten Sie hier nicht zu 
sorglos arbeiten. Auch in diesem 
Rahmen kommt es regelmäßig zu 
Nachprüfungen und Beanstandun-
gen. Fordern Sie ausschließlich und 
sich wiederholend nur regionale 
Unternehmen zur Angebotsabgabe 
auf, sollten Sie den Grund hierfür 
dokumentieren und sich in den Gren-
zen der beschriebenen Argumenta-
tionslinien halten.  

II. Regionale Gravitationsfelder in 
den Zuschlagskriterien
Größere praktische Relevanz dürfte „re-
gionalen Gravitationsfeldern“ in den Zu-
schlagskriterien zukommen. Nach § 127 
GWB sowie den zum Teil ausdifferenzier-
teren Parallelvorschriften in den einzelnen 

5Vergabeordnungen  wird der Zuschlag 
auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
Grundlage dafür ist eine Bewertung des 
öffentlichen Auftraggebers, ob und inwie-
weit das Angebot die vorgegebenen Zu-
schlagskriterien erfüllt. Anders als in den 
Eignungskriterien geht es hier also um 
Kriterien, die sich auf den Inhalt des kon-
kreten Angebots beziehen und nicht auf 
die generellen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten des Unternehmens. Die Abgrenzung 
ist freilich schwierig und sicher nicht 
immer trennscharf durchzuhalten. 
Formuliert die Vergabestelle regionale 
Kriterien als Zuschlagskriterien, so legt sie 
ihren Fokus bei der Angebotswertung 
nicht allein auf den Preis, sondern auch 
auf qualitative Aspekte. Das Qualitätskri-
terium ist in diesem Fall zu gewichten und 
durch Unterkriterien so zu spezifizieren, 
dass der Bieter weiß, wie er ein möglichst 
gutes Angebot abgeben kann. Häufig 
wird die Vergabestelle entsprechende 
Kriterien in einem Verfügbarkeitskonzept 
abfragen. Hier soll der Bieter darstellen, 
wie er den Auftrag mit Blick auf dieses 
Kriterium durchzuführen plant. Daraus er-
gibt sich schon, dass die oben beschrie-
benen Grundsätze auch im Rahmen der 
Zuschlagskriterien Anwendung finden: 
Regionale Gravitationsfelder dürfen nur 
dann entstehen, wenn ein sachlicher 
Grund – ein Leistungsbezug – vorhanden 
ist, der die Wettbewerbsbeschränkung 
zumindest aufwiegt. 

1. Ortsansässigkeit: Zulässigkeit 
kaum vorstellbar
Den Kriterien Ortsansässigkeit oder Orts-
nähe fehlt es – wie beschrieben – in aller 
Regel an einem Leistungsbezug. Sie 
haben – ob intendiert oder nicht – regel-
mäßig eine Diskriminierung ortsfremder 
Konkurrenten zur Folge (sog. Hoflieferan-

6tentum).  Während Teile der verwaltungs-
gerichtlichen Rechtsprechung  für gewer-
berechtliche Konzessionen eine „stärkere 
Identifizierung der Gemeindebürger“ mit 
den lokalen Anbietern als zulässig ange-

7sehen haben,  dürfte diese Rechtspre-
chung vergaberechtlichen Maßstäben 
jedenfalls nicht standhalten. 

2. Örtliche Verfügbarkeit: Entgegen 
einzelner Stimmen bei richtiger 
Formulierung und Vorliegen eines 
sachlichen Grundes auch als 
Zuschlagskriterium zulässig
In den Fällen, in denen es zur Erreichung 
des Beschaffungsziels unbedingt auf 
eine örtliche Präsenz ankommt, wird man 
sie entsprechend den oben beschriebe-
nen Argumentationslinien auch in den 

8Zuschlagskriterien bewerten können.  
Gleichwohl ist bisweilen zu hören, dass 
stattdessen nur mit Reaktions- und Servi-
cefristen in der Leistungsbeschreibung 

9gearbeitet werden dürfe.  Die Bewertung 
eines Mehr-oder-weniger an örtlicher 
Verfügbarkeit wäre dann nicht möglich.
Das überzeugt nicht: Nicht selten kann 
eine eher unbeständige örtliche Verfüg-
barkeit zwar einen (negativen) Einfluss auf 
die Auftragsdurchführung haben, die Ver-
gabestelle diesen aber nicht so gravie-
rend bewerten, dass sie das Unterneh-
men per se ausschließen möchte. Könnte 
sie örtliche Aspekte in den Zuschlagskri-
terien berücksichtigen, so kann eine nega-
tive Bewertung in diesem Unterkriterium 
etwa durch einen besonders guten Preis 
aufgewogen werden. Dürfte die Vergabe-
stelle lediglich mit Reaktionsfristen in der 
Leistungsbeschreibung arbeiten, so wäre 
ihr dieser Spagat nicht möglich. Der Bieter 

4  § 3b Abs. 4 VOB/A, §§ 11, 14 UVgO.
5  § 58 VgV, § 52 SektVO, § 16d VOB/A (EU), § 16d 
 VOB/A, § 43 UVgO. 
6  EuGH, Urteil v. 27.10.2005 – Rs. C-234/03 
 (Contse); OLG Düsseldorf, Beschluss v. 19.6.2013 
 – VII-Verg 8 13; BayObLG, Beschluss v. 20.12.1999 
 – Verg 8 99, NZBau 2000, 259 (261).
7  VG Bayreuth, Beschluss v. 12.4.2017 – B 5 S 17.168;  
 Ablehnend hingegen OVG Nordrhein-Westfalen, 
 Beschluss v. 24.7.2015 – 4 B 709/15.
8  OLG Naumburg, Beschluss v. 12.4.2012 – 2 Verg 
 1/12; VK Sachsen, Beschluss v. 5.12.2011 – 1/SVK/
 043-11.
9  Vgl. etwa: VK Sachsen, Beschluss v. 31.1.2007 – 
 1/SVK/124-06; Beschluss v. 19.11.2001 – 1/SVK
 119-01.
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10  OLG München, Beschluss v. 21.11.2013 – Verg 
 09/13; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 3.8.2011 – 
 VII- Verg 16/11.
11  Dass ein entfernter Bieter größeren Aufwand in die 
 örtliche Verfügbarkeit investieren muss als ein orts-
 naher, dürfte für eine Diskriminierung nicht ausrei-
 chen. Die Vergabestelle kann keine Pflicht treffen, 
 jedweden Wettbewerbsvorteil zu nivellieren.
12  VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 
 02.06.2006, 3 VK 04 / 06.
13  VK Sachsen, Beschluss vom 19.11.2001, 1 / SVK / 
 119 – 01.
14  Richtlinie 2014/24/EU.
15  § 34 SektVO, § 12 VOB/A, § 36 VgV, § 26 UVgO.
16  Fahrenbruch, in Malte Müller-Wrede: VgV-Kom-
 mentar, 5. Auflage.
17  Vgl. § 47 Abs. 5 VgV, § 47 Abs. 5 SektVO, § 6d Abs. 4 
 VOB/A-EU, § 26 Abs. 6 UVgO,  
18  Tomerius, in: Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, 
 3. Aufl., § 47 VgV, Rn. 16. 

wäre dann gezwungen, entsprechende 
Fristen einzuhalten. Entsprechende Defi-
zite könnte er nicht durch besondere 
Stärken in anderen Angebotsteilen auf-
wiegen. Diese Art von Gestaltungsfreiheit 
muss der Vergabestelle erhalten bleiben, 
denn es sind gerade diese Feinheiten, die 
am Ende über den Vergabeerfolg ent-
scheiden. 

Praxistipp: Kommen Sie als Ergebnis 
einer internen Abwägung zu dem 
Ergebnis, dass Sie Anforderungen an 
die örtliche Verfügbarkeit in den 
Zuschlagskriterien platzieren möch-
ten, so sollten Sie dennoch mit 
Augenmaß vorgehen. Die konkrete 
Formulierung der Vorortverfügbarkeit 
(Barrierefreiheit, Zeitraum, Radius, 
Umfang, ggf. im Kompromiss mit 
verschiedenen Medien) entscheidet 
auch hier über das eingegangene 
Risiko und den letztendlichen Nut-
zen. In der Dokumentation sollten Sie 
darlegen, warum eine Kommunikati-
on mittels der modernen Medien 
nicht ausreichend ist und in welchem 
zeitlichen Rahmen eine Anwesenheit 

10erforderlich ist.  Bestenfalls erstellen 
Sie ein Verfügbarkeitskonzept, in 
welchem Sie Ihre Vorstellungen mög-
lichst konkret schildern, sie ange-
messen gewichten und jede Diskrimi-

11nierung ausschließen.

3. Mittelbare örtliche Bevorzugung: 
nicht weniger kritisch als 
unmittelbare 
Mittelbar diskriminierend wäre, in den 
Zuschlagskriterien an bestimmte Kriterien 
anzuknüpfen, die ortsnähere Bieter eher 
erfüllen als ortsfremde. Hierzu zählt zum 
Beispiel die Festlegung der Ortskenntnis 
oder besonderer Erfahrungen mit örtli-
chen Besonderheiten (Netzinfrastruktur, 
kommunale Landschaft, Gepflogenhei-
ten, Erfahrungen mit besonderen Abrech-

12nungen,  landeseigene Katasterverord-
13nung  usw.) als Zuschlagskriterium. 

Die mit solchen Kriterien bewirkten Wett-
bewerbsbeschränkungen sind mit den 
oben beschriebenen Argumentationsli-
nien zu bewerten: Umso stärker die Wett-
bewerbsbeschränkung ist, desto triftiger 
muss der Grund sein, auf den sich die 
Vergabestelle beruft. Nur weil die Diskrimi-
nierung nicht offen angesprochen wird, 
wiegt sie nicht automatisch auch weniger 
schwer. Das gilt umso mehr, wenn mit 
entsprechenden Kriterien auf einer Punk-
tetabelle wesentliche Vorsprünge erreicht 

werden können. Es ist also zu empfehlen, 
penibel die Erforderlichkeit des vorge-
brachten Grundes zu prüfen und ggf. zu 
hinterfragen. Gerade bei mittelbaren Dis-
kriminierungen ist es oftmals zu eindeutig, 
dass es sich in Wahrheit um einen ver-
meintlich gewieften Schachzug handelt, 
um regionale Wirtschaftsförderung zu be-
treiben.

III. Implizite örtliche Bevorzugung: 
Anforderungen an den 
Nachunternehmereinsatz
Örtliche Anforderungen müssen nicht 
stets unmittelbar auch als solche bezeich-
net werden. Diverse Verfahrensentschei-
dungen können implizit zum selben Er-
gebnis führen: Ortsfremden wird es er-
schwert, ein erfolgreiches Angebot abzu-
geben. Das betrifft vor allem den Einsatz 
von Nachunternehmern.
Ortsfremde Unternehmer können implizit 
dadurch benachteiligt werden, dass das 
Verfahren besonders hohe Anforderun-
gen an den Einsatz von Nachunterneh-
mern stellt. Das kann abschreckend 
wirken oder doch zumindest die Transak-
tionskosten der Bieter erhöhen. Da ent-
ferntere Bieter eher auf Nachunterneh-
mer angewiesen sind als örtliche, stehen 
solche Anforderungen mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz in Konflikt. Ober-
halb der EU-Schwellenwerte sind sie von 
besonderer Brisanz, da die EU-Vergabe-

14richtlinie  versucht, die Hürden für Un-
ternehmen aus dem EU-Ausland zu redu-
zieren. Unterhalb der EU-Schwellen-
werte ist man etwas freier, wird aber gera-
de bei Selbstausführungsgeboten abwä-
gen müssen: Umso wirtschaftlich interes-
santer der Auftrag ist, desto größer ist der 
Interessentenkreis und in der Folge auch 
die mit den Erschwernissen verbundenen 
Wettbewerbsbeschränkungen. 

1. Hohe Anforderungen an den 
Nachunternehmereinsatz: kann 
diskriminierend wirken
Ähnlich erschwerend kann aber auch die 
Abfrage ganz bestimmter Angaben sein, 
etwa der konkreten Nachunternehmer-
Firmen, deren Verpflichtung zur Verfüg-
barkeit und deren Eignung – gerade in 
besonders frühen Verfahrensstadien. 
Das verursacht auf Seiten der Bieter nicht 
selten einen Aufwand, der oft unter-
schätzt wird. Grundsätzlich sollte mit 
Angebotsabgabe bloß abgefragt wer-
den, welche Leistungsbestandteile der 
Bieter beabsichtigt, an Unterauftragneh-

15mer zu vergeben.  Nur ausnahmsweise 
kann es sich empfehlen, den Bieter be-
reits hier zur Angabe der Firmen aufzufor-
dern. Verfügbarkeitserklärungen und Eig-
nungsnachweise sollten dagegen grund-
sätzlich nur von dem Bieter verlangt wer-
den, der für den Zuschlag vorgesehen ist 
oder doch zumindest in die engere Wahl 
kommt.  

2. Selbstausführung als Eignungs- 
oder Zuschlagskriterium: als 
Eignungskriterium kritisch, als 
Zuschlagskriterium im Einzelfall wohl 
möglich 
Die Berücksichtigung des bloßen Nach-
unternehmereinsatzes als Eignungskrite-
rium ist ebenfalls zu hinterfragen. Der 
Umstand, dass ein Auftragnehmer Unter-
auftragnehmer einsetzen möchte, lässt 
nicht ohne weitere Kenntnis der tatsächli-
chen Eignung dieser Unterauftragnehmer 
den Rückschluss zu, dass er weniger 

16geeignet ist.  
Legitim erscheint jedoch unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine Selbstausfüh-
rungsquote als Zuschlagskriterium. Je-
denfalls dort, wo die Vergabestelle sogar 
ein zwingendes Selbstausführungsgebot 
festlegen darf, muss sie konsequenter-
weise auch auf das mildere Mittel „Zu-
schlagskriterium“ zurückgreifen können. 
In Tendenzen gesprochen, ist das ober-
halb der EU-Schwellenwerte nur bei sog. 
kritischen Aufgaben der Fall, unterhalb 
nur dann, wenn dem Auftrag ein grenz-

17überschreitendes Interesse fehlt.  Das 
Nichtvorliegen eines grenzüberschreiten-
den Interesses, zum Beispiel infolge ge-
ringer Auftragswerte, ist im Einzelfall zu 
beurteilen und entsprechend zu doku-
mentieren. Mit mit dem nebulösen Begriff 
der „kritischen Aufgaben“ wird man be-
sonders komplizierte Arbeiten gemeint 
haben, bei denen es für den Auftraggeber 
wichtig ist, eine größere Leistungsnähe 

18des Bieters selbst zu realisieren.
Erforderlich wäre dann allerdings entspre-
chend der mittlerweile bekannten Argu-
mentationslinie, dass sich ein solches Kri-
terium auf die Wirtschaftlichkeit der Auf-
tragsausführung auszuwirken kann.

IV. Abschließende Bewertung
So groß das politische Interesse an der 
Beauftragung ortsnaher Unternehmer 
auch sein mag; ebenso groß ist die verga-
berechtliche Brisanz von Verfahrensge-
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staltungen, die eben diesen Unternehmen 
Vorteile einräumen. Doch ist, was Bieter 
gern in Rügen suggerieren, jedes regiona-
le Gravitationsfeld immer auch kommu-
naler Protektionismus? Mit Nichten: Wo 
sachliche Gründe für möglichst ortsnahe 
Unternehmer streiten, eröffnet die kom-
munale Beschaffungsautonomie Gestal-
tungsmöglichkeiten. Stets gilt es in diesen 
Fällen aber sorgfältig abzuwägen zwi-
schen dem eigenen Bedürfnis nach Orts-
nähe und dem Ausmaß der durch eine 
solche Forderung bewirkten Wettbe-
werbsbeschränkung. 
Dieser interne Entscheidungsprozess 
muss stattfinden und sollte auch doku-
mentiert werden. Dabei können die fol-
genden Argumentationslinien berücksich-
tigt werden:
1) Umso stärker und effektiver ortsfremde 
 Unternehmen von der Beteiligung aus-
 geschlossen werden, desto dringlicher 
 und schlüssiger muss das eigene 
 sachliche Interesse hieran sein. 
 a)  Das Verlangen nach einer bereits 
  vorhandenen örtlichen Niederlas-
  sung wird kaum zu legitimieren sein 

  und dieser Fehler ist zudem auch 
  leicht aufzudecken. Eine solche 
  Forderung springt rügegeneigten 
  Bietern förmlich „in's Gesicht“. 
 b)  Zielorientierte Anforderungen sind 
  nicht per se unzulässig. Eine (im  
  Auftragsfall noch herzustellende) 
  örtliche Verfügbarkeit, ortsspezifi-
  sche Kenntnisse oder Reaktions- 
  und Servicefristen lassen sich oft 
  leichter und überzeugender argu-
  mentieren. Gleichwohl müssen auch 
  sie durch einen sachlichen Grund 
  gerechtfertigt sein. 
 c) Ob mittelbare / implizite Benachteili-
  gungen tatsächlich weniger schwer 
  wiegen, scheint zweifelhaft. Der 
  Wirkungsgrad ist oftmals ähnlich. 
  Gefährlich ist an ihnen jedoch, dass 
  sie als Versuch gesehen werden 
  könnten, ortsnahe Bieter unter ei- 
  nem Deckmantel zu bevorzugen. 
  Auch bei ihnen sollte daher drin-
  gend überlegt werden, ob sie denn 
  tatsächlich erforderlich sind.
 d) Unterhalb der EU-Schwellenwerte 
  dürfte der Wettbewerb oft weniger 

  stark beschränkt werden. Das hat 
  zur Folge, dass auch die Anforde-
  rungen an den sachlichen Grund  
  sinken könnten. Gleichwohl muss 
  sich auch hier ein konkretes wirt-
  schaftliches Interesse am Auftrag 
  argumentieren lassen. 

2) Sofern das Gelingen des Auftrages mit 
 örtlichen Aspekten steht und fällt, weil 
 ortsfremde Unternehmen ohne ge-
 währleistete Verfügbarkeit per se unge-
 eignet wären, können diese Kriterien 
 auch Eingang erhalten in die Eig-
 nungsprüfung. In der Regel dürften sie 
 aber in den Zuschlagskriterien oder 
 der Leistungsbeschreibung besser 
 aufgehoben sein. In den Zuschlagskri-
 terien lokalisiert, ermöglichen sie eine 
 graduelle Berücksichtigung der örtli-
 chen Verfügbarkeit. So können beson-
 ders hochwertige Angebotsteile (zum 
 Beispiel im Preis) etwaige Defizite in 
 der örtlichen Verfügbarkeit ausglei-
 chen. Fehlt eine solche Kompromiss-
 bereitschaft, wird man sie eher in die 
 Leistungsbeschreibung aufnehmen.

Einleitung
Die Umsetzung virtueller Sitzungen im 
Bereich der Kommunalverwaltung ist 
nicht nur aus technischer Sicht eine 
Herausforderung. Neben Fragen zur Aus-
wahl und des konkreten Einsatzes der 
technischen Videokonferenzsysteme 
(Tools, Server, Dienstleister) und zu den 
Vorgaben zur Herstellung der Sitzungsöf-
fentlichkeit besteht auch Klärungsbedarf 
zu den persönlichkeitsrechtlichen Maß-
gaben. Der folgende Beitrag führt in die 
Thematik ein und gibt Abwägungshinwei-
se bezüglich der Berücksichtigung daten-
schutzrechtlicher Anforderungen.

I. Rechtslage in anderen 
Bundesländern
Infolge der Corona-Pandemie brachten 
die Landesgesetzgeber teilweise Rege-
lungen auf den Weg, welche die Durch-
führung kommunaler Sitzungen in digita-
ler Form ermöglichen sollen. § 37a Abs. 1 
Satz 4 der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GO BW) sieht für öffentli-
chen Sitzungen eine zeitgleiche Übertra-

Durchführung digitaler Sitzungen:
Eine Betrachtung zu den §§ 35, 35a GO 
und § 30a KrO
Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein
Dr. Sven Polenz, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Referatsleiter

gung von Bild und Ton in einen öffent-
lich zugänglichen Raum vor. § 37 Abs. 2 
GO BW stellt dabei auf das Erfordernis 
ab datenschutzrechtliche Bestimmungen 
einzuhalten. Nach § 2 Abs. 4 Nr. 4 des 
Gesetzes zur Sicherstellung der Hand-
lungsfähigkeit der brandenburgischen 
Kommunen in außergewöhnlicher Notlage 
(Brandenburgisches kommunales Notla-
gegesetz - BbgKomNotG) kann die Öf-
fentlichkeit alternativ zur Situation bei 
Präsenzsitzungen auch dadurch sicher-
gestellt werden, dass Sitzungen von Ge-
meindevertretung und Hauptausschuss 
über eine Internetseite der Kommune für 
jedermann als Livestream verfolgt wer-
den können. Weicht eine Kommune von 
Pflicht, Sitzungen der Gemeindevertre-
tung und des Hauptausschusses als Prä-
senzsitzungen durchzuführen ab, so hat 
diese gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 5 BbgKom-
NotG technisch zur Herstellung der Öf-
fentlichkeit mindestens dafür Sorge zu 
tragen, dass die interessierte Öffentlich-
keit in einem gesonderten öffentlich zu-
gänglichen Raum der Verwaltung die 

Sitzung zeitgleich verfolgen kann. In ande-
ren Bundesländern existieren zum Teil 
ministerielle Vorgaben (z.B. Rundschrei-
ben des Thüringer Ministeriums für Inne-
res und Kommunales vom 07.04.2020 – 
Sitzungen der Gemeinde und –Stadträte, 
Kreistage und ihrer Ausschüsse sowie 
Kommunalwahlen auf Grundlage der 
Thüringer SARS-Cov-2-Eindämmungs-
verordnung vom 26.03.2020 und die 
Hinweise des Ministeriums für Inneres 
und Sport des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 29.04.2020 zu den Entscheidungs-
prozessen der kommunalen Gremien un-
ter Berücksichtigung der aktuellen Pande-
mielage). 

II. Maßgebliche Normen und 
datenschutzrechtlicher Regelungsinhalt 
der §§ 35a GO, 30a KrO
Mit dem Gesetz zur Änderung kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften vom 
7. September 2020 führte der schleswig-
holsteinische Gesetzgeber § 35a GO und 
§ 30a KrO ein (GVBl. SH v. 24. September 
2020, Nr. 16, S. 514). Folgerichtig wird in § 
35 Abs. 6 GO und § 30a Abs. 6 KrO die 
Verpflichtung der Gemeinde bzw. des 
Kreises normiert, dass die technischen 
Anforderungen und die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen für eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Sitzung 
einschließlich Beratung und Beschluss-
fassung einzuhalten sind. Zusammenfas-
send wird dies in der Gesetzesbegrün-
dung wie folgt ausgedrückt: „Die Verant-
wortung von Datenschutz und Datensi-
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cherheit liegt bei der Gemeinde“ (LT-Drs. 
19/2243, S. 9; bzgl. § 30a KrO wird auf die 
Gesetzesbegründung zu § 35a GO ver-
wiesen.). Die Landesbeauftragte für Da-
tenschutz hat zu dem zugrundeliegenden 
Gesetzentwurf Stellung genommen und 
darauf hingewiesen, dass die Regelungen 
nicht zu beanstanden und ergänzend die 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) und des Landesdaten-
schutzgesetzes (LDSG) einzuhalten sind 
(LT-Umdruck 19/4351).
Ausgehend von § 35a Abs. 1 GO kann 
durch Hauptsatzung bestimmt werden, 
dass bei Naturkatastrophen, aus Gründen 
des Infektionsschutzes oder vergleichba-
ren außergewöhnlichen Notsituationen, 
die eine Teilnahme der Gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter an Sitzungen der Ge-
meindevertretung erschwert oder verhin-
dert, die notwendigen Sitzungen der Ge-
meindevertretung ohne persönliche Anwe-
senheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 
Videokonferenz durchgeführt werden kön-
nen. Dabei sind geeignete technische 
Hilfsmittel einzusetzen, durch die die Sit-
zung einschließlich der Beratungen und 
Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 
Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten 
übertragen werden. Die Öffentlichkeit im 
Sinne des § 35 Absatz 1 Satz 1 GO ist nach 
§ 35a Abs. 5 Satz 1 GO durch zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton in einen öf-
fentlich zugänglichen Raum und durch 
eine Echtzeitübertragung oder eine ver-
gleichbare Einbindung der Öffentlichkeit 
über Internet herzustellen. Dabei sind zu-
nächst folgende Punkte von Bedeutung:
- Der Kreis/die Gemeinde kann die 
 Durchführung einer Videokonferenz in 
 der Hauptsatzung beschließen (§§ 30a 
 Abs. 1 KrO, § 35a Abs. 1 GO). Der Be-
 schluss umfasst auch den Einsatz 
 technischer Mittel zur Übertragung von 
 Ton und Bild.
- Ergänzend wird im Falle der Herstel-
 lung der Öffentlichkeit auf eine techni-
 sche Übertragung von „Bild und Ton“ 
 abgestellt (§ 30a Abs. 5 KrO, § 35a Abs. 
 5 GO). Mit Beschlüssen in der Haupt-
 satzung wird nicht jede personenbezo-
 gene Datenverarbeitung zulässig. Die 
 Verordnung (EU) 2016/679 – Daten
 schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 
 als europarechtliche Vorgabe vorran-
 gig zu beachten. So kann sich der Kreis 
 oder die Gemeinde z.B. nicht über et-
 waige Einwilligungserfordernisse (Art. 
 7 DSGVO), Rechte betroffener Perso-
 nen nach den Art. 12 ff. DSGVO, das 
 Erfordernis einer Rechtsgrundlage für 
 die personenbezogene Datenverarbei-
 tung (Art. 6 Abs. 1 DSGVO) und die Ein-
 haltung technisch-organisatorischer 
 Anforderungen (Art. 32 DSGVO) hin-
 wegsetzen.
- In § 30a KrO und § 35a GO stellt der 
 Gesetzgeber auf die Übertragung „der 
 Sitzung einschließlich der Beratungen 

 und Beschlussfassungen in Bild und 
 Ton“ ab. Hieraus ist nicht ableitbar, 
 dass generell die Befugnis besteht, alle 
 beteiligten Sitzungsteilnehmerinnen 
 und Sitzungsteilnehmer per Video zu 
 erfassen und die Aufnahmen im Inter-
 net via Live-Stream zu veröffentlichen. 
 Es ist insbesondere für die unter-
 schiedlichen Beteiligtengruppen (etwa 
 Mandatsträger, Beschäftigte der Ver-
 waltung, Sachverständige mit Wortbei-
 trägen, Einwohnerinnen und Einwoh-
 ner mit Wortbeiträgen und Zuschauer-
 innen und Zuschauer) zu differenzie-
 ren und getrennt zu prüfen, ob jeweils 
 eine Rechtsgrundlage für die Daten-
 verarbeitung auf Grundlage der DSGVO 
 besteht. 
- § 30a KrO und § 35a GO beziehen sich 
 nur auf die Übertragung von Daten, je-
 doch nicht auf deren dauerhafte Auf-
 zeichnung bzw. Archivierung und 
 schon gar nicht auf die Veröffentli-
 chung einer Aufzeichnung nach dem 
 Sitzungsende. 

III. Sicherstellung der 
Sitzungsöffentlichkeit

1. Grundsatz demokratischer 
Willensbildung
Die Herstellung der Sitzungsöffentlichkeit 
ist ein wichtiger Grundsatz auch im Rah-
men kommunaler Entscheidungsprozes-
se und findet in § 35 Abs. 1 Satz 1 GO und 
§ 30 Abs. 1 Satz 1 KrO Erwähnung. Dieser 
Grundsatz trägt dem Transparenzgedan-
ken Rechnung, indem im Rahmen demo-
kratischer Willensbildung getroffene Ent-
scheidungen für die Öffentlichkeit nach-
vollziehbar sein müssen. Die Bürgerinnen 
und Bürger erhalten durch die Sitzungsöf-
fentlichkeit Einblicke in die Entscheidungs-
findung der Mandatsträger, womit auch 
eine effektive Kontrolle der Verwaltung 
verbunden ist. Die Verletzung des Grund-
satzes der Öffentlichkeit von Sitzungen hat 
die Nichtigkeit gefasster Beschlüsse zur 

1Folge.  Einschränkungen bestehen dann, 
wenn zulässigerweise die Durchführung 
nichtöffentlicher Sitzungen erfolgt.

2. Saalöffentlichkeit oder Live-Stream
§ 30a Abs. 5 Satz 1 KrO und § 35a Abs. 5 
Satz 1 GO stellen auf die „zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton in einen 
öffentlich zugänglichen Raum und durch 
eine Echtzeitübertragung oder eine ver-
gleichbare Einbindung der Öffentlichkeit 
über Internet“ ab. Hieraus wird zunächst 
deutlich, dass die Einbindung via Internet, 
etwa per Live-Stream, nicht als alleiniges 
Mittel zur Herstellung der Sitzungsöffent-
lichkeit in Betracht kommt („oder“). Reicht 
die Saalöffentlichkeit zur Gewährleistung 
der Sitzungsöffentlichkeit aus, so ist kein 
(zusätzlicher) Live-Stream erforderlich. 
Da die Videoübertragung via Internet die 
Persönlichkeitsrechte der Sitzungsteil-

nehmerinnen und Sitzungsteilnehmer zu-
dem stärker frequentiert als die Übertra-
gung der Aufnahmen in einen öffentlich 
zugänglichen Sitzungssaal mit begrenz-
ter Zuhörerschaft, ist der notwendige Ein-
satz eines Live-Streams gründlich zu 
prüfen. Sind obgleich der coronabeding-
ten Hygiene-Bedingungen mit den übli-
chen Abstandsregelungen genügend 
Sitzplätze in dem öffentlich zugänglichen 
Saal vorhanden, die in gleicher Zahl auch 
vor Ausbruch der Pandemie zur Verfü-
gung standen und kann so die Sitzungs-
öffentlichkeit gewahrt bleiben, so ist ein 
Live-Stream nicht zwingend erforderlich. 
Ist das Angebot einer ausreichenden An-
zahl von Sitzplätzen zur Gewährleistung 
der Sitzungsöffentlichkeit hingegen nicht 
möglich, kann eine zusätzliche Übertra-
gung via Live-Stream in Betracht kom-
men. Interessant sind dabei die Erwägun-
gen des VG Minden, wie folgt im Wortlaut:
„Der Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit 
bedeutet, dass jedermann im Sinne einer 
Saalöffentlichkeit grundsätzlich das Recht 
hat, ohne Ansehen seiner Person als 
Zuhörer an den Sitzungen des Rates 
teilzunehmen. Dieser Grundsatz folgt aus 
dem Demokratieprinzip des Grundgeset-
zes und ist grundlegend für die Funktions-
fähigkeit der kommunalen Selbstverwal-
tung. Denn das Demokratieprinzip bein-
haltet ganz wesentlich die Kontrolle der 
Gewählten durch die Wähler und die Öf-
fentlichkeit, zu der auch die Medien gehö-
ren. Zur Gewährleistung der Sitzungsöf-
fentlichkeit ist der Ort der Ratssitzung so 
zu wählen, dass möglichst viele Gemein-
deeinwohner ihn erreichen können. Die 
Räumlichkeiten sind so zu wählen, dass 
ein ungehinderter Zugang gewährleistet 
ist und ausreichend Platz für die Zuhörer 
zur Verfügung steht. Zuhörer sind zur 
Wahrung der Sitzungsöffentlichkeit  nur 
zuzulassen, soweit Plätze vorhanden 
sind. Als Zuhörer ist grundsätzlich jeder-
mann zugelassen, soweit es der für die 
Öffentlichkeit bestimmte Raum zulässt.
Eine bestimmte Mindestanzahl an Zu-
schauerplätzen, die zur Wahrung der 
Sitzungsöffentlichkeit erforderlich wären, 
lässt sich diesen Grundsätzen nicht ent-
nehmen. Vielmehr kommt es für die Beur-
teilung der Frage, ob die Sitzungsöffent-
lichkeit mit Blick auf den Zugang zur Sit-
zung und die Anzahl der Zuschauerplätze 
noch gewahrt ist, auf die Umstände des 
Einzelfalls und die örtlichen Verhältnisse 
an. Eine Pflicht zur Erweiterung der übli-
chen Zuschauerkapazität, insbesondere 
durch Wahl eines größeren Raumes, 
besteht unter dem Gesichtspunkt der 

2Sitzungsöffentlichkeit nicht.“

1  VG Gelsenkirchen, Urteil v. 12.07.2018, 15 K 5404/15.
2  VG Minden, Beschluss v. 20.05.2020, 2 L 379/20.
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IV. Wahrung der Persönlichkeitsrechte

1. Einbindung der 
Datenschutzbeauftragten
Für die Planung und Umsetzung digitaler 
Sitzungen sollten die Gemeinden und 
Kreise ihre behördlichen Datenschutzbe-
auftragten zwingend einbeziehen. Diese 
erfüllen einen wichtigen Beratungsauftrag 
(Art. 39 Abs. 1 Buchst. a DSGVO) und för-
dern damit eine datenschutzkonforme 
Konzeption und Durchführung geplanter 
Videokonferenzen.

2. Abwägungsstufen bei der 
Berücksichtigung von 
Persönlichkeitsrechten
Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der 
Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
werden vor allem durch die Erweiterung 
des Teilnehmer- bzw. Zuschauerkreises 
und die Übertragungsformen intensiviert. 
Bei nichtöffentlichen Sitzungen sind die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 
bezüglich der Persönlichkeitsrechte der 
Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
daher geringer als bei der Übertragung 
von Videos einer öffentlichen Sitzung in 
einen öffentlich zugänglichen Raum. Die 
höchsten datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen bezüglich der Persönlichkeits-
rechte der Sitzungsteilnehmerinnen und -
teilnehmer gelten bei einer Übertragung 
öffentlicher Sitzungen via Internet.

3. Differenzierung nach Beteiligten

3.1 Mandatsträger
Als Rechtsgrundlagen für die Erfassung 
von Bild und Ton sowie für die Durchfüh-
rung eines Live-Stream kommen Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 Buchst. c oder e DSGVO in 
Betracht. Für beide Normen identisch ist 
eine Prüfung der Erforderlichkeit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten. 
Das Prüfergebnis kann dabei im Einzelfall 
gleich ausfallen. Im Falle der Anwendung 
von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO 
müsste die Datenverarbeitung zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-
derlich sein, der die Gemeinde/der Kreis 
unterliegt. Eine direkte Verpflichtung wird 
nach § 35a Abs. 1 GO und § 30a Abs. 1 
KrO nicht allein auf die Hauptsatzung 
zurückgeführt, da digitale Sitzungen dem-
nach für bestimmte Fälle „durchgeführt 
werden können.“ Unabhängig davon ver-
langt eine „rechtliche Verpflichtung“ im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c 
DSGVO ausweislich ErwGr. 45 Satz 2 
DSGVO nicht für jede Verarbeitung ein 
spezifisches Gesetz. Ob allerdings ein 
kommunaler Beschluss hierfür ausrei-
chend ist, wurde bisher noch nicht juris-
tisch geklärt. Bei Berücksichtigung von 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e DSGVO wäre 
die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten rechtmäßig, wenn diese zur Wahr-
nehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
welche der Gemeinde/dem Kreis übertra-
gen wurde. Die Aufgabe müsste sich 
wiederum aus einer Rechtsnorm ergeben 
(vgl. Art. 6 Abs. 3 DSGVO), wofür ggf. auf 
§ 35a GO/§ 30a KrO i.V.m. § 3 Abs. 1 
LDSG abzustellen ist. Bei Mandatsträgern 
wird sich die Erforderlichkeit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten (gleich, 
ob nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c oder 
e DSGVO) regelmäßig bejahen lassen, da 
deren Tätigkeit in Form der aktiven Teil-
nahme an öffentlichen Sitzungen, ein-
schließlich der Entscheidungsfindung, 
der Wahrnehmung von Wortbeiträgen 
und gegebenenfalls der Moderation den 
demokratischen Willensbildungsprozess 
im Kern betrifft. Dies gilt, soweit sich die 
Sitzungsöffentlichkeit nur durch die Vi-
deoübertragung in einen öffentlich zu-
gänglichen Saal oder via Live-Stream 
sicherstellen lässt. Gleichwohl ist bei der 
Kameraeinstellung darauf zu achten, 
ausschließlich „die Sitzung einschließlich 
die Beratungen und Beschlussfassun-
gen“ (§ 30a Abs. 1 Satz 2 KrO, § 35a Abs. 1 
Satz 2 GO) zu filmen. Kameraperspekti-
ven, die nicht mit der Sitzungsöffentlich-
keit im Kontext stehen und einseitig in die 
Persönlichkeitsrechte der Mandatsträger 
eingreifen, wären nicht erforderlich.

3.2 Sachverständige
Eine aktive Teilnahme von Sachverständi-
gen an den Sitzungen ist ebenso transpa-
rent zu gestalten. Deren Wortbeiträge 
fließen in den kommunalen Entschei-
dungsprozess ein und müssen für die Öf-
fentlichkeit transparent sein. Als Rechts-
grundlagen sind wie bei den Mandatsträ-
gern Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c oder e 
DSGVO zu prüfen, sodass weitgehend 
auf die obigen Ausführungen verwiesen 
wird. 

3.3 Beschäftigte der Verwaltung
Die Gewährleistung der Sitzungsöffent-
lichkeit erfordert nicht das dauerhafte Fil-
men von Beschäftigten. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten Beschäftigter 
richtet sich nach Art. 88 Abs. 1 DSGVO 
i.V.m. § 15 Abs. 1 LDSG i.V.m. § 85 Abs. 1 
LBG und unterliegt einem strengen Erfor-
derlichkeitsmaßstab. Für Beschäftigte, 
welche etwa eine technische oder organi-
satorische Betreuung übernehmen, wird 
sich die Erforderlichkeit der Erfassung per 
Video und die Übertragung per Live-
Stream nicht bejahen lassen. Die Einho-
lung von Einwilligungen bleibt zwar mög-
lich. Allerdings müsste diesen Beschäftig-
ten dann zur Gewährleistung einer freiwilli-
gen Erklärung (vgl. Art. 7 Abs. 4 DSGVO) 
eine echte Wahl verbleiben. Kameraein-
stellungen sind daher so zu justieren, 
dass diese Wahlmöglichkeit besteht. Zu-
dem sind an die Einwilligung nach den 
europarechtlichen Vorgaben besondere 

Anforderungen an die Freiwilligkeit der 
Erklärung zu stellen, wenn der Verantwort-
liche eine Behörde ist (vgl. ErwGr. 43 
DSGVO).

3.4 Einwohnerinnen und Einwohner
Für die Anfertigung von Filmaufnahmen 
der Einwohnerinnen und Einwohner, wel-
che aktiv mit eigenen Beiträgen an der 
Sitzung teilnehmen, ist die Einholung von 
Einwilligungserklärungen in Betracht zu 
ziehen. Damit eine freiwillige Erklärung 
abgegeben wird und eine Wahlmöglich-
keit verbleibt, sollte alternativ ein Verlesen 
der Fragen durch die Sitzungsleitung vor-
gesehen werden.

3.5 Zuschauer
Filmaufnahmen von Zuschauerinnen und 
Zuschauern sind zur Gewährleistung der 
Sitzungsöffentlichkeit nicht erforderlich. 
Die Einholung von Einwilligungen bezüg-
lich der Anfertigung und gegebenenfalls 
Übertragung der Filmaufnahmen (etwa 
via Internet) wird nicht ausreichend sein, 
wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer 
keine andere Wahl haben und damit keine 
freiwillige und folglich keine wirksame 
Erklärung abgeben. Der Öffentlichkeits-
grundsatz muss es den Zuschauerinnen 
und Zuschauern ermöglichen, ohne jegli-
che Beeinträchtigung teilnehmen zu kön-
nen. Zuschauerinnen und Zuschauer 
könnten gerade gehemmt sein, an der 
Sitzung teilzunehmen, wenn eine Übertra-
gung von Videoaufnahmen via Internet 
erfolgt. Einzelne Zuschauerinnen und 
Zuschauer, die hiermit nicht einverstan-
den sind, hätten keine Möglichkeit, sich 
dem zu entziehen. 

4. Unterrichtungspflichten nach 
Art. 13 DSGVO
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kom-
munalen Sitzungen, deren personenbe-
zogene Daten mit Videotechnik erfasst 
werden, sind nach Maßgabe von Art. 13 
DSGVO zu unterrichten. Dies bezieht sich 
ausweislich Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO 
auf
- die Bezeichnung und Kontaktdaten 
 des Kreises/der Gemeinde,
- die Kontaktdaten der/des behördli-
 chen Datenschutzbeauftragten,
- Zwecke und Rechtsgrundlagen der 
 Datenverarbeitung (Der Zweck ist die 
 Herstellung der Sitzungsöffentlichkeit. 
 Die personenbezogenen Daten um-
 fassen die Bild- und Tonaufnahmen. 
 Rechtsgrundlagen der Datenverarbei-
 tung sind getrennt nach den unter-
 schiedlichen Beteiligten konkret zu be-
 nennen. Beispiel: „Für die Einwohner-
 innen und Einwohner, die sich mit  
 Wortbeiträgen aktiv an der Sitzung be-
 teiligen möchten, ist Rechtsgrundlage 
 deren Einwilligung nach Art. 7 DSGVO.“),
- Mitteilung der Empfänger (Bei einem 
 Live-Stream per Internet besteht ein 
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 weltweiter Empfängerkreis. Es sind 
 auch technische Dienstleister bzw. Auf- 
 tragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO  
 zu benennen.),
- Angaben zur Speicherdauer (Beispiel: 
 „Die Speicherung der Ton- und Bildauf-
 nahmen erfolgt während der Sitzung 
 und dient der Erstellung des Protokolls, 
 das innerhalb von zwei Wochen ver-
 fasst wird. Unmittelbar nach Proto-
 kollerstellung werden die Aufnahmen 
 gelöscht.“),
- Erläuterungen zu den Rechten betrof-
 fener Personen und auf das 
- Beschwerderecht bei der Datenschutz-
 aufsichtsbehörde.

5. Veröffentlichung von Aufnahmen 
nach Sitzungsende?
Nach § 30 Abs. 4 KrO und § 35 Abs. 4 GO 
kann die Hauptsatzung unbeschadet wei-
tergehender Berechtigungen aus anderen 
Rechtsvorschriften bestimmen, dass in 
öffentlichen Sitzungen Film- und Tonauf-
nahmen durch die Medien oder den 
Kreis/die Gemeinde mit dem Ziel der Ver-
öffentlichung zulässig sind. Die Verarbei-
tung personenbezogener Daten bedarf in 
jedem Einzelfall einer Rechtsgrundlage, 
wofür wiederum die Bestimmungen der 
DSGVO und des LDSG maßgebend sind. 
Die entsprechende Bestimmung in der 
Hauptsatzung allein ist als Rechtsgrundla-
ge nicht tauglich. Zu prüfen ist vor allem 
die notwendige konkrete Zwecksetzung 
einer Veröffentlichung nach Sitzungsende 
(vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. c DSGVO). Die 
Herstellung der Sitzungsöffentlichkeit ist 
als Zwecksetzung nach Sitzungsende 
nicht maßgeblich und insoweit nicht erfor-
derlich. Die verantwortliche Verwaltung 
trifft auch eine Rechenschaftspflicht (Art. 5 
Abs. 2 DSGVO) hinsichtlich der Verfolgung 
eines legitimen Zwecks und der Benen-
nung einer konkreten Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung. Einwilligungen von Be-
teiligten hinsichtlich einer nachträglichen 
Veröffentlichung sind zwar denkbar vorbe-
haltlich eines konkreten Verarbeitungs-
zwecks. Allerdings gilt es auch dann, die 
Freiwilligkeit der Erklärungen sicherzustel-
len und etwaige Widerrufe von Einwilli-
gungserklärungen zu berücksichtigen. Zu 
beachten ist dann auch, dass eine Einwilli-
gung für die Übertragung von Ton- und 
Bildaufnahmen in einer Sitzung zur Her-
stellung der Sitzungsöffentlichkeit (z.B. bei 
Einwohnerinnen und Einwohnern) nicht 
„automatisch“ die Legitimation für die 
nachträgliche Veröffentlichung bildet: Es 
wäre zwingend notwendig, unter Benen-
nung des (weitergehenden) Zwecks eine 
separate Einwilligung hinsichtlich der 
Veröffentlichung einzuholen (vgl. auch 
ErwGr. 43 DSGVO zu den verschiedenen 
Verarbeitungsvorgängen).

6. Einbindung der Presseorgane
§ 30 Abs. 4 KrO und § 35 Abs. 4 GO sehen 

auch eine Bestimmung in der Hauptsat-
zung zugunsten der Medien vor. Nach 
einer älteren gerichtlichen Entscheidung 
wird in diesem Kontext etwa das Grund-
recht der Pressefreiheit eines Journalisten 
nicht dadurch verletzt, dass ihm der Rats-
vorsitzende in Ausführung eines entspre-
chenden Ratsbeschlusses untersagt, die 
öffentliche Sitzung des Rates auf Tonband 

3aufzuzeichnen.  Für den Fall eines pri-
vaten Rundfunkveranstalters entschied 
schließlich das VG Saarlouis, dass dem 
Informations- und Verbreitungsinteresse 
eines Rundfunkveranstalters das öffentli-
che Interesse an der Funktionsfähigkeit 
des Gemeinderates im Rahmen der 
Rechtsgüter- und Verfassungswerteabwä-
gung gemäß Art. 5 Abs. 2 GG nicht 
abstrakt, sondern nur dann entgegenge-
halten werde, wenn es im Einzelfall zwin-
gende, nachvollziehbare und konkrete 

4Anhaltspunkte für eine Störung gibt.  Mit 
der Hauptsatzung legitimiert der Kreis/die 
Gemeinde im Übrigen nicht generell die 
personenbezogene Berichterstattung der 
Presse. Verantwortlicher der Datenverar-
beitung bleibt das jeweilige Presseorgan, 
welches sich etwa nach den Vorgaben des 
Deutschen Pressekodex richten muss.

V. Technisch-organisatorische 
Verpflichtungen
Da bei digitalen Sitzungen personenbe-
zogene Daten verarbeitet werden, müs-
sen die angemessenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu deren 
Schutz getroffen werden, Art. 32 DSGVO. 
Je nach eingesetztem Videokonferenz-
system und ggf. weiteren technischen 
Systemen für die digitale Sitzung werden 
bereits durch den Anbieter bestimmte 
Schutzmaßnahmen realisiert oder sind 
von dem Organisator der digitalen Sit-
zung konfigurierbar. Auch für diejenigen, 
die von einem beliebigen Ort teilnehmen, 
kann es geboten sein, bestimmte Maß-
nahmen umzusetzen. Welche genauen 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen erforderlich sind, richtet sich 
nach dem Charakter der digitalen Sitzun-
gen, beispielsweise ob die Sitzungen 
öffentlich oder nichtöffentlich sind, ob ein 
Live-Streaming vorgesehen ist oder wel-
che Zusatzfunktionalitäten, wie z.B. eine 
Chat-Funktion, integriert sind.

1. Auswahl eines datenschutz-
konformen Videokonferenzsystems
Bereits bei der Auswahl des Videokonfe-
renzsystems ist auf Datenschutzkonformi-
tät zu achten. Hierbei muss berücksichtigt 
werden, wer möglicherweise auf die verar-
beiteten personenbezogenen Daten zu-
greifen kann. Ein Kriterium dafür ist eine 
Absicherung der Server und der Kommu-
nikation, z.B. mithilfe von Verschlüsselung. 
Datenschutzrechtlich problematisch kann 
die Realisierung über außereuropäische 
Dienstleister sein, wenn ihnen ein Zugriff 

auf Inhaltsdaten oder auch auf personen-
bezogene Daten der Teilnehmenden (dies 
lässt sich auch bei einer Ende-zu-En-
de-Verschlüsselung nicht ausschließen) 
möglich ist. Einige der Dienstleister behal-
ten sich laut eigener Datenschutzerklä-
rung vor, die Daten zu eigenen Zwecken 
auszuwerten – dies stünde nicht im Ein-
klang mit einer Einbindung als Auftrags-
verarbeiter. Auch Datenabflüsse an Sozia-
le Medien, wie dies einige Videokonfe-
renzsysteme vorsehen, sind in der Regel 
zu vermeiden. Einen Überblick über Krite-
rien, die an datenschutzkonforme Video-
konferenzsysteme zu stellen sind, bietet 
die „Checkliste Datenschutz in Videokon-
ferenzsystemen“ der Konferenz der unab-
hängigen Datenschutzaufsichtsbehörden 

5des Bundes und der Länder.

2. Teilnahme nur für Befugte
Zusammen mit den Sitzungsunterlagen 
können die Einwahldaten für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zur Verfügung 
gestellt werden, z.B. per E-Mail oder bei 
öffentlichen Sitzungen über eine Websei-
te. Bei nichtöffentlichen Sitzungen sollten 
ausreichend komplexe, wechselnde Pass-
wörter verwendet und vorab auf einem 
sicheren Weg an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kommuniziert werden. Die Or-
ganisatoren der Videokonferenz sollten 
am Anfang und während der Sitzung im 
Auge behalten, ob unbefugte Personen 
teilnehmen – damit diese keine Kenntnis 
der Besprechungen in nichtöffentlicher 
Sitzung erhalten, müssen sie ausge-
schlossen werden. Dafür steht den Orga-
nisatoren zumeist eine Funktion in der 
Videokonferenzsoftware zur Verfügung. 
Auch die von einigen Diensten angebote-
ne „Warteraum“-Funktion, bei der die 
Organisatoren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ausdrücklich hineinholen, 
kann hier vorteilhaft sein.

3. Vertraulichkeit aufseiten der 
Teilnehmenden
Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
müssen auf die nötige Vertraulichkeit 
achten. Dies betrifft beispielsweise im 
häuslichen Umfeld unbefugte Personen, 
die möglicherweise Inhalte auf dem Bild-
schirm sehen oder den Ton hören können. 
Daher ist ein Ort zu wählen, bei dem 
gewährleistet ist, dass Unbefugte keine 

3  BVerwG, Urteil v. 03.08.1990, 7 C 14/90.
4  VG Saarlouis, Urteil v. 25.03.2011, 3 K 501/10.
5  Konferenz der unabhängigen Datenschutzauf-
 sichtsbehörden des Bundes und der Länder 
 (DSK): Checkliste Datenschutz in Videokonferenz-
 systemen, 11.11.2020, https://www.datenschutz
 konferenz-online.de/media/oh/20201111_check
 liste_oh_videokonferenzsysteme.pdf.
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6  www.datenschutzzentrum.de/uploads/formular/
 Meldung-Datenpanne.odt

Kenntnis erhalten, beispielweise ein Ar-
beitszimmer mit geschlossener Tür und 
nicht einsehbarem Bildschirm sowie mit 
Verwendung von Kopfhörern oder Head-
sets. Ein Schild an der Tür kann verhin-
dern, dass andere Personen unbedacht 
ins Zimmer gehen und damit in die Video-
konferenz hineinplatzen. Achtung bei der 
Verwendung von Sprachassistenten im 
Haus wie „Alexa“ oder „Echo“ oder auf 
dem Smartphone, die mitlauschen kön-
nen: am besten die Funktion vorher deak-
tivieren oder die Geräte ganz ausstellen.
Die Organisatoren sollten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer vorab auf den Grad 
der Vertraulichkeit hinweisen und an die 
nötigen Schutzmaßnahmen erinnern.
Auch Regeln wie „kein eigenes Mitschnei-
den“ oder „keine Screenshots“ und „keine 
Weiterleitung sensibler Informationen an 
andere“ sollten vorab klar sein. 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
muss dafür Sorge tragen, dass keine ver-
traulichen Informationen übertragen wer-
den: Sensible Daten dürfen weder im 
Hintergrund des Videobilds (Akten, Fotos) 
noch beim Bildschirm-Teilen (Dateina-
men, E-Mails) sichtbar sein. In vorab ver-
teilen Sitzungsunterlagen mit sensiblen 
Informationen können für die Bespre-
chungen Kurzbezeichnungen „Antrag 1“, 
„Herr X“, „Stellungnahme B“ o.Ä. festge-
legt werden, damit das Risiko des unbe-
fugten Mithörens der Inhalte der eigenen 
Beiträge – z.B. vom Nachbarzimmer – 
weiter verringert wird.

4. Umgang mit etwaigen 
Aufzeichnungen
Falls zentral Sitzungen ganz oder teilweise 
aufgezeichnet werden sollen, muss dies 
vorab kommuniziert werden (und je nach 
Konstellation (s.o.) eine Einwilligung ein-
geholt werden). Dazu gehört auch, dass 
Dauer und Umfang der Aufzeichnung 
deutlich werden: Sind auch „Breakout 
Rooms“ umfasst? Inwieweit werden auch 
Chat-Nachrichten an alle oder an Einzelne 
mitgespeichert? Natürlich müssen die 
zentralen Aufzeichnungen auch für die Auf-
bewahrungsfrist sicher verwahrt werden.

5. Hilfe bei Fehlerbehebung
Schließlich muss man bedenken, dass 
technische Probleme bei digitalen Sit-
zungen für alle oder einzelne Teilnehmen-
den schon wegen nicht immer optimaler 
Bandbreite der Internet-Anbindung oder 
Schwierigkeiten aufseiten der Endgeräte 
nicht auszuschließen sind. Es bietet sich 
an, vorab einen Termin zur Test-Einwahl 
anzubieten – hier könnten auch Hinweise 
auf notwendige Aktualisierungen von Be-
triebssystem, Browser oder App gegeben 
werden. Ein während der Sitzung per 
Telefon oder E-Mail erreichbares Technik-
team kann zudem bei der Fehlerbehe-
bung oder bei etwaigen Sicherheitspro-
blemen helfen. Als Plan B können mögli-
cherweise auch zusätzliche Einwahlmög-
lichkeiten per Telefon Abhilfe bieten, oder 
die Sitzung muss auf einen Reservetermin 
verschoben werden.

6. Risiken, Maßnahmen, Meldung 
von Datenpannen
Insgesamt muss man sich darüber im 
Klaren sein, dass digitale Sitzungen gene-
rell nicht alle Facetten einer physischen 
Sitzung abbilden können. In Bezug auf 
den Schutz personenbezogener Daten – 
gerade bei nichtöffentlichen Sitzungen – 
gehen sie mit zusätzlichen Risiken auf-
grund von Zugriffsmöglichkeiten durch 
Dienstleister oder Unbefugte einher. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass alle 
Organisatoren ebenso wie die Sitzungs-
teilnehmerinnen und –teilnehmer Be-
wusstsein für die Risiken haben und die 
nötigen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen in ihrem Bereich tref-
fen. Falls sich doch eine Datenpanne 
ereignet oder personenbezogene Daten 
in unbefugte Hände geraten, muss der 
Verantwortliche dies gemäß Art. 33 
DSGVO an die zuständige Aufsichtsbe-

6hörde melden.
Weitere Information des Unabhängigen 
Landeszentrums für Datenschutz: „Da-
tenschutz: Plötzlich Videokonferenzen – 
und nun?“, 2020, www.datenschutzzen-
trum.de/uploads/it/ULD-Ploetzlich-Video
konferenzen.pdf

Innovation und Solidarität durch 
kommunale Zusammenarbeit:
Die DGV als Vorbild 

1europäischer Zusammenarbeit
KS-DGV / Kooperationsstelle beim Beauftragten der Bundeskanzlerin für 
die Deutsch-Griechische Versammlung

1  Erstveröffentlicht in „Europa Kommunal“.

Die Deutsch-Griechische Versammlung 
(DGV) feiert in diesem Jahr ihr zehnjähri-
ges Bestehen. Sie wurde u.a. nach den 
Erfahrungen der Finanz- und Wirtschafts-
krise ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist, die 
bilaterale Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Griechenland auf allen 
politischen Ebenen zu vertiefen. Grundla-
ge der DGV bildet eine Vereinbarung 
zwischen Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel und Ministerpräsident Georgios 
Papandreou vom 5. März 2010. Als EU-
Mitgliedsstaaten arbeiten beide Länder 
eng zusammen und die DGV nimmt unter-
stützende Aufgaben wahr, um die Rah-
menbedingungen für kommunale Koope-

rationen und Partnerschaften zu verbes-
sern.
Die DGV ist auf deutscher Seite eine Stab-
stelle beim Beauftragten der Bundes-
kanzlerin für die Deutsch-Griechische 
Versammlung. Seit 2018 nimmt Norbert 
Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, diese 
Aufgabe wahr; die DGV ist damit dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
angegliedert. 
Unter der Leitung des Beauftragten kon-
zentriert sich die DGV auf folgende über-
geordnete Ziele: (1) Vertiefung der 
deutsch-griechischen Beziehungen auf 
kommunaler und regionaler Ebene, (2) 
Stärkung des europäischen Gemein-
schaftsgedankens, (3) Förderung von 
langfristigen Kooperationen und Partner-
schaften, (4) Stärkung der kommunalen 
Wirtschaft durch Einbindung des Kam-

Norbert Barthle, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Bildquelle DGV
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merwesens sowie (5) Unterstützung des 
kommunalen Wissensaustauschs im 
Rahmen von Know-how Partnerschaften.
Durch den Ausbau der zwei DGV-Büros in 
Athen und Thessaloniki sowie den Einsatz 
von regionalen Koordinatoren in Deutsch-
land verfügt die DGV über eine breitere 
und dezentralere Struktur. Der Fokus liegt 
auf der Stärkung der kommunalen Zu-
sammenarbeit, den Austausch mit dem 
Kammerwesen und einem stärkeren euro-
päischen Bezug.

Kommunale Zusammenarbeit im 
Netzwerk der DGV
Aus den vielfältigen Kontakten, Koopera-
tionen und Projekten der DGV entstand im 
Laufe der letzten zehn Jahre ein umfang-
reiches Netzwerk in Deutschland und 
Griechenland. Dieses Netzwerk bildet 
eine Grundlage für neue Projekte, Koope-
rationen und Partnerschaften und damit 
auch für die kommunale Zusammenarbeit 
zwischen beiden Ländern. Am Anfang 
kommt dem sogenannten „Matching-
Prozess“ der DGV hierbei eine besondere 
Bedeutung zu. Bei diesem Verfahren 
erfassen die DGV-Büros das Profil der 
interessierten Gemeinden, ihre Bedarfe 
sowie die gewünschten Kooperationsfel-
der und Zielsetzungen, um im jeweils an-
deren Land die passenden Kooperations-
partner zu finden. Die DGV koordiniert und 
unterstützt diesen Prozess, indem die 
DGV-Büros eng mit den Kommunen zu-
sammenarbeiten. Im Jahr 2019 verfügte 
das DGV-Netzwerk über 60 kommunale 
Partnerschaften in unterschiedlichsten 
Bereichen.
Über das DGV-Netzwerk wird den Kom-
munen die Möglichkeit gegeben, gemein-
sam mit ihren Partnern konkrete Lösungs-
ansätze für ihre lokalen Herausforderun-
gen zu erarbeiten. Die Schwerpunkte der 
DGV-Arbeit und meisten Kooperationen 
bilden insbesondere die Themen Abfall- 
und Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, 
Energie, Tourismus, Umwelt, Verwaltung 
und Wirtschaft. Um zielgenaue und lang-
fristige Lösungen zu finden, arbeitet die 
DGV im engen Schulterschluss u.a. mit 
den politischen Entscheidungsträgern, 
kommunalen Spitzenverbänden, Exper-
tinnen und Experten aus verschiedenen 
Fachbereichen, Wirtschaftskammern und 
politischen Stiftungen in beiden Ländern. 
Aber auch mit den deutschen Landkrei-
sen und griechischen Regionen steht die 
DGV in einem dauerhaften Dialog. In 
Griechenland sind die beiden kommuna-
len Spitzenverbände, der Griechische 
Zentralverband der Städte und Gemein-
den (KEDE) sowie der Verband der Regio-
nen Griechenlands (ENPE), in den letzten 
zehn Jahren zu festen Partnern für die 
DGV geworden. Alle diese Partner festi-
gen das DGV-Netzwerk und ermöglichen 
der DGV entsprechend einzelner Anfra-
gen und Bedarfe flexibel zu reagieren und 

Kommunen zusammenzuführen. Das 
DGV-Netzwerk bildet damit eine Voraus-
setzung für die kommunale Zusammenar-
beit beider Länder, indem die DGV Ko-
operationen und Projekte aktiv begleitet 
und unterstützt. 

Bildquelle DGV

Innovationen durch kommunale 
Zusammenarbeit 
Die Arbeit der DGV konzentriert sich auf 
die kommunale Zusammenarbeit, die 
durch Kooperationen, Partnerschaften 
und Projekte gelebt wird. Ansatzpunkte 
sind alltägliche Bedarfe der Kommunen 
und Regionen in beiden Ländern, für die 
erprobte aber auch innovative Lösungen 
gesucht werden. In vielen Kernbereichen 
des alltäglichen Lebens arbeiten die Kom-
munen und Regionen beider Länder ge-
meinsam an innovativen Lösungen. Die 
DGV bietet hier ihre koordinative und or-
ganisatorische Unterstützung an, sodass 
sich die Kommunen auf die inhaltliche 
Zusammenarbeit und Umsetzung ihrer 
Projekte konzentrieren können. 
Die DGV selbst verfügt über langjährige 
und vertraute Partner, von denen vor allem 
die Deutsch-Griechische Industrie- und 
Handelskammer (AHK) zu nennen ist, die 
im Kammerwesen und in den Bereichen 
Ausbildung und Wirtschaft mehrere Pro-
jekte gemeinsam mit der DGV fördert. Bei 
der Organisation und Planung von Veran-
staltungen arbeiten AHK und DGV eng 
miteinander zusammen und profitieren 
von der gegenseitigen Expertise und dem 
Netzwerk des jeweils anderen. Gemein-
sam engagieren sich beide Akteure für 
innovative Ausbildungsprogramme nach 
dem Vorbild des dualen Systems und für 
Investitionen in moderne Schlüsseltech-
nologien. Mit dem Ausbildungswerk der 
Kammer Heraklion hat die DGV zudem 
einen lokalen Partner unter den Kammern 
in Griechenland. Zusammen mit der DGV 
und dem Deutschen Verband für Schwei-
ßen und verwandte Verfahren e.V. hat die 
Kammer von Heraklion einen innovativen 
Schweißlehrgang ins Leben gerufen, der 
neue Maßstäbe bei der beruflichen Aus-
bildung und Qualifikation in Griechenland 
gesetzt hat. In den letzten Jahren haben 
so mehr als 300 Schweißer dieses für 

Griechenland einzigartige Qualifikations-
programm absolviert. 
Im Fokus der kommunalen Zusammenar-
beit steht auch das Thema Tourismus, da 
er für viele Kommunen ein wichtiges wirt-
schaftliches Standbein darstellt. Die Kom-
munen gehen auch hier immer öfter inno-
vative Lösungswege, um beispielsweise 
eine Verlängerung der Tourismussaison 
oder die touristische Vermarktung von 
regionalen Produkten zu erreichen. So 
fanden aufgrund ihrer traditionsreichen 
Winzerkultur und bekannten Weinproduk-
te die Städte Aristoteli und Freiburg im 
Breisgau im Jahr 2020 zusammen, um 
sich auf einer Delegations- und Experten-
reise über die beiderseitigen Möglichkei-
ten eines regionalen Weintourismus aus-
zutauschen. 
Nachhaltige und innovative Lösungen, 
etwa im Alternativ- und Individualtouris-
mus, werden in der kommunalen Zusam-
menarbeit immer wichtiger. Die DGV för-
dert solche Innovationen, indem sie die 
Einbindung von Expertinnen und Exper-
ten, Verbänden und Vertreterinnen und 
Vertreter der Tourismusbranche koordi-
niert und den Know-how-Austausch un-
terstützt.

Von der DGV unterstützte Reise von 
Expertinnen und Experten aus Aristoteli 
nach Freiburg im Breisgau 2020. 
Bildquelle DGV

Die für Griechenland so wichtige Touris-
musbranche stellt das Land mit seinen 
vielen Inseln aber auch vor infrastrukturel-
le Herausforderungen, etwa im Bereich 
der Entsorgung und Verwertung von Ab-
fall. Das ist ein auch für deutsche Kommu-
nen sehr wichtiges Thema. Auf beiden 
Seiten besteht daher ein großer Bedarf an 
nachhaltigen Lösungen zur Abfallvermei-
dung. 
Auf kommunaler Ebene setzt sich die 
DGV mitunter für erprobte Lösungen in 
der thermischen Verwertung und im Recy-
cling ein und unterstützt den Informations-
austausch. Zuletzt beteiligte sich die DGV 
am Innovationsforum der AHK im Dezem-
ber 2020 mit der Organisation einer digita-
len Podiumsdiskussion zum Thema Kreis-
laufwirtschaft. Unter Beteiligung von nam-
haften Experten und Branchenvertretern 



77Die Gemeinde SH 3/2021

wurden innovative Ansätze und Methoden 
der Abfallvermeidung und Abfallverwer-
tung für die kommunale Ebene ausge-
tauscht. Diese zukunftsorientierten Ko-
operationen zeigen, wie Herausforderun-
gen im Alltag durch kommunale Zusam-
menarbeit gelöst werden können. 

Solidarität durch kommunale 
Zusammenarbeit in Zeiten der 
Coronavirus-Pandemie
Einen besonderen Ausdruck fand die 
kommunale Zusammenarbeit im Netz-
werk der DGV im Jahr 2020 durch die 
unterschiedlichen Hilfsaktionen, mit de-
nen sich etwa Kommunen und gemein-
nützige Organisationen in Zeiten der Coro-
navirus-Pandemie unterstützten und da-
mit ein Zeichen europäischer Solidarität 
setzten. Im Frühjahr 2020 konnte die 
gemeinnützige Organisation „Human 
Plus“ mit Unterstützung der DGV u.a. 
medizinische Ausrüstung und Lebensmit-
tel an Krankenhäuser und Kommunen in 
Nordgriechenland übergeben, um die 
Auswirkungen der Corona-Krise besser 
abzufangen. Mithilfe von Lidl Hellas konn-
te in dieser Zeit ebenfalls eine Lebensmit-
tellieferung nach Xanthi organisiert wer-
den. In einer weiteren Hilfsaktion konnte in 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kel-
heim und dem THW Ortsverband Kelheim 
die Gemeinde Xanthi mit Krankenhaus-
ausrüstung beliefert werden. Im Sommer 
2020 lieferte die Gemeinde St. Ingbert als 

Bustransfer von Leipzig nach 
Thessaloniki 2020. 
Bildquelle Eric-Kemnitz.com/
Leipziger Gruppe

Zeichen ihrer Solidari-
tät mit Unterstützung 
der DGV 100 Doppel-
betten an ihre Partner-
gemeinde Chios, die 
2020 durch den Ein-
bruch des Tourismus 
unter wirtschaftlichem 
Druck stand. 
Aus Kooperationen 
entwickelten sich so 
Best-Practice-Beispie-
le, die in besonderem 
Maße für die Prinzipien 
der DGV und für Soli-
darität stehen. Eines 
dieser Best-Practice-
Beispiele ist die Part-
nerschaft zwischen 
Leipzig und Thessalo-
niki. Die Potentiale 
zeigten sich 2020 in der 
Überführung von Leip-
ziger Nahverkehrs-
bussen nach Thessa-
loniki. In Zusammenar-
beit mit der DGV konn-
ten im Laufe des Jah-
res 2020 die Verkehrs-

betriebe der Stadt Leipzig insgesamt 50 
Busse an die Verkehrsbetriebe der Stadt 
Thessaloniki übertragen. Durch diese 

Aktion konnte der Personennahverkehr in 
Thessaloniki entscheidend optimiert wer-
den. Die DGV nahm bei dieser Hilfsaktion 
ihre Koordinierungsrolle wahr.

Die DGV als Vorbild 
europäischer Zusammenarbeit 
Die genannten Kooperationen sind Bei-
spiele für den aktiven Dialog zwischen 
den Kommunen in Deutschland und 
Griechenland und die kommunale Zu-
sammenarbeit, die von der DGV aktiv 
gefördert werden. Hierfür stellt die DGV 
ihr Netzwerk zur Verfügung und versucht 
die thematische Zusammenarbeit zwi-
schen den Kommunen und Regionen 
voranzubringen. Die DGV betreibt dafür 
eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und nutzt 
ihre öffentlichen Auftritte u.a. auf Han-
dels-, Tourismus- und Wirtschaftsmes-
sen, zeigt Investitionsmöglichkeiten auf 
kommunaler Ebene auf und fördert den 
kommunalen Wissensaustausch. Die 
DGV verfolgt einen lösungsorientierten 
Ansatz, der Innovationen und Solidarität 
auf kommunaler Ebene fördert. Hierdurch 
leistet die DGV einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung des europäischen Gemein-
schaftssinns und der interkulturellen 
Verständigung in Europa, womit sie ein 
Vorbild europäischer Zusammenarbeit 
ist.
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In den letzten Jahren ist hinsichtlich der 
Außenraumgestaltung im privaten, aber 
zum Teil auch im öffentlichen Bereich (z. B. 
Vorgärten, Straßenraum, Areale bei öf-
fentlichen Gebäuden) eine Zunahme von 
Flächen mit Stein- bzw. Schotteranteil zu 
beobachten (sog. Schottergärten). Damit 
sind Gestaltungen von Freiflächen auf den 
Grundstücken gemeint, bei denen Steine 
oder Schotter unterschiedlicher Größe 
einen wesentlichen Anteil der Bodenbe-
deckung ausmacht und die Bepflanzung 
spärlich bis gar nicht vorhanden ist. Sog. 
Schottergärten werden in der Regel pri-
mär mit dem Ziel ausgeführt, möglichst 
wenig Arbeit mit der Pflege der Anlagen zu 
verursachen. Sie sind jedoch insbesonde-
re aus ökologischen Gesichtspunkten 
(Wasserhaushalt, Artenvielfalt, Mikrokli-
ma) problematisch, da sie eine Re-
duktion der Grünflächen im Siedlungsge-
biet und eine Verarmung der Böden zur 
Folge haben. 
Jüngst hat das Problembewusstsein vor 
Ort noch einmal spürbar zugenommen, 
so dass sich das Thema Schottergärten 
zu einem „kommunalen Politikum“ ent-

1wickelte.  Mitunter wurde ein gesetzliches 
Verbot von Schottergärten gefordert und 
dazu u. a. das Vorbild Baden-Württem-
bergs angeführt. 
In Baden-Württemberg müssen die nicht 
überbauten Flächen der bebauten Grund-
stücke Grünflächen sein, soweit diese 
Flächen nicht für eine andere zulässige 

2Verwendung benötigt werden.  Die 
Regelung ähnelt § 8 Abs. 1 Satz 1 der 
hiesigen Landesbauordnung (LBO). Zu 
dem Vorbehalt „einer anderen zulässigen 
Verwendung“ stellt der jüngst eingeführte 
§ 21a des baden-württembergischen Lan-
desnaturschutzgesetzes (!) nunmehr klar, 
dass darunter grundsätzlich nicht eine 
Schotterung zur Gestaltung von privaten 

3Gärten fällt.  Ausweislich der Gesetzesbe-
gründung soll die Klarstellung das legis-
latorische Ziel unterstreichen, die Anlage 
von sog. Schottergärten im Interesse des 
Artenschutzes und zur Stärkung der Ar-
tenvielfalt zu vermeiden oder zumindest 

4wesentlich zu verringern.  
Dass der Vorbehalt „einer anderen zu-
lässigen Verwendung“ der Flächen nicht 
die Möglichkeit eröffnet, ohne weiteres 
Schottergärten anzulegen, stand bau-
ordnungsrechtlich jedoch nie in Frage. 
Gemeint sind mit dieser Formulierung 
planungsrechtlich oder bauordnungs-
rechtlich zulässige Inanspruchnahmen 
der nicht überbauten Flächen der Grund-
stücke, so insbesondere für Gehwege, 
Zufahrten, Stellplätze und Nebenanlagen 
wie Standplätze für Abfall- und Wertstoff-

Zum Verbot von Schottergärten 

Oliver Lehmann, Claudia Riemenschneider, Robert Reußow* 

behälter, Terrassenflächen und Kleinkin-
5derspielplätze.  

Vor diesem Hintergrund wurde (und wird) 
in Schleswig-Holstein kein Bedarf für eine 
entsprechende gesetzliche Klarstellung 
gesehen. § 8 Abs. 1 Satz 1 LBO ist hin-
reichend klar: „Die nicht überbauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke sind 1. 
wasseraufnahmefähig zu belassen oder 
herzustellen und 2. zu begrünen oder zu 
bepflanzen, soweit dem nicht die Erfor-
dernisse einer anderen zulässigen Ver-
wendung der Flächen entgegenstehen“. 
Das sieht man übrigens auch in Hamburg 
so, dort im Hinblick auf den gleichlauten-
den § 9 Abs. 1 Satz 1 der Hamburgischen 

6Bauordnung.  
Auch handelt es sich hierbei nicht etwa 
um juristisches Neuland. Die Vorschrift 
war in ähnlicher Form bereits in der Lan-

7desbauordnung 1967 enthalten.  Vor 
diesem Hintergrund hielt es das Ministeri-
um für Inneres, ländliche Räume, Inte-
gration und Gleichstellung für ausrei-
chend, die Bauaufsichtsbehörden ange-
sichts der neuerlichen Mode, sog. Schot-
tergärten anzulegen, noch einmal auf das 
geltende Recht hinzuweisen, so gesche-
hen mit Erlass vom 24. November 2020. 
Wenngleich der Erlass nicht veröffentlicht 

8wurde, ist der Inhalt kein Geheimnis.  
In dem Papier wurde klargestellt, dass die 
Freiflächen mit Rasen oder Gras, Gehölz, 
anderen Zier- oder Nutzpflanzen bedeckt 
sein können. Die Wahl der Art und Be-
schaffenheit der Grünflächen bleibt den 
Verpflichteten überlassen. Auf den Flä-
chen muss jedoch die Vegetation über-
wiegen, sodass Steinflächen aus Grün-
den der Gestaltung oder der leichteren 
Pflege nur in geringem Maße zulässig 
sind. Dabei ist es unerheblich, ob Schot-
terflächen mit oder ohne Unterfolie bzw. 
Vlies ausgeführt sind. Soweit die Vege-
tation nicht überwiegt, sind die betreffen-
den Flächen keine Grünflächen im Sinne 
des Bauordnungsrechts. Die Anlage von 
sog. Schottergärten, d. h. von Flächen mit 
mehr als nur einem geringen Stein- oder 
Schotteranteil, ist somit unzulässig. Über-
dies wurden die Bauaufsichtsbehörden in 
dem Erlass aufgefordert, die Bauherrin-
nen und Bauherren in den Baugenehmi-
gungen vorsorglich auf das Bepflan-
zungsgebot des § 8 Abs. 1 Satz 1 LBO 
aufmerksam zu machen. Last but not least 
gibt der Erlass den Bauaufsichtsbehör-
den Hinweise zum Umgang mit Rechts-
verstößen. 
Hinsichtlich des bauaufsichtlichen Voll-
zuges ist allerdings zu bedenken, dass 
die Beseitigung von sog. Schottergärten 
nicht die erste Priorität der Bauaufsichts-

behörden darstellen kann. Denn diese 
haben sich zunächst einmal darauf zu 
konzentrieren, Baugenehmigungen zu 
erteilen, damit u. a. dringend benötigter 
Wohnraum geschaffen werden kann. 
Selbstverständlich wird auch Rechtsver-
stößen nachgegangen. Im Fokus stehen 
dabei aber solche, von denen Gefahren 
für Leib und Leben ausgehen, konkret für 
die Standsicherheit und für den Brand-
schutz. Diese Priorisierung ist grundsätz-
lich sachgerecht und durch das Entschlie-
ßungsermessen, welches § 59 LBO ein-
räumt, auch rechtlich abgedeckt (Oppor-
tunitätsprinzip). Vor diesem Hintergrund 
erklärt sich, warum trotz des Bepflan-
zungsgebots des § 8 Abs. 1 Satz 1 LBO in 
der letzten Zeit sog. Schottergärten ver-
mehrt entstehen konnten. 
Dies darf jedoch nicht dahingehend 
missverstanden werden, dass die ökolo-
gische Problematik durch die Bauauf-
sichtsbehörden etwa als unwichtig ab-
getan würde. Die natürlichen Grundla-
gen des Lebens sind bauaufsichtliches 

9Schutzgut.  Und die Bauaufsichtsbehör-
den tun ihr Bestes, um allen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Gleichwohl 
müssen sie mit ihrer Verwaltungskraft 
haushalten. Denn würden die Bauauf-
sichtsbehörden die Beseitigung von 
Schottergärten zu ihrer ersten Priorität 
machen, wer würde dann die Anträge auf 
Baugenehmigungen bearbeiten oder 

*  Die Verfasser sind im Ministerium für Inneres, länd-
 liche Räume, Integration und Gleichstellung 
 (MILIG) tätig. Claudia Riemenschneider übernimmt 
 dort künftig die Leitung des Referats Städtebau 
 und Ortsplanung, Städtebaurecht. Robert Reußow 
 leitet das Referat Bauordnungsrecht, Vermessung 
 und Geoinformation. Oliver Lehmann war mit der 
 Herausgabe des sog. Schottergarten-Erlasses 
 vom 24. November 2020 befasst. 
1  Steine statt Pflanzen. Schleswig-Holsteins Schot-
 tergärten werden zum Politikum, shz vom 18. No-
 vember 2019. 
2  § 9 Abs. 1 Satz 1 der Landesbauordnung für Ba-
 den-Württemberg. 
3  Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes 
 und des Landwirtschafts- und Landeskulturge-
 setzes vom 23. Juli 2020 (GBl. S. 651). 
4  LT-Drs. BW 16/8272 vom 17. Juni 2020, S. 57.  
5  Möller/ Bebensee, Bauordnungsrecht Schleswig-
 Holstein, Rn. 9 zu § 8 LBO; auch Taft in Simon/ Busse, 
 Bayerische Bauordnung, Rn. 57 zu Art. 7 BayBO (Art. 
 7 Abs. 1 Satz 1 BayBO ist wortgleich mit § 8 Abs. 1 
 Satz 1 LBO). 
6  Drs. 22/1618 vom 9. Oktober 2020. 
7  § 10 Abs. 1 Satz 1 der Landesbauordnung für das 
 Land Schleswig-Holstein vom 9. Februar 1967 
 (GVOBl. S. 51). 
8  Marlies Fritzen, MdL, Bunte Blumen statt Einheits-
 grau, Pressemitteilung vom 25. November 2020 
 (https://sh-gruene-fraktion.de/pressemitteilung/
 bunte-blumen-statt-einheitsgrau, 1. März 2021).  
9  § 3 Abs. 1 LBO. 
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drohenden Gefahren für Leib und Leben 
nachgehen? 
Doch ist das Schottergarten-Unwesen 
nicht duldsam hinzunehmen. Die örtliche 
Gemeinschaft kann tätig werden, und 
zwar ergänzend zum (staatlichen) Be-
pflanzungsgebot des § 8 Abs. 1 Satz 1 

10LBO.  Sowohl der Erlass von örtlichen 
Bauvorschriften als Satzung gemäß § 84 
Abs. 1 Nr. 1 LBO als auch Festsetzungen 
im Bebauungsplan zur Gestaltung von 
Vorgärten sind möglich. Örtliche Bauvor-
schriften können auch als Festsetzungen 
in Bebauungspläne und in Satzungen 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB 
aufgenommen werden. In Bebauungsplä-
nen kann überdies nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
festgesetzt werden. 
Für die Festsetzungen bedarf es aller-
dings (wie für jede andere Festsetzung in 
Bebauungsplänen auch) städtebaulicher 
Gründe. Diese können sich insbesonde-
re aus weitergehenden städtebaulichen 
Zielsetzungen ergeben, die mit dem bau-
ordnungsrechtlichen Bepflanzungsgebot 
des § 8 Abs. 1 Satz 1 LBO allein nicht er-
reicht werden können. Zu denken ist hier 
z. B. an das Ortsbild oder an ein Gestal-
tungskonzept für das Bebauungsplange-
biet. Gründe des Natur- und Artenschut-
zes allein reichen nicht aus. 
Was den Vollzug der ortsrechtlichen Fest-
setzungen zur Bepflanzung der Grundstü-
cke angeht, kann dieser über Nebenbe-
stimmungen in der Baugenehmigung 

erfolgen. Zuständig für deren Durchset-
zung wäre allerdings wieder die Bauauf-
sichtsbehörde. 
Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde 
ein ortsrechtliches Pflanzgebot jedoch 
auch selbst vollziehen und die Eigentü-
merin oder den Eigentümer erforderli-
chenfalls durch Bescheid verpflichten, ihr 
oder sein Grundstück innerhalb einer zu 
bestimmenden angemessenen Frist ent-
sprechend den Festsetzungen des Be-
bauungsplans zu bepflanzen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Umsetzung der Fest-
setzung aus städtebaulichen Gründen 
„alsbald erforderlich“ sein muss. Dieses 
Erfordernis folgt allerdings nicht bereits 
aus der Festsetzung im Bebauungsplan. 
Die städtebauliche Erforderlichkeit kann 
sich z. B. aus dem Schutz eines bestimm-
ten Ortsbildes, aus der Verbesserung des 
Kleinklimas und der Umsetzung erforder-
licher Ausgleichsmaßnahmen ergeben. 
Vor Anordnung eines Pflanzgebotes hat 
die Gemeinde mit der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer das geplante Pflanzge-
bot zu erörtern. Überhaupt sollten mög-
liche Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatz-
vornahme) das letzte Mittel sein. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sog. 
Schottergärten bereits nach der Landes-
bauordnung regelmäßig unzulässig sind. 
Ergänzend dazu kann die Gemeinde über 
ortsrechtliche Festsetzungen Vorgaben 
zur Gestaltung der Vorgärten aus städte-
baulichen Gründen machen. Der ge-
meindlichen Durchsetzung einer wasser-
durchlässigen und grüngestalterischen 

Anlage der Vorgärten sind zwar rechtliche 
Grenzen gesetzt. Trotz der genannten 
Schwierigkeiten ist der ortsrechtliche Ge-
staltungsspielraum aber nicht zu unter-
schätzen, so insbesondere, was den 
Vollzug eines ortrechtlich festgesetzten 
Pflanzgebots durch die Gemeinde (§ 178 
BauGB) angeht. 
Im Hinblick auf Neubaugebiete ist es an-
geraten, dass sich die Gemeinde bereits 
im Rahmen der Bebauungsplanung und 
der Beratung der Käuferinnen und Käufer 
deutlich gegen die unerwünschte Art der 
Vorgartengestaltung ausspricht und auf 
die Rechtslage hinweist. Entsprechende 
Hinweisblätter oder Anregungen zu dem 
von der Gemeinde angestrebten Ge-
staltungskonzept (z. B. 50 % Wiesen- und 
Staudenfläche, Pflanzung eines (Obst-
)Baums) sowie ggf. Ausführungen zu den 
oft unterschätzten negativen Wirkungen 
von sog. Schottergärten (Herstellungs-
kosten, Pflegaufwand durch Ablagerun-
gen von Staub und Laub sowie Reinigung 
des Schotters von Moos, Reduktion des 
Bodenlebens und der Artenvielfalt, Auf-
heizeffekte usw.) sind ebenfalls geeignet, 
die Gestaltungswünsche der zukünftigen 
Bauherrschaft zu leiten. 

10  § 8 Abs. 1 Satz 2 LBO.  

Abfallwirtschaftsplan Klärschlamm 
als Planungsgrundlage für 
die Klärschlammverwertung 
in Schleswig-Holstein

Kerstin Olschewski, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein,
Referat Stoff- und Abfallwirtschaft und Chemikaliensicherheit

Neuordnung der 
Klärschlammentsorgung
Mit Inkrafttreten der novellierten Klär-
schlammverordnung (AbfKlärV) im Okto-
ber 2017 wird eine Neuordnung der Klär-
schlammentsorgung vorgegeben, die die 
Rückgewinnung von Phosphor in den 
Mittelpunkt stellt und die bodenbezogene 
Verwertung deutlich einschränkt. Ziel der 
Novelle ist es, den im kommunalen Klär-
schlamm enthaltenen Phosphor zukünftig 
stärker als bisher zu nutzen und damit 

einen Beitrag zur Ressourceneffizienz zu 
leisten. Dazu werden erstmals in der Abf-
KlärV umfassende Vorgaben zur Rückge-
winnung von Phosphor aus Klärschläm-
men nach Abschluss der abwassertech-
nischen Behandlung und aus Klär-
schlammverbrennungsaschen gemacht. 
Diese Anforderungen aus der AbfKlärV 
richten sich insbesondere an die Klär-
schlammerzeuger, die sich auf eine ver-
änderte Entsorgungsstruktur einzustellen 
haben. Die Neuausrichtung der Klär-

schlammverwertung wird in den kom-
menden Jahren einschneidende Verän-
derungen bei der Verwertung der anfallen-
den Klärschlämme in Schleswig-Holstein 
mit sich bringen und bedeutet einen weit-
gehenden Ausstieg aus der bodenbezo-
genen Verwertung. Für Schleswig-Hol-
stein besteht die Herausforderung darin, 
die derzeitige Verwertungsstruktur nahe-
zu komplett umzustellen und geeignete 
thermische Behandlungskapazitäten 
unter Berücksichtigung der Phosphor-
rückgewinnung aufzubauen. Die landwirt-
schaftliche Klärschlammverwertung wird 
nur noch für kleinere Kläranlagen möglich 
sein und es wird eine Pflicht zur Phosphor-
rückgewinnung eingeführt. Ab dem Jahr 
2032 muss dann der größte Anteil der 
erzeugten Klärschlämme in Schleswig-
Holstein verbrannt und der enthaltene 
Phosphor zuvor oder nach der Verbren-
nung zurückgewonnen werden. 
Vor diesem Hintergrund wurde für Schles-
wig-Holstein durch das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung ein Abfallwirt-
schaftsplan (AWP) Klärschlamm unter 
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Mitwirkung und Beratung eines Beirates 
erarbeitet und von der Landesregierung 
beschlossen. Im Beirat waren der Bauern-
verband, der Landkreistag, der Städtetag, 
der Gemeindetag, die Landwirtschafts-
kammer, der Verband kommunaler Unter-
nehmen, der Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft, der Bundes-
verband der deutschen Entsorgungs-, 
Wasser-und Rohstoffwirtschaft sowie die 
Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall vertreten. 
Mit diesem Plan wird aufgezeigt, wie die 
zukünftige Klärschlammentsorgung im 
Land organisiert werden kann und welche 
Anforderungen hierbei zu berücksichtigen 
sind, um den gesetzlichen Anforderungen 
Rechnung zu tragen. Zentraler Punkt des 
Abfallwirtschaftsplans ist die Abschät-
zung, wie sich die Abfallmengen zukünftig 
entwickeln und wie diese im Planungszeit-
raum entsorgt werden können.
In dem vorliegenden Beitrag wird nur auf 
die wesentlichen Punkte des Abfallwirt-
schaftsplans eingegangen, um einen 
Überblick über die zukünftige Klärschlam-
mentsorgung zu geben. Der vollständige 
AWP Klärschlamm kann im Internet unter 
der Adresse https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abfallwirt
schaft/abfallwirtschaftsplaene.html ein-
gesehen werden. 
Die Grundlage der Abfallwirtschaftspla-
nung bildet die Darstellung der Aus-
gangslage der Klärschlammverwertung 
in Schleswig-Holstein. Derzeit gibt es 782 
Kläranlagen, bei denen ca. 72.000 Mega-
gramm (= Tonnen) Trockenmasse (Mg 
TM) Klärschlamm anfallen. Dabei produ-
zieren die 68 großen Kläranlagen in 
Schleswig-Holstein ab 10.000 Einwoh-
nerwerten 93% des gesamten Klär-
schlamms. [Abbildung 1] Bei der Entsor-
gung der Klärschlämme dominiert in 
Schleswig-Holstein seit Jahren die land-

Abbildung 1: Anlagenstruktur nach Größenklassen

wirtschaftliche Verwertung vor der thermi-
schen Entsorgung. Mit 63% wird der 
Großteil des schleswig-holsteinischen 
Klärschlamms landwirtschaftlich verwer-
tet. Trotz der Einschränkungen durch die 
Düngeverordnung seit Mai 2017 ist es 
bisher nicht zu einem größeren Rückgang 
der landwirtschaftlichen Verwertung ge-
kommen. Etwa 35% der anfallenden Klär-
schlämme werden zurzeit verbrannt. Dies 
erfolgt hauptsächlich außerhalb des Lan-
des. Geringe Mengen werden anderwei-
tig entsorgt oder zwischengelagert. [Ab-
bildung 2]

Abbildung 2: Entwicklung der Klärschlammentsorgung in Schleswig-Holstein

Phosphorrückgewinnung wird 
zur Pflicht
Hinsichtlich der zukünftigen Entsorgung 
und unter Beachtung der Phosphorrück-

gewinnungspflicht ergeben sich verschie-
dene Entsorgungsoptionen für Schles-
wig-Holstein. 
Der derzeit noch dominierende Entsor-
gungsweg im Land ist die bodenbezoge-
ne Verwertung. Diese Option kann auch 
nach dem Jahr 2032 von Anlagen der 
Größenklasse 1 bis 4a weiterhin genutzt 
werden. Klärschlämme, die die Grenzwer-
te nicht einhalten, und zukünftig auch für 
solche, die aus Kläranlagen der Größen-
klasse 5 (ab 2029) und 4b (ab 2032) stam-
men, dürfen nicht mehr landwirtschaftlich 
verwertet werden. Diese Klärschlämme 

müssen zukünftig thermisch vorbehan-
delt und der Phosphor zurückgewonnen 
werden. Die thermische Entsorgung von 
Klärschlamm erfolgt grundsätzlich entwe-
der in Monoverbrennungsanlagen oder 
durch Mitverbrennung in Kohlekraftwer-
ken, in Abfallverbrennungsanlagen oder 
in Zementwerken. In Schleswig-Holstein 
wird der Klärschlamm derzeit hauptsäch-
lich außerhalb des Landes thermisch 
entsorgt, da es bisher keine Monover-
brennungsanlagen im Land gibt. Im Zuge 
der Neuausrichtung sind für die Jahre 
2023/2024 zwei Monoverbrennungsanla-
gen in Kiel und Stapelfeld geplant. Diese 
könnten dann im Hinblick auf die geplante 
Anlagenkapazität rein rechnerisch die 
gesamte Menge an Klärschlamm aus 
Schleswig-Holstein verbrennen. Die bei 
der Verbrennung dieser Schlämme er-
zeugte Klärschlammasche bzw. der koh-
lenstoffhaltige Rückstand muss künf-
tig einer Phosphorrückgewinnung oder 
stofflichen Verwertung mit Nutzung des 
Phosphors zugeführt werden. Bis die 
Monoverbrennungsanlagen den Betrieb 
tatsächlich aufnehmen, könnte die Mit-
verbrennung z.B. in Müllverbrennungsan-
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lagen übergangsweise eine Option dar-
stellen. Mit Inkrafttreten der Phosphor-
rückgewinnungspflicht müsste bei einer 
Mitverbrennung der im Schlamm enthal-
tene Phosphor vorher abgereichert wer-
den. Darüber hinaus könnten auch de-
zentrale thermische Behandlungsanla-
gen einen Weg für eine langfristige Ent-
sorgungssicherheit bieten. Technisch 
handelt es sich dabei um Vorbehand-
lungs- und Verbrennungsanlagen mit ge-
ringerem Durchsatz. Auch diese Aschen 
sind einer Phosphorrückgewinnung zuzu-
führen. Bei der Vererdung von Klär-
schlamm handelt es sich nicht um ein 
Entsorgungsverfahren. Es kann aber als 
längerfristige Zwischenlagerung bei 
gleichzeitiger Entwässerung des Klär-
schlamms betrachtet werden. Nach der 
Zwischenlagerung handelt es sich bei 
dem „Produkt“ weiterhin um Klär-
schlamm, der entsprechend den rechtli-
chen Vorgaben zu entsorgen ist. Die in 
Schleswig-Holstein produzierten Klär-
schlammerden werden derzeit haupt-
sächlich bodenbezogen verwertet.
Schlämme aus der Vererdung, die auf-
grund nicht eingehaltener Grenzwerte 
nicht bodenbezogen verwertet werden 
können, werden bspw. in der MVA Stapel-
feld verbrannt. 

Zukünftige Entsorgung von 
Klärschlamm
Insgesamt wird langfristig der größte 
Anteil des Klärschlamms voraussichtlich 
in Monoverbrennungsanlagen verbrannt 
werden. Durch diese Umstellung wird 
prozessbedingt kein Kalk, der bei einigen 
Entwässerungsverfahren zur Entwässe-
rung des Klärschlamms erforderlich ist, 
benötigt, weswegen sich die Gesamt-
menge trotz leichten Bevölkerungsan-
stiegs in Schleswig-Holstein reduzieren 
wird. Bezogen auf den Ausgangswert in 
Schleswig-Holstein von 72.000 Mg TM 
Klärschlamm wird im Jahr 2032 von einem 
geschätzten Klärschlammaufkommen in 
Höhe von 63.000 Mg TM ausgegangen, 
was einem Rückgang von 12,5 % ent-
spricht. Unter Berücksichtigung der Vor-
gaben der AbfKlärV, die eine sukzessive 
Reduzierung der bodenbezogenen Ver-
wertung bis zum Jahr 2032 vorsieht, müss-
ten bis dahin 49.000 Mg TM Klärschläm-
me verbrannt und der Phosphor technisch 
zurückgewonnen werden. Nur noch ein 
kleiner Anteil von 14.000 Mg TM Klär-
schlamm aus den kleineren Kläranlagen 
könnte auch über das Jahr 2032 hinaus 
weiterhin landwirtschaftlich verwertet wer-
den, da nach derzeitiger Rechtslage für 
diesen Anteil alle Anforderungen der 
AbfKlärV an die bodenbezogene Klär-
schlammverwertung eingehalten werden 
können. [Abbildung 3]
Auf Basis der aktuellen und zukünfti-
gen Entsorgungsalternativen werden im 
AWP verschiedene Handlungsoptionen 

Abbildung 3: Prognose der Klärschlammentsorgung

und Strategien abgeleitet, um den Klär-
schlamm mittel- bis langfristig zu entsor-
gen.
Die zentralen Entsorgungsoptionen sind 
die beiden geplanten Monoverbren-
nungsanlagen in Kiel und Stapelfeld. Bis 
diese ihren Betrieb tatsächlich aufneh-
men können, würde die Mitverbrennung 
z.B. in Müllverbrennungsanlagen über-
gangsweise eine Option darstellen. Theo-
retisch steht hier ein Potenzial von in etwa 
22% der gesamten Klärschlammmenge 
zur Verfügung, sofern technische Vorkeh-
rungen getroffen und entsprechende Ge-
nehmigungen beantragt und erteilt wer-
den würden. Langfristig bietet die Mitver-
brennung aber nur dann eine Option, 
wenn die Phosphorrückgewinnung ge-
währleistet ist. 
Die bodenbezogene Klärschlammver-
wertung bleibt auf der Grundlage der 
aktuellen Rechtslage für eine Vielzahl von 
kleinen Kläranlagen in Schleswig-Holstein 
auch langfristig über das Jahr 2032 hin-
aus möglich. Sie kann trotz jahrelanger 
Praxis aber nicht als gesicherter Entsor-
gungsweg angesehen werden. Neue Er-
kenntnisse und bessere Analysemetho-
den zu Schad- und Spurenstoffen sowie 
zu Mikroplastik wie auch veränderte Reini-
gungstechniken auf den Kläranlagen kön-
nen zu einer abrupten Beendigung dieses 
Verwertungsweges führen. Für diesen Fall 
stünden rein rechnerisch hinreichende 
thermische Behandlungskapazitäten zur 
Verfügung, sofern die geplanten Anlagen 
realisiert werden.
Insbesondere für die Vielzahl der kleinen 
Anlagen bietet es sich auch daher an, Ko-
operationen mit größeren Anlagen einzu-
gehen, damit die Behandlung und Entsor-
gung des Klärschlamms stärker zentrali-

siert und gegebenenfalls effizienter wird. 
Hier wurden 236 kleine Anlagen ermittelt, 
die mit 38 größeren Anlagen kooperieren 
könnten. Kooperationspotenziale zeich-
nen sich vor allem in den Kreisen Rends-
burg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, 
Herzogtum Lauenburg sowie Nordfries-
land ab.

Fazit
Die mit Inkrafttreten der novellierten Klär-
schlammverordnung 2017 eingeleitete 
Neuordnung der Klärschlammentsor-
gung stellt das Land vor Herausforderun-
gen. Die Entscheidung, welcher Entsor-
gungsweg zu welchem Zeitpunkt unter 
Einhaltung der Vorgaben der AbfKlärV der 
geeignete Weg ist, um die anfallenden 
Klärschlämme ordnungsgemäß zu ent-
sorgen, obliegt letztendlich den Klär-
schlammerzeugern als Abwasserbeseiti-
gungspflichtigen. Hierzu haben die Klär-
schlammerzeuger schon im Jahr 2023 
den zuständigen Behörden über ihre 
geplanten und eingeleiteten Maßnahmen 
zur Phosphorrückgewinnung, zur boden-
bezogenen Verwertung oder zur sonsti-
gen Klärschlammentsorgung zu berich-
ten. Mit dem aktuellen AWP zeigt die Lan-
desregierung die aus heutiger Sicht zu 
erwartenden Entsorgungswege auf, leitet 
daraus generelle Handlungsempfehlun-
gen für Schleswig-Holstein ab und gibt 
wichtige Informationen und Hinweise, da-
mit die Klärschlammerzeuger ihren ge-
setzlichen Verpflichtungen nachkommen 
können und damit eine umweltschonen-
de Entsorgung von Klärschlämmen in 
Schleswig-Holstein dauerhaft sicherstel-
len.
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Rechtsprechungsberichte

1. BGH: 
Schadenersatz nach regelwidriger 
Aufhebung eines kommunalen 
Vergabeverfahrens
Der BGH hat in seinem Urteil vom 
08.12.2020 (Az.: XIII ZR 19/19) entschie-
den, dass dem Bieter Kosten der Ange-
botserstellung zu ersetzen sind, wenn ein 
öffentlicher Auftraggeber das Vergabever-
fahren ohne triftigen Grund aufhebt. Ein 
Anspruch auf den entgangenen Gewinn 
(positives Interesse) komme nur dann in 
Betracht, wenn der Sinn der Regelverlet-
zung darin bestehe, das Vorhaben außer-
halb des Verfahrens an einen Nichtzu-
schlagsberechtigten zu vergeben.
In dem zugrundeliegenden Sachver-
halt beabsichtigte eine Gemeinde 2016 
den Bau einer Flüchtlingsunterkunft. Sie 
schrieb das Bauvorhaben aus; die Klä-
gerin reichte das preiswerteste Angebot 
ein. Als dann die sogenannte Balkanrou-
te geschlossen wurde, war die Gemeinde 
unsicher, ob der Bedarf für das Mehrfami-
lienhaus überhaupt noch bestehen blei-
ben würde. Nachdem sie die Baufirma 
vergeblich gebeten hatte, die Bindefrist 
des Angebots um mehrere Monate zu 
verlängern, hob sie das Vergabeverfah-
ren einfach auf.
Im Herbst stellte sich heraus, dass der 
Bedarf noch bestand, und die Gemeinde 
schrieb das Vorhaben erneut aus. Dieses 
Mal gab es ein Angebot einer Mitbewerbe-
rin, das günstiger war und den Zuschlag 
erhielt. Die benachteiligte Baufirma ver-
langte daraufhin Schadenersatz in Höhe 
von rund 56.000 Euro. Das Landgericht 
Baden-Baden verurteilte die Auftraggebe-
rin zum Ersatz der Kosten von 150 Euro für 
die Unterlagen, das Oberlandesgericht 
Karlsruhe sprach der Unternehmerin zu-
sätzlich Schadenersatz für die Angebots-
erstellung und einen entgangenen Ge-
winn in Höhe von insgesamt rund 50.000 
Euro zu. Die Gemeinde wehrte sich gegen 
das Urteil vor dem BGH. Mit Blick auf den 
entgangenen Gewinn mit Erfolg.
Der BGH entschied, dass die Aufhebung 
des Vergabeverfahrens rechtswidrig ge-
wesen sei und einen Schadenersatzan-
spruch aus vorvertraglichem Schuldver-
hältnis nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 
Abs. 2 BGB begründe, weil die Gemeinde 
keinen Aufhebungsgrund nach § 17 
VOB/A habe geltend machen können. Für 
eine Aufhebung bedürfe es eines schwer-
wiegenden Grundes, der so gewichtig sei, 
dass eine Bindung des Auftraggebers an 
die Bedingungen der Ausschreibung mit 
Recht und Gesetz unvereinbar wäre und 
dass von den Bietern erwartet werden 
könne, dass sie auf diese Bindungen 
Rücksicht nehmen würden.

Dem XIII. Zivilsenat des BGH zufolge sei 
dem Bieter nur dann der entgangene 
Gewinn zu ersetzen, wenn der später 
vergebene Auftrag das gleiche Vorhaben 
betrifft und das Vergabeverfahren nur 
aufgehoben worden ist, um den Auftrag an 
einen anderen Bieter vergeben zu können. 
An der letzten Voraussetzung fehle es dem 
BGH zufolge im vorliegenden Fall. Die 
Gemeinde habe das Vergabeverfahren 
nicht aufgehoben, um gerade eine andere 
Bieterin zu bevorzugen; vielmehr seien ihr 
Zweifel an der Bedarfssituation gekom-
men, weshalb sie um die Verlängerung der 
Angebotsfrist gebeten habe. Und im zwei-
ten Verfahren habe – rechtmäßig – diejeni-
ge Bieterin mit dem preisgünstigsten 
Angebot den Zuschlag erhalten.
Den Ersatz der mit der Teilnahme am 
Verfahren verbundenen Aufwendungen 
habe das OLG zu Recht ausgesprochen, 
so der BGH. Denn der Bieter sei so zu 
stellen, als hätte der öffentliche Auftragge-
ber alle vergaberechtlichen Vorschriften 
beachtet. Die Gemeinde sei laut BGH 
nicht zur Auftragsvergabe verpflichtet 
gewesen, weil diese nicht dem Bieterinter-
esse, sondern allein der Befriedigung des 
öffentlichen Beschaffungsbedarfs diene. 
Geschützt werde nur das Recht auf Teil-
nahme am Wettbewerb unter fairen, trans-
parenten Bedingungen und damit auf 
Wahrung der Chance auf den begehrten 
Zuschlag.

Anmerkung des DStGB:
Die Entscheidung des BGH entspricht der 
bisherigen Rechtsprechung: Regelmäßig 
erhält ein von einer rechtswidrigen Aufhe-
bung tangiertes Unternehmen „nur“ das 
negative Interesse, also die Kosten für die 
Angebotserstellung, ersetzt. Der BGH 
betont zudem nochmals, dass es keine 
Pflicht des Auftraggebers zur Erteilung 
des Auftrags gibt. 

2. BVerwG: 
Keine Entschädigung für Kommunen 
nach überlangem Streit mit Bürgern
Kommunen und kommunale Zweckver-
bände können nur dann einen Anspruch 
auf Entschädigung wegen überlanger 
Dauer eines verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens haben, wenn sie in diesem Ver-
fahren ein Selbstverwaltungsrecht gegen-
über einem anderen Träger öffentlicher 
Gewalt geltend gemacht haben. Dies sei 
bei Verwaltungsrechtsstreitigkeiten mit 
Bürgern nicht der Fall, entschied das Bun-
desverwaltungsgericht mit Urteil vom 
26.02.2021 (Az.: 5 C 15.19 D; 5 C 16.19 D; 
5 C 17.19 D).
Kläger und Revisionskläger sind eine 

Stadt sowie ein kommunaler Wasserver-
band. Sie begehren von dem beklagten 
Land Brandenburg jeweils eine Entschä-
digung wegen der überlangen Dauer von 
abgabenrechtlichen Verfahren vor dem 
Verwaltungsgericht. In diesen Verwal-
tungsrechtsstreitigkeiten hatten Bürger 
Beitrags- oder Gebührenbescheide ange-
fochten, die von den Klägern als Träger 
der örtlichen Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung erlassen worden wa-
ren. Nach dem Abschluss dieser als über-
lang gerügten Gerichtsverfahren haben 
die Kläger Entschädigungsklagen gegen 
das Land erhoben, die das dafür erstins-
tanzlich zuständige Oberverwaltungsge-
richt abgewiesen hat. Die dagegen 
gerichteten Revisionen der Kläger hatten 
keinen Erfolg.
Die Kläger hätten schon deshalb kei-
nen Anspruch auf Entschädigung wegen 
überlanger Verfahrensdauer, weil sie nicht 
als entschädigungsberechtigte Verfah-
rensbeteiligte des jeweils als überlang 
gerügten Gerichtsverfahrens im Sinne der 
Entschädigungsregelung des § 198 GVG 
anzusehen seien, so das BVerwG zur 
Begründung. Dazu zählten Träger der 
öffentlichen Verwaltung wie die Kläger nur 
dann, wenn sie in Wahrnehmung eines 
Selbstverwaltungsrechts an dem Verfah-
ren beteiligt gewesen wären (§ 198 Abs. 6 
Nr. 2 GVG). Das sei in verwaltungsgericht-
lichen Streitigkeiten nur dann der Fall, 
wenn es sich um einen Streit mit einem 
anderen Träger öffentlicher Gewalt (etwa 
der Rechtsaufsichtsbehörde) handele, 
nicht aber in Streitigkeiten, welche die 
Gemeinde oder der Wasserverband als 
Träger der öffentlichen Verwaltung mit 
einem Bürger führe. Denn unabhängig 
davon, ob das Selbstverwaltungsrecht – 
wie für Gemeinden – im Grundgesetz 
selbst geregelt oder wie – im Fall des 
Wasserverbandes – durch (einfaches) 
Gesetzesrecht begründet ist, handele es 
sich dabei um ein Kompetenzrecht, das 
nur durch einen anderen Träger öffentli-
cher Verwaltung verletzt und diesem 
gegenüber verwaltungsgerichtlich gel-
tend gemacht werden könne, nicht aber 
gegenüber einem Bürger.

3. VGH Bayern: 
Verkauf von Schuhen statt 
Bodenbelägen ist 
baugenehmigungspflichtige 
Nutzungsänderung
Der VGH Bayern hat mit Beschluss vom 
09.11.2020 (Az.: 9 CS 20.2005) zur Frage 
einer baugenehmigungspflichtigen Nut-
zungsänderung klargestellt, dass die 
Nutzung eines als Einzelhandelsgeschäft 
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Anzeige

für Heimdekor genehmigten Vorhabens 
als Einzelhandelsgeschäft für Schuhe 
eine genehmigungspflichtige Nutzungs-
änderung darstellt. Denn die Nutzung 
einer baulichen Anlage könne untersagt 
werden, wenn die Nutzung öffentlich-
rechtlichen Vorschriften widerspreche. 
Diese Voraussetzungen seien schon dann 
erfüllt, wenn eine bauliche Anlage ohne 
erforderliche Genehmigung - formell ille-
gal - genutzt werde. Eine formell rechts-
widrige Nutzung dürfe jedoch nicht unter-
sagt werden, wenn sie ohne weiteres 
genehmigungsfähig sei.
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt 
ist der Antragsteller Eigentümer eines 
bebauten Grundstücks, für das mit einer 
Baugenehmigung aus dem Jahr 1973 die 
„Errichtung von Tankstelle, Verkaufshalle, 
Lager und Büroräumen“ genehmigt wur-
de. In der Baubeschreibung wurde die 
Handelsnutzung des Gebäudes als „Ver-
kauf und die Lagerung von textilen Boden-
belägen, Vorhängen und Farben“ ange-
geben. Ein Mieter des Antragstellers be-
treibt in der Liegenschaft ein Einzelhan-
delsgeschäft für Schuhe und dazugehöri-
ges Begleitsortiment. 
Die Nutzung wurde vom Antragsgegner 
mit Bescheid vom 02.07.2020 untersagt 
und die sofortige Vollziehung dieses Be-
scheids angeordnet. Genehmigt sei nur 
Handel mit Heimdekor. Für eine Nutzung 
als Schuhgeschäft sei eine Nutzungsän-
derungsgenehmigung erforderlich, die 
aber nicht erteilt werden könne, weil ein 
solches Geschäft negativen Einfluss auf 
die Einzelhandelsstruktur im Zentrum ha-
ben könne. 
Dagegen wendet sich der Antragsteller 
speziell mit der Erwägung, dass eine 
Verkaufshalle genehmigt sei und der Hin-
weis zur Nutzungsabsicht in der Baube-
schreibung eine umfassende Genehmi-
gung für die Nutzung des Gebäudes zum 

Einzelhandel nicht beschränke. Den An-
trag auf Wiederherstellung der gegen den 
Bescheid erhobenen Klage wies das 
Verwaltungsgericht ab. Dagegen richtet 
sich die Beschwerde des Antragstellers.
Der VGH wies die Beschwerde zurück. 
Zur Begründung führte er an, dass die 
Nutzung des Mieters schon formell bau-
rechtswidrig sei, weil diese Nutzung nicht 
genehmigt sei. Die Baubeschreibung 
beschränke den Bauantrag auf den Ver-
kauf von Heimdekor. Der Antragsteller 
habe nur eine solche Baugenehmigung 
beantragt. Darüber hinaus habe er im 
Bauantrag sogar Zonen für Warengrup-
pen wie PVC-Filzbelag, Tapeten, Vorhän-

ge, Teppichböden usw. zeichnerisch 
dargestellt und damit das Handelssorti-
ment noch klarer gemacht. 

Für einen Schuhverkauf bedürfe es einer 
Nutzungsänderung, die nicht vorliege. 
Daher seien das Nutzungsverbot und die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
begründet. Etwas anderes gelte nur dann, 
wenn die Nutzung offensichtlich geneh-
migungsfähig sei. Das sei vorliegend 
jedoch nicht der Fall. Vielmehr könne der 
Schuhverkauf die Einzelhandelsstruktur 
im Zentrum gefährden. Diese sei auch 
Schutzgegenstand eines Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts aus dem Jahr 2018.

Aus dem Landesverband

Infothek

Gemeindetag setzt sich für 
höheren Steuerfreibetrag bei 
Aufwandsentschädigungen ein
Mit einer Initiative gegenüber der Bundes-
ebene und gegenüber dem Schleswig-
Holsteinischen Finanzministerium hat 
sich der Schleswig-Holsteinische Ge-
meindetag für eine Anhebung der Steuer-
mindestfreibeträge auf Aufwandsent-
schädigungen kommunaler Ehrenamtler 
eingesetzt. Hintergrund ist, dass mit dem 

Jahressteuergesetz 2020 das Ehrenamt 
in Vereinen etc. gestärkt wurde. Die soge-
nannte Übungsleiterpauschale wurde ab 
1. Januar 2021 von 2400 � auf 3000 � und 
die Ehrenamtspauschale von 720 � auf 
840 � erhöht (Änderungen von § 3 Nr. 26 
und 26a Einkommensteuergesetz).
Die beschlossenen Erhöhungen werden 
von uns begrüßt. Aus unserer Sicht ist es 
nun allerdings auch angezeigt und würde 
der Logik der vergangenen Jahre ent-

sprechen, eine entsprechende Erhöhung 
der steuerlichen Freigrenzen für Auf-
wandsentschädigungen ehrenamtlicher 
kommunaler Mandatsträger vorzuneh-
men. Seit 2013 liegt dort der Steuermin-
destfreibetrag unverändert bei 200 � pro 
Monat, die Mindestfreibeträge in den 
„Ratsherrenerlassen“ der Länder (Steu-
erliche Behandlung von Entschädigun-
gen, die den ehrenamtlichen Mitgliedern 
kommunaler Vertretungen gezahlt wer-
den, Erlass des Finanzministeriums vom 
14. Oktober 2009, zuletzt geändert 2014) 
sind sogar seit 2009 unverändert. 
Daher setzt sich der SHGT nun dafür ein, 
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dass nach der Übungsleiterpauschale 
auch der steuerliche Mindestfreibetrag 
für die Aufwandsentschädigungen kom-
munaler Ehrenämter (Gemeindevertreter, 
Bürgermeister, Amtsvorsteher etc.) durch 
Anpassung von Ziffer 3.12. der Lohnsteu-
errichtlinien auf 250 � monatlich (also 
3000 � jährlich) angehoben wird und dass 
auch die Freibeträge in den Erlassen der 
Finanzbehörden entsprechend erstmals 
seit 2009 angepasst werden.
Dies wäre nicht nur im Sinne der Gleichbe-
handlung angemessen, sondern auch ein 
wichtiges Signal an die kommunalen 
Ehrenamtler, gerade auch mit Blick auf 
deren wichtige Rolle bei der Bekämpfung 
der Corona-Pandemie und auch mit Blick 
auf die bereits in zwei Jahren stattfinden-
de Kommunalwahl.

Kommunal-Barometer 2021: 
Hohe Planungsunsicherheit auf 
kommunaler Ebene
Auch das Kommunal-Barometer 2021 
zeigt die durch die Corona-Pandemie 
ausgelöste und auf der kommunalen 
Ebene derzeit besonders hohe Planungs-
unsicherheit (für 82 % der Befragten), die 
sich ebenfalls auf die Investitionstätigkeit 
auswirkt. Bereits rund ein Drittel der be-
fragten Kommunen mussten Investitions-
projekte verschieben. Um ein weiteres 
Verschieben bzw. gänzliches Streichen 
von Investitionen zu verhindern, erscheint 
ein weiterer kommunaler Rettungsschirm 
von Bund und Ländern, mindestens für 
die Jahre 2021 und 2022, unabdingbar.
Das Unternehmen CommneX, das einen 
Online-Marktplatz für Kommunalfinanzie-
rungen betreibt, hat am 3. März 2021 ge-
meinsam mit der TU Darmstadt das „Kom-
munal-Barometer 2021“ veröffentlicht 
und dabei untersucht, wie weit Deutsch-
land auf dem Weg zur digitalen Kämmerei 
4.0 ist und welche Potenziale die Digitali-
sierung im Bereich der Kommunalfinan-
zen eröffnet. Im Zeitraum November 2020 
bis Januar 2021 wurden insgesamt 317 
Kommunen, kommunale Unternehmen 
und Finanzinstitute befragt. 
Auch diese Studie unterstreicht die dra-
matischen fiskalischen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Neben der hohen Pla-
nungsunsicherheit (82 %) und den weg-
brechenden Gewerbesteuereinnahmen 
(65 %) gaben 35 Prozent der Befragten 
an, dass sie bereits Investitionsprojek-
te verschieben mussten. Jede sechste 
Kommune habe bereits höhere Finanzie-
rungskosten ausgemacht.
Mit Blick auf die Digitalisierung zeigt die 
Studie, dass 16 Prozent der befragten 

„KLiVO“: Das Deutsche 
Klimavorsorge-Portal bündelt Daten
und Informationen zum Klimawandel
Das Deutsche Klimavorsorgeportal (KLi-
VO) der Bundesregierung bündelt Daten 
und Informationen zum Klimawandel so-
wie Dienste zur zielgerichteten Anpas-
sung an die Klimafolgen. Ob Leitfäden, 
Webtools, Karten oder Qualifizierungsan-
gebote – alle Dienste unterstützen bei der 
Eigenvorsorge gegenüber den unver-
meidbaren Folgen des Klimawandels, 
auch im kommunalen Bereich.
Prognosen von Klimaforscherinnen und -
forschern sagen voraus, was bereits 
spürbar ist. Extreme Wettereignisse neh-
men zu. Mit den zum Teil dramatischen 
Folgewirkungen müssen sich Bürgerin-
nen und Bürger, aber auch Kommunen 
und die Wirtschaft auseinandersetzen. 
Dabei helfen kann das Deutsche Klima-
vorsorgeportal „KLiVO“ der Bundesregie-
rung.
Über das Portal werden Informationen 
vermittelt und Unterstützung zur Verfü-
gung gestellt, um entsprechende Vorsor-
ge zu treffen: Hilfsmittel sowohl für Praxi-
serfahrene – Vertreterinnen und Vertreter 
von Schutzorganisationen wie dem Tech-
nischen Hilfswerk sowie zuständigen Be-
hörden – aber auch für Bürgerinnen und 
Bürger. 
Die Aufgabe eines angepassten Hoch-
wasserschutzes erleichtert etwa ein regel-
mäßiger Blick auf das länderübergreifen-
de Hochwasserportal, eingebettet im Kli-
mavorsorgeportal. Dabei handelt es sich 
um eine interaktive Deutschlandkarte, auf 
der tagesaktuell zu erkennen ist, an wel-
chen Flüssen es Hochwasser gibt. Hier 
werden die Wasserstände an über 1.300 
Pegeln angezeigt und Warnungen ausge-
sprochen.
Ebenso empfehlenswert ist das auf KLiVO 
hinterlegte Handbuch „Klimawandel – 
Herausforderungen für den Bevölke-
rungsschutz“. Der Ratgeber zeigt auf, an 

was gedacht werden muss, was es zu 
prüfen und zu berücksichtigen gilt und 
welche Maßnahmen im Vorfeld eines 
Schadensereignisses zu treffen sind. So 
erfahren die Nutzerinnen und Nutzer des 
Leitfadens zum Beispiel, was im Falle 
eines Stromausfalles oder des Zusam-
menbrechens der Infrastruktur zu tun ist, 
wie man die eigene Liegenschaft und das 
technische Equipment schützt und damit 
die Einsatzfähigkeit der Rettungskräfte 
sicherstellt. KLiVO ist somit ein wertvolles 
Instrument, das viel genutzt werden sollte 
– auch von der Bevölkerung. 
Neben den genannten Hochwasserdien-
sten sind auf dem KLiVO-Portal viele 
weitere Angebote zu finden – von Arbeits-
hilfen zu Starkregenvorsorge über Sturm-
schutzmanagement und Hitzewarnungen 
bis zu Strategieentwicklungen zur Kli-
maanpassung. Die Funktionsweise des 
Portals ist hierbei denkbar einfach: Mit 
Such- und Filterfunktionen werden Leitfä-
den, Webtools, Karten oder Daten abruf-
bar, die im Umgang mit den unvermeidba-
ren Folgen des Klimawandels unterstüt-
zen. Informationsdienste liefern dafür 
aktuelle und zukünftige meteorologische 
sowie klimatologische Daten unter ande-
rem zu Temperatur, Niederschlag, Wind 
und Meerestemperatur.
Das KLiVO Portal wird im Auftrag der 
Bundesregierung vom Umweltbundes-
amt (UBA) und dem Deutschen Wetter-
dienst (DWD) betrieben und ist aufrufbar 
unter www.klivoportal.de.

Neue Dokumentation 
„Kommunen innovativ“
von BMBF, Difu und DStGB erschienen
Die neue Dokumentation „Kommunen in-
novativ“ von BMBF, Difu und DStGB zeigt 
praxisnahe Ansätze für eine zukunfts-
orientierte Entwicklung von Städten und 
Gemeinden in den Bereichen Verkehrs-
wende, Digitalisierung, Demografie, 
Entwicklung grüner Infrastrukturen, Stär-
kung der Innenstädte und Ortskerne und 
vieles mehr. 
Mit der Fördermaßnahme „Kommunen 
innovativ“ verfolgt das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) 
das Ziel, die Daseinsvorsorge in Kommu-
nen durch eine nachhaltige Entwicklung 
zu stärken und damit zu gleichwertigen 
Lebensverhältnissen im ganzen Land bei-
zutragen. 
An insgesamt 30 Forschungsvorhaben 
haben sich kleinere Gemeinden ebenso 
wie größere Städte beteiligt. Diese Projek-
te haben ihre Arbeiten nun abgeschlos-
sen und stellen ihre Ergebnisse auch für 
andere Kommunen bereit. Gerade die 
Darstellung guter Praxisbeispiele in einer 
Dokumentation ist ein wichtiges Instru-
ment, um für innovative Entwicklungen 
auch in anderen Kommunen zu werben. 

Die Themenliste ist hierbei lang: Sie reicht 
von Mobilität, der Entwicklung grüner 
Infrastrukturen, Formen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit, der Bildung 
neuer Kooperationen und Netzwerke bis 
hin zur Stärkung der Innenstädte und 
Ortskerne. Gerade Letzteres ist ein wichti-
ges Anliegen, denn die Zukunft der In-
nenstädte und Ortskerne steht – nicht erst 
seit Beginn der Corona-Pandemie – zu-
nehmend auf dem Spiel. 
Bei der Umsetzung der Projekte wurde 
deutlich, dass es vielfach keiner neuer 
Planungsinstrumente und Regelungen, 
sondern vielmehr der Kreativität und 
Innovation beim Einsatz dieser Instrumen-
te bedarf. Die Dokumentation ist damit 
eine wertvolle Hilfestellung für die kom-
munale Praxis.
Die DStGB-Dokumentation „Kommunen 
innovativ“ kann als PDF-Dokument herun-
tergeladen werden unter www.dstgb.de 
(Rubrik: Publikationen / Dokumentatio-
nen).



85Die Gemeinde SH 3/2021

Kommunen und kommunalen Unterneh-
men sich hier gut bzw. sehr gut aufgestellt 
sehen, der Mittelwert liegt bei einer Schul-
note von 3,39 (Vorjahr 3,48). Das Digital-
Know-how der Mitarbeiter wird zu 42 Pro-
zent als eher gut bis sehr gut einge-
schätzt.
Hinsichtlich der reinen Bearbeitungszeit 
des durchschnittlichen Prozesses einer 
Kreditausschreibung (von Erstellung über 
Auswertung bis Zuschlag) variieren die 
Antworten der Befragten von unter einer 
Stunde (10 %) bis über fünf Stunden (11 
%), statistisch gab die Mehrheit zwei bis 
drei Stunden an (29 %). Der Vergleich zu 
den Vorjahren zeigt insgesamt eine Be-
schleunigung der Prozesse. 58 Prozent 
aller Befragten gaben an, dass sie Finanz-
ausschreibungen potenziellen Finanzge-
bern einzeln per E-Mail zukommen lassen 
(Telefon 36 %, Fax 25 %, E-Mail-Verteiler 
35 %, digitaler Marktplatz 32 %, Sonstiges 
8 %). Gut die Hälfte der an der Umfrage 
beteiligten Kommunen und kommunalen 
Unternehmen haben in den letzten fünf 
Jahren eine negative Entwicklung hin-
sichtlich der Resonanz auf ausgeschrie-
bene Finanzierungsvorhaben beobach-
tet. 
Lediglich 10 Prozent der an der Umfrage 
beteiligten Kommunen gaben an, zur 
Kommunalfinanzierung auch auf Schuld-

scheine und/oder Anleihen zurückzu-
greifen. 
Hinsichtlich der Geldanlage (Mehrfach-
auswahl war möglich) ist mittlerweile für 
70 Prozent der Befragten eine volle Einla-
gensicherung entscheidendes Kriterium. 
Ferner wurde auch nach der Existenz 
einer Anlagerichlinie für Liquidität gefragt. 
Dies verneinten 62 Prozent der Befragten, 
während 22 Prozent über eine entspre-
chende Richtlinie verfügen (13 % in Pla-
nung, 3 % weiß nicht). 
Ferner wurden auch Finanzinstitute zu 
den Potenzialen, welche die Digitalisie-
rung im Bereich der Kommunalfinanzen 
eröffnet, befragt. Fast drei Viertel der be-
fragten Institute gaben an, dass die Kom-
munalfinanzierung aktuell attraktiv sei (für 
22 % sehr attraktiv). Gleichwohl betonten 
83 Prozent, dass die Attraktivität durch 
bessere Gewinnerzielungsmöglichkeiten 
gesteigert werden könnte. 71 Prozent ga-
ben an, dass die Attraktivität in den kom-
menden zwei bis drei Jahren zunehmen 
werde. 60 Prozent der sich an der Umfra-
ge beteiligten Finanzinstitute halten kom-
munale Kassenkredite als Alternative zu 
negativ verzinsten Zentralbank-Einlagen 
für interessant.
Mehrheitlich schätzen die Finanzinstitute 
die Kommunen als aufgeschlossen ge-
genüber neuen Wegen der Finanzierung 

ein. Eine deutliche Mehrheit geht von 
einer zunehmenden Bedeutung des Ka-
pitalmarktes (z.B. Schuldscheine, Anlei-
hen) für die Kommunen in den nächsten 
fünf Jahren aus.
63 Prozent der befragten Institute beto-
nen, dass großvolumige kommunale Ein-
lagen grundsätzlich für sie nicht interes-
sant seien (16 % Prozent ab 12 und 13 % 
ab 36 Monaten).
Das Kommunal-Barometer 2021 kann 
unter https://www.commnex.de/kommu
nal-barometer angefragt werden.

Termine:

27.04.2021: Rechts-, Verfassungs- 
und Finanzausschuss des SHGT

28.04.2021: Schul-, Sozial- und Kultur-
ausschuss des SHGT

29.04.2021: Zweckverbandsaus-
schuss des SHGT

04.05.2021: Landesvorstand des 
SHGT

26.05.2021: 12. Klima- und Energie-
konferenz des SHGT

Änderungen durch das Coronavirus 
vorbehalten

Gemeinden und ihre Feuerwehr

Mit gemeinsamem Schreiben vom 3. 
Dezember 2020 hatte die Hanseatische 
Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK) zu-
sammen mit dem Landesfeuerwehrver-
band (LFV) zum Versicherungsschutz der 
Feuerwehren im Bereich der Wasserret-
tung informiert. Zu den genannten erfor-
derlichen Beschlüssen der Gemeindever-
tretungen für den Fall, dass die Feuerweh-
ren mit der Aufgabe der Wasserrettung 
betraut werden, geben die Kommunalen 
Landesverbände gemeinsam mit der 
HFUK Nord, dem Landesfeuerwehrver-
band und dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration (MILIG) 
weitere folgende Hinweise: 
Die entsprechenden Beschlüsse zur Ein-
richtung / Beauftragung einer gesonder-

Wasserrettung und Versicherungsschutz 
für Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren
Hinweise der HFUK, des MILIG, des LFV und der Kommunalen Landesverbände 
vom 18. Februar 2021

ten Wasserrettungseinheit sind grund-
sätzlich nicht erforderlich zur Abwicklung 
von gewöhnlichen Einsätzen in Gewäs-
sern, die dem allgemeinen Einsatz der 
Feuerwehr an und auf Gewässern im 
Sinne einer Hilfeleistung zuzuordnen sind. 
Hierzu zählen z.B. folgende Tätigkeiten: 
• Tierrettung und –bergung 
• Bergung von Gegenständen 
• Aufbau von Wasserversorgungen 
• Eisrettung 
• Ölschadensbekämpfung 
• Ggf. Brandbekämpfung 

Auch die Rettung oder Bergung von Men-
schen kann im Einzelfall im Rahmen dieser 
gewöhnlichen Einsätze an und auf Gewäs-
sern erforderlich sein. Durch die zuständi-

ge Leitstelle wird im Regelfall (insbesonde-
re im Binnenland) die örtlich zuständige 
Feuerwehr alarmiert, auch wenn diese 
keine Wasserrettungseinheit vorhält. Wird 
die örtlich zuständige Feuerwehr tätig, um 
z.B. erste Maßnahmen zu ergreifen, bevor 
eine Wasserrettungseinheit eintrifft, be-
steht für die Feuerwehrangehörigen 
grundsätzlich Versicherungsschutz. 
Zur Bewältigung dieser genannten Ein-
satzlagen muss die Feuerwehr technisch 
und personell über eine Grundausstat-
tung verfügen, wie z.B. über ein geeigne-
tes (Schlauch-) Boot oder Schwimmwes-
ten als persönliche Schutzausrüstung. 
Zudem müssen die Feuerwehrangehöri-
gen entsprechend ausgebildet und unter-
wiesen sein. 
Die Feuerwehr kann mit der durch ihren 
jeweiligen Träger zur Verfügung gestellten 
Ausrüstung, dazu zählen insbesondere 
auch Boote, im Rahmen einer erweiterten 
Technischen Hilfeleistung tätig werden. 
Feuerwehren, die durch die Leitstelle zu 
solchen Einsätzen alarmiert werden, sind 
zunächst auch verpflichtet zu solchen 
Einsätzen auszurücken. Der Einsatzleiter 
muss dann an der Einsatzstelle gegebe-
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nenfalls entscheiden, ob und in welcher 
Weise eine Hilfeleistung mit der zur Verfü-
gung stehenden Ausrüstung und auch in 
Abhängigkeit von der Ausbildung und 
Qualifikation seiner Einsatzkräfte, möglich 
und verantwortbar ist. Soweit die Einsatz-
lage eine Alarmierung einer anerkannten 
und örtlich zuständigen Wasserrettungs-
einheit erfordert, kann die Feuerwehr bis 
zu deren Eintreffen erweiterte Technische 
Hilfe leisten. Auch Feuerwehren soll es auf 
freiwilliger Basis und auf Grundlage der 
bestehenden Strukturen möglich sein, als 
Wasserrettungseinheit anerkannt zu wer-
den. Die Voraussetzungen werden derzeit 
vom MILIG erarbeitet. 

Die Beauftragung oder Einrichtung einer 
gesonderten Wasserrettungseinheit (sei 
es durch die Feuerwehr oder durch eine 
Hilfsorganisation) kann vor dem Hinter-
grund einer effektiven Gefahrenabwehr 
vor allem dann angezeigt sein, wenn 
einerseits im Gemeindegebiet größere 
Gewässerflächen vorhanden sind, die 
typischerweise von Badenden, Ruderern, 
Seglern usw. genutzt werden und ander-
erseits regelmäßig Einsatzlagen zur Men-
schenrettung auftreten, für die auch die 
Zuständigkeit einer anderen Organisation 
(z.B. DLRG, DGzRS, DRK Wasserwacht) 
gegeben sein kann. 
Mit diesem Verständnis sollte auch die 

derzeitige Online-Abfrage des Innenmi-
nisteriums zur Wasserrettung in der allge-
meinen Gefahrenabwehr behandelt wer-
den. (…)
Nochmals weisen wir darauf hin, dass 
grundsätzlich Versicherungsschutz be-
steht, wenn die Feuerwehr durch die Leit-
stelle alarmiert wird. 
Die HFUK Nord weist schließlich darauf 
hin, dass es für die Absicherung der Mit-
glieder der Feuerwehren nicht erforderlich 
ist, ihr die Beschlüsse der Gemeindever-
tretungen zukommen zu lassen. Entschei-
dend ist eine ordnungsgemäße Doku-
mentation, auf die im Bedarfsfalle zurück-
gegriffen werden kann.

Mitteilungen des DStGB

Pressemitteilung vom 20.01.2021

Grüne Woche: Kernforderungen 
zur ländlichen Entwicklung!

Anlässlich der Eröffnung der Grünen 
Woche 2021, die pandemiebedingt erst-
malig ausschließlich digital stattfindet, 
veröffentlicht der DStGB seine Kernfor-
derungen zur integrierten ländlichen 
Entwicklung 2030. Knapp ein Jahr nach 
Beginn der Corona-Pandemie zeigen 
sich insbesondere die digitalen Stärken 
und Schwächen in unserem Land. Die 
ländlichen Gebiete haben mit den gege-
benen Infrastrukturen die Krise den Um-
ständen nach bestmöglich gemeistert. 
Jedoch zeigt sich deutlich die Wichtigkeit 
einer zeitgemäßen digitalen Infrastruktur.  
Der DStGB fordert daher, das Glasfaser-
netz in Deutschland flächendeckend 
auszubauen und hybrides Arbeiten in 
ländlichen Regionen zu ermöglichen. 
Um den ländlichen Raum als Wohnort zu 
stärken bedarf es zudem der besseren 
verkehrlichen Anbindung etwa zuguns-
ten der Pendler. Ein großes Potenzial 
besteht hier in der Reaktivierung existie-
render Bahnstrecken und Bahnhöfe. Die 
bessere verkehrliche Anbindung bewirkt 
zugleich dem Tourismus nach der Coro-
na-Krise zum Neustart zu verhelfen. 

Kernforderungen zur
integrierten ländlichen 
Entwicklung (ILE) bis 2030
„Die Corona-Pandemie kurbelt die ländli-
che Entwicklung an“ – das war im Novem-
ber 2020 anlässlich des Kabinettsbe-
schlusses des 3. Berichts zur Entwicklung
der ländlichen Räume zu lesen. Das 

Leben auf dem Land ist wieder „in“. Die-
ser Trend wird durch die Corona-Pan-
demie noch verfestigt. Deshalb es ist 
richtig, dass die Bundesregierung die 
dezentrale Siedlungs- und Wirtschafts-
entwicklung gezielt fördern will. Bund und 
Länder sollten das nicht nur zügig ange-
hen, sondern mit einer langfristigen Stra-
tegie bis 2030 hinterlegen. Was wir nicht 
brauchen sind weitere Trippelschritte, die 
zwar in die richtige Richtung gehen, aber 
nicht mutig und raumgreifend genug sind, 
um zu einer wirklichen Renaissance der 
ländlichen Räume beizutragen!

Im Einzelnen sieht der DStGB folgende 
Kernpunkte entscheidend für eine erfolg-
reiche ILE in dieser Dekade:

1 Glasfasernetz flächendeckend 
ausbauen!
Allen voran setzt eine erfolgreiche ländli-
che Entwicklung den zügigen flächende-
ckenden Ausbau des schnellen Internets 
voraus. Die Corona-Pandemie zeigt, dass 
die Menschen bereit sind, digital von zu 
Hause aus zu arbeiten. Sie zeigt aber 
auch, dass die Bearbeitung vieler Bau-
stellen der digitalen Infrastruktur zu lang 
aufgeschoben worden ist:
Homeoffice, Homeschooling sowie die 
Pandemie-bedingte Digitalisierung wich-
tiger Arbeitsprozesse offenbaren den 
Stellenwert einer sicheren und stabilen 
technologischen Infrastruktur. Der Bund 
hat große finanzielle Mittel für den Glasfa-

serausbau in den vergangenen Jahren 
zur Verfügung gestellt. Diese Mittel müs-
sen jedoch unbürokratischer und schnel-
ler abgerufen werden können. Dies 
gelingt nur, wenn die Länder den Breit-
bandausbau ambitioniert und koordiniert 
verfolgen. Hierzu gehört es, Breitband-
kompetenzzentren zu errichten, die die 
Kommunen bei einem effektiven Ausbau 
unterstützen. Ziel muss es sein, bis 2023 
die letzten weißen Flecken zu schließen. 
Deutschland muss jeden Tag daran arbei-
ten, an jedem Ort in unserem Land einen 
Glasfaser Gigabit-Anschluss verfügbar zu 
machen!

2  Hybrides Arbeiten ermöglichen!
Die Pandemie hat unser Land gezwun-
gen, die Arbeitsprozesse an die Gege-
benheiten der Krise anzupassen. Hybri-
des Arbeiten ist zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Die öffentlichen Verwaltungen 
haben sich in der Krise resilient und flexi-
bel gezeigt, Homeoffice eingeführt und 
Prozesse digitalisiert. Jedoch muss auch 
die digitale Ausstattung gewährleistet 
werden, in elementaren Einrichtungen wie 
Gesundheitsämtern, Schulen und Kran-
kenhäusern. Deutschland muss sich zu 
einer Nation entwickeln, in der nicht der 
Wohnort über die Bildungschancen unse-
rer Kinder entscheidet. Wir müssen des-
halb unsere Schule ans Netz bringen so-
wie den Unternehmen den digitalen Wett-
bewerb ermöglichen. 
Die digitale Infrastruktur ist - um mit den 
Worten der „digitalen Natives“ zu spre-
chen - die Killer-Applikation für die Zu-
kunftschancen ländlicher Räume und da-
mit für die Absicherung gleichwertiger 
Lebensbedingungen in Deutschland. Sie 
sorgt beispielsweise dafür, dass Fach-
kräfte und Uni-Absolventen nach ihrer 
Ausbildung in ihre Heimat zurückkehren 
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und dort Treiber für wirtschaftliche Ent-
wicklungen und Wohlstand sind.

3  Versorgung + Mobilität stärken!
Die Corona-Pandemie wird die Arbeitswelt 
nachhaltig verändern, Homeoffice wird 
auch nach der Krise gang und gäbe sein, 
weil die Menschen die Vorteile schätzen 
gelernt haben: Arbeitswege entfallen, es 
bleibt mehr Zeit für Familie und Freizeit; die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird 
verbessert; das Leben an einem attrakti-
ven Wohnort auf dem Land stellt mehr 
denn je eine realistische Alternative für 
viele Arbeitnehmer dar. Damit muss aber 
auch die Stärkung der Ortskerne einher-
gehen: Attraktive Gastronomie- und Nah-
versorgungsangebote müssen rund um 
das Homeoffice und Co-Working-Spaces 
entstehen. Idealerweise werden diese mit 
anderen Basisdienstleistungen der Da-
seinsvorsorge verknüpft wie Bahn- und 
Busanbindungen, Ärzte- und Gesund-
heitszentren. Nicht zuletzt muss die Anbin-
dung von ÖPNV und SPNV verbessert 
werden. 120 Mittelzentren (1,8 Millionen 
Einwohner) sind nicht an das Bahnnetz 
angeschlossen. Bei vielen erscheint die 
Reaktivierung praktikabel, oft gibt es auch 
bereits vorhandene Güterbahnen. Die 
Bundesregierung muss hierzu ein Reakti-
vierungsprogramm Schiene auflegen, um 
die Bahn für Pendler im ländlichen Raum 
zu erschließen. Die Länder müssen ihre 
starren Vorgaben in diesem Bereich flexi-
bilisieren und mitfinanzieren. Als Zubrin-
gerdienste müssen flexible Bedienformen 
im ÖPNV weiter gestärkt werden! Hierzu 
zählen Rufbusse ebenso wie die genehmi-
gungsfreie Mitnahme bei Bürgerbussen.

4  Regionales Branding + Neustart
des Tourismus unterstützen!
Deutschlands ländliche Regionen sind 

vielschichtig und schwer vergleichbar. 
Was häufig als Ballast empfunden wird, ist 
in Wirklichkeit eine kaum zu unterschät-
zende Stärke. Wir müssen die Herausfor-
derung annehmen, die unterschiedlichen 
Gebiete als eigene Marken zu verstehen. 
Wir müssen sie unterstützen, sich überre-
gional zu präsentieren. Dafür fordern wir 
eine Marketingstrategie, die die ländli-
chen Räume dabei unterstützt, sich digital 
bei den jeweiligen Zielgruppen bekannt 
zu machen. Der Deutschland-Tourismus 
boomt trotz oder gerade aufgrund der 
Krise. Der Pandemie-Sommer 2020 hat 
gezeigt, dass der Urlaub in der Heimat ein 
enormes Wertschöpfungspotential bietet. 
Unsere Gemeinden und Städte der ländli-
chen Räume haben bereits heute ein 
starkes touristisches Angebot, welches 
noch ausbaufähig ist. Von Ferien auf dem 
Reiterhof bis hin zum Badeurlaub ist alles 
möglich. Bund und Länder müssen jetzt 
die Weichen dazu stellen, dass der Neu-
start des Tourismus nach der Corona-
Krise gelingt und sich der Trend zum 
Urlaub in der Heimat verfestigt.

5  Regionale Wertschöpfung 
stärken!
Gleichzeitig wird der regionale Biolebens-
mittelanbau immer wichtiger für die Land-
wirtschaft in diesen Regionen. Man sagt, 
das beste Bioprodukt ist jenes, welches 
möglichst vor Ort angeboten und ver-
braucht wird. Sicher ist, dass in einem 
globalisierten Markt der Absatz über un-
sere Landesgrenzen hinaus für die Land-
wirte überlebenswichtig ist. Auch dies er-
möglicht die wirtschaftliche Bioprodukti-
on. Jedoch sollten regionale Bioverkaufs-
stellen gezielter gefördert werden. Neben 
dem Erlebnisshopping bei ländlichen 
Herstellern könnte die kulturelle Vielfalt 
der jeweiligen Regionen präsentiert wer-

den. So könnte auf touristische Weise ein 
besseres Verständnis für die regionale 
Wertschöpfung entstehen. Insbesonde-
re könnten Verbraucher in einen direkten 
Dialog mit den Produzenten treten. Eine 
gemeinsame Vermarktung von Touris-
mus, regionaler Landwirtschaft und Kultur 
muss einen Multiplikator bilden, der die 
regionale Wertschöpfungskette dyna-
misch aktiviert.

6  Die Kommunen benötigen
finanzielle Planungssicherheit!
Die Gemeinden in unserem Land wollen 
Prozesse digitalisieren. Sie wollen den 
Klimaschutz vor Ort nachhaltig organisie-
ren und dazu die Energiewende voran-
bringen. Sie wollen nicht zuletzt Lebens- 
und Zukunftsort für Jung und Alt sein mit 
allem was dazu gehört – von kulturellem 
Angebot über den ÖPNV bis hin zur medi-
zinischen Versorgung. Die Corona-Pan-
demie hat jedoch die finanzielle Situation 
in großen Teilen unseres Landes massiv 
verschlechtert. Viele Selbstverwaltungen 
beschränken ihre Vermögenshaushalte 
auf unausweichliche Vorhaben. Jedoch 
reichen die finanziellen Mittel bei wichti-
gen Projekten nur für das allernötigste. 
Deshalb brauchen wir in 2021 ein Corona-
Konjunkturprogramm, das einen beson-
deren Fokus auf die ländlichen Räume 
legt. Es muss eine maximale Förderung 
erfolgen und auf Eigenanteile bei finanz-
schwachen Kommunen verzichtet wer-
den! Allen voran brauchen die Kommu-
nen bis 2030 finanzielle Planungssicher-
heit. Dann werden sie trotz erheblicher 
Belastungen notwendige Projekte für die 
Stärkung ländlicher Räume umsetzen. In 
diesem Sinne fordert der DStGB, dass 
vom Bund und den Ländern für das Jahr 
2021 ein starkes Signal für starke ländli-
che Räume ausgeht!

Pressemitteilungen

Heute, am 8. März 2021, fand die konsti-
tuierende Sitzung des Netzwerks der 
(Ober-) Bürgermeisterinnen in Schleswig-
Holstein statt. Als Gast konnte die Innen-
ministerin des Landes Schleswig-Hol-

Netzwerk Hauptamtlicher 
(Ober-)Bürgermeisterinnen in 
Schleswig-Holstein gegründet

Netzwerk Hauptamtlicher (Ober-) Bürgermeisterinnen SH, Städteverband SH und 
SHGT vom 8. März 2021

stein, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, begrüßt 
werden. „Auch unter den hauptamtlichen 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
beträgt der Frauenanteil gerade einmal 
22,1 %. Ich freue mich, dass wir künftig 

auch dieses Netzwerk in die landesweite 
Gleichstellungs-Strategie mit aufnehmen 
können. Denn Ihre Arbeit ist ein wichtiger 
Baustein, um langfristig den Frauenanteil 
in kommunalen Spitzenämtern zu stei-
gern.“, erklärte die Innen- und Gleichstel-
lungsministerin im Rahmen ihres Gruß-
worts. 
Hervorgegangen ist das Netzwerk aus 
dem von der EU geförderten Projekt 
„Mayoress – Promoting Women in Local 
Leadership” (https://www.mayoress.org/
ber-uns), das von der EAF Berlin koordi-
niert wurde. Bereits in dem Projekt waren 
kommunale Bundes- und Landesverbän-
de Projektpartner. Deshalb übernehmen 
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der Städteverband Schleswig-Holstein 
und der Schleswig-Holsteinische Ge-
meindetag gerne die Aufgabe, künftig als 
Geschäftsstelle für das Netzwerk zu fun-
gieren und zur Verstetigung beizutragen. 
Das Netzwerk ist der landesweite Zusam-
menschluss von Hauptamtlichen (Ober-
)Bürgermeisterinnen. Wesentliches Kenn-
zeichen ist die überparteiliche und landes-
weite Zusammenarbeit. Das Netzwerk 
dient dem Austausch von fachlichen 
Informationen, soll die Sichtbarkeit von 
Frauen in ihrer Funktion als (Ober-)Bür-

germeisterinnen stärken, fördert die Wei-
terqualifikation der Mitglieder und setzt 
sich für die weibliche Nachwuchsförde-
rung ein. 
Die Mitglieder des Netzwerks verstehen 
sich als aktive Botschafterinnen in den 
Kommunen und als Vorbilder sowie als 
Impulsgeberinnen für Frauen, die Kom-
munen als Bürgermeisterin gestalten wol-
len. 
Das Hauptanliegen ist es, die Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen zu 
fördern. Dabei ist es auch ein Ziel des 

Netzwerks, mehr Frauen für die Funktion 
der Bürgermeisterin zu begeistern und sie 
auf ihrem Weg in das Amt zu unterstützen. 
Das Netzwerk soll mittelfristig auch der 
Entwicklung weiterer Netzwerke im ehren-
amtlichen Bereich dienen und hierfür 
wichtige Impulse liefern. 
Zur Sprecherin des Netzwerks wurde in 
der konstituierenden Sitzung Bürgermeis-
terin Birte Kruse-Gobrecht (Stadt Bargte-
heide) und als ihre Stellvertreterin Bürger-
meisterin Heike Döpke (Stadt Barmstedt) 
gewählt. 

Buchbesprechungen

ist in allen Bundesländern geschehen und 
in das Werk eingearbeitet.
Ziel des vorliegenden Handbuchs ist es, 
den in der Praxis damit Befassten das 
tägliche Geschäft des Fundwesens 
durch rechtliche Hinweise, Muster und 
Zusammenfassungen der Thematik nä-
her zu bringen und Hilfestellung zu ge-
ben. Änderungen des Gesetzgebers mit 
der Zielrichtung der Rechtsklarheit, das 
Fundrecht den heutigen Lebensbedin-
gungen und Wirtschaftsverhältnissen an-
zupassen, sind in diesem Werk berück-
sichtigt.

Bitterwolf / Drescher / Thielmann (Hrsg.) 

Handbuch Erschließung und 
Erschließungsbeitragsrecht

Kommunal- und Schul-Verlag 
Handbuch
2021 
720 Seiten, kartoniert 
Bezugspreis: ca. 79,00 �
ISBN: 978-3-8293-1390-2

Das Handbuch Erschließung und Er-
schließungsbeitragsrecht behandelt eine 
für die Kommunalverwaltung wichtige 
Rechtsmaterie.
Das Handbuch hat sich zur Aufgabe 
gemacht, alle für das Thema relevanten 
Gesichtspunkte zu beschreiben, zu analy-
sieren und Lösungen zu finden. Wichtige 
Punkte sind Begriffe wie Erschließung und 
Erschließungsbeitrag, Bindung an den 
Bebauungsplan (§ 125 BauGB), Straßen-
rechtliche Widmung, Beitragserhebungs-
pflicht, Erschließungsbeitragssatzung (§§ 
127 Abs. 1 u. 132 BauGB), Beitrags-
maßstäbe, Beitragspflichtige Grundstü-
cke (§ 133 Abs. 1 BauGB), Beitragsfest-
setzung durch Beitragsbescheid, Rechts-
schutz, Straßennachbar- und Anlieger-
rechte etc.

Johannes Hörnicke

Landesplanungsgesetz 
Schleswig-Holstein
Kommentar

Kommunal- und Schul-Verlag
2021 
384 Seiten, kartoniert 
Format 16,5 x 23,5 cm 
Bezugspreis: 49,00 �
ISBN: 978-3-8293-1646-0

Das Landesplanungsgesetz greift in § 2 
Abs. 1 die Aufgabenbeschreibung des 
ROG auf und definiert in dieser Vorschrift 
als Aufgabe der Raumordnung die Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung des 
Gesamtraums des Landes Schleswig-
Holstein und seiner Teilräume nach Maß-
gabe der Leitvorstellungen und der 
Grundsätze der §§ 1 und 2 ROG. Auf-
grund dieser Aufgabenbeschreibungen 
und der Bezugnahme auf den Raum wird 
die Raumordnung als überörtliche und 
überfachliche Planung verstanden, die 
sich auf die Gesamtstruktur des Raumes 
bezieht.
Die Durchführung der Planung obliegt 
den Ländern, deren Kompetenz zwangs-
läufig auf das jeweilige Landesgebiet be-
grenzt ist.
Der Kompakt-Kommentar Landespla-
nungsgesetz Schleswig-Holstein bietet 
eine hervorragende Orientierung und 
Hilfe bei der alltäglichen Arbeit – und zwar 
sowohl für haupt- als auch für ehrenamt-
lich Tätige -, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Ministerien, der Landes-
planungsbehörde, dem Landespla-
nungsrat, den kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden, Kreisen, kreisfreien 
Städte, nach § 40 des Landesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Vereine 
sowie der Landesnaturschutzverband, 
Personen des Privatrechts, kommunale 
Landesverbände, Industrie- und Han-

delskammern sowie die Handwerkskam-
mern, sonstige Verbände und Vereini-
gungen, insbesondere Verbände und 
Vereinigungen der dänischen Minderheit, 
der Friesen sowie der deutschen Sinti 
und Roma. 
Die Normen werden – unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung – gleicherma-
ßen praxisorientiert wie übersichtlich 
erläutert.
Von Bedeutung ist der Titel auch über den 
Planungsraum Schleswig-Holstein hin-
aus, Nachbarländer wie Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Ham-
burg sowie Nachbarstaaten wie Däne-
mark. Hinzu kommen die Ausführungen 
zu den umfangreichen Vorschriften zur 
Regionalplanung, zur Zusammensetzung 
der jeweiligen Planungsträger und weite-
ren landesrechtlichen Verfahrensarten 
und Instrumenten.

Huttner / Schmidt

Fundrecht in der komunalen Praxis

Kommunal- und Schul-Verlag
Handbuch
4. Auflage 2020
200 Seiten, kartoniert
Format 16,5 x 23,5 cm
Bezugspreis: 39,00 �
ISBN: 978-3-8293-1601-9

Das Thema Fundrecht ist für die meisten 
Gemeinden eine unliebsame Pflichtauf-
gabe, die mit viel Aufwand verbunden ist. 
Rechtstechnisch ist die Materie der kon-
kurrierenden Gesetzgebung zuzurech-
nen.
Mit den Vorschriften des Fundrechts im 
Bürgerlichen Gesetzbuch hat der Bund 
von seinem Gesetzgebungsrecht Ge-
brauch gemacht. Die Länder haben des-
halb die Möglichkeit, Regelungen zum 
(Verwaltungs-)Verfahren zu treffen. Dies 



Leseproben und weitere Informationen: 
www.kohlhammer.de 

Kohlhammer
Bücher für Wissenschaft und Praxis

Der „Mergler/Zink“ bietet eine umfassende Kommentierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie der Sozialhilfe. Der 
„Mergler/Zink“ steht für eine erschöpfende Berück sichtigung und Einarbeitung der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur sowie 
für eine rasche Umsetzung neuer Entwicklungen. Garant für kompetente Durchdringung und Aufbereitung des Stoffes ist der Autoren-
kreis aus Verwaltung, Hochschule, Anwaltschaft und Gerichtsbarkeit.

Adressat des „Mergler/Zink“ ist der Anwender in Sozial ämtern und Arbeits agenturen, in der Freien Wohlfahrtspfl ege sowie den Sozial- 
und Ver waltungs gerichten. Der „Mergler/Zink“ eignet sich sowohl für den Überblick als auch für die vertiefte Befassung mit sozial-
(hilfe) recht lichen Frage stellungen. Erleichtert wird das Verständnis für die Rechtsmaterie durch je eine umfassende Einführung in die 
beiden Sozialgesetzbücher II und XII.

Teil I: SGB II – Grundsicherung 
für Arbeitsuchende
Kommentar. Loseblattausgabe
Gesamtwerk – 44. Lieferung. Stand: Januar 2020
Ca. 2.420 Seiten inkl. 2 Ordner. € 239,–
ISBN 978-3-17-018573-9

Loseblattwerke werden zur Fortsetzung ge liefert. Eine Ab bestellung ist jederzeit möglich. Auf Wunsch auch als Einmalbezug.

Großkommentar zum 
SGB II und XII für Praxis, 
Wissenschaft und Rechtsprechung

Teil II: SGB XII – Sozialhilfe 
und Asylbewerberleistungsgesetz 
Kommentar. Loseblattausgabe
Gesamtwerk – 49. Lieferung. Stand: Februar 2020
Ca. 3.360 Seiten inkl. 2 Ordner. € 279,–
ISBN 978-3-17-018575-3

Das Fachmodul Sozialrecht Kohlhammer
enthält die Kommentare »Mergler/Zink, Handbuch der Grundsicherung 
und Solzialhilfe Teil I: SGB II und Teil II: SGB XII« digital aufbereitet und 
voll zitierfähig. Darüber hinaus enthält das Modul weitere bewährte 
Kommentare und Handbücher zum Sozialgesetzbuch und zur Sozial-
gerichtsbarkeit aus dem Verlag W. Kohlhammer.

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen:
www.beck-shop.de/13387712 



„Die Gemeinde”
ist  die  Zeitschrift  für  die
Schleswig-Holsteinische  Selbstverwaltung.
Als kommunalpolitische Zeitschrift auf Landes-
ebene bietet sie einen umfassenden Service
für  die  Selbstverwaltung.
Werden  auch  Sie  Leser  der  „Gemeinde”!

Deutscher Gemeindeverlag GmbH.,
24017 Kiel, Postfach 1865, Ruf (04 31) 55 48 57

Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Postfach 1865, Jägersberg 17, 24017 Kiel
– V 3168 E – Entgelt bezahlt
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